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VORWORT

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Lan-

desentwicklung legt mit dem Umweltbericht 1998 zum

fünften lVIal einen Gesamtbericht über die Entwicklung der

Umwelt im Freistaat Sachsen vor Anknüofend an den

,,Umweltbericht 1994" und den ,,Umweltstatus 1997" wird

anhand von Grafiken, Tabellen, thematischen Karten sowie

erläuternden Texten die Entwicklung der Umweltsituation

in der Zeit von 1 995 bis 1 998 umfassend dargestellt

Der vorliegende Bericht belegt, daß im Freistaat Sachsen in

den vergangenen vier Jahren nachweisbare Erfolge im

Umweltschutz erzielt wurden und sich weìtere positrve

Entwicklungstrends abzeichnen.

So wurden die Schadstoffemissionen von Schwefeldioxid

um 46 %, von Staub um 49 % sowie die NO"-Emissionen

um 21 ok gesenkl. Lediglich im Ezgebirge wurde dieser

Trend infolge von extremen meteorologischen Einflüssen

und von Schadstofferntransp0rten im Winter 1995/96

durchbrochen. Auch wurde seit 1994 im Freistaat Sachsen

kein Wintersmogalarm mehr ausgerufen.

lm Bereich der Wasserwirtschaft wurde ein Anschlußgrad

an die öffentliche Wasservers0rgung von 97,6 % erreicht

(1992 waren es 95,5 %) Ebenso erfuhr der Anschlußgrad

an kommunale Abwasserbehandlungsanlagen eine Stei-

gerung In deren Folge hat sich die Beschaffenheit von

0berflächengewässern und des Grundwassers im Freistaat

kontinuierl ich verbessert.

Erfolge zeichnen sich ebenfalls in der Abfallwirtschaft ab

Zwischen 1994 und 1997 verringerte sich das Festabfatt-

aufkommen um 37 %, von 363 auf 231 Kilogramm pro

Einwohner und Jahr. lm Gegenzug stieg die lVenge an ge-

sammelten Allsloffen, wie Papie¡ Glas und Leichtver-

packungen tn 25 ok, von 106 auf 133 Kilogramm pro

Einwohner und Jahl die dem Recycling zugeführt werden

kon nte n,

Der Umweltbericht 1998 zeigt aber auch, daß es neben

dem Erreichten noch vielfältige Herausforderungen und

Aufgaben in der Umweltpolitik zu bewältigen gibt So stellt

beispielsweise der Anstieg der mittleren, bodennahen

0zonkonzentration, wie er in allen Teilen Sachsens beob-

achtet wurde, einen Schwerpunkt für das künftige Um-

welthandeln dar. Wachsender Handlungsbedarf ist auch

infolge des stark zunehmenden Straßenverkehrs zu ver-

zeichnen. Teilweise werden hier die Erfolge aus der deutli-

chen Senkung der Fahrzeugemissionen, die zum Beispiel

durch Einbau von Katalysatoren bewirkt wurden, durch

erhöhte Fahrleistungen aufgewogen. Infolgedessen ent-

wickelte sich der Verkehr in den letzten vier Jahren zu

einem wesentlichen Emittenten von Luftschadstoffen ln

Sachsen.

Ein wirkungsvolles Angehen dieser Probleme, bedarf lang-

fristiger, vernetzter Gesamtkonzepte. Dabei muß Umwelt-

schutz stärker als bisher als 0uerschnittsaufgabe verstan-

den werden, die alle Politikbereiche integriert. Nur so wird

es möglich sein, eine dauerhaft umweltgerechte Ent-

wicklung für jetzige aber auch für kommende Generationen

zu verwirklichen, in der ökonomische, ökologische und

soziale Verträglichkeit in einem Entwicklungskonzept ver-

eint sind.

Diese anspruchsvolle Aufgabe bedarf der Mithilfe aller N/it

der kontinuierlrchen 0ffenlegung v0n Umweltinformati-

onen wird eine Grundlage für dieses bewußte Handeln

geschaffen Die in diesem Bericht zusammengefaßten

Umweltdaten bieten nicht nur eine fundierte Basis für

umweltpolitische Fragestellungen und Entscheidungen,

sondern ermöglichen jedem einzelnen im Land ein gezielt

umweltbewußtes Engagement

Mehr denn je ìst heute das Handeln für die Zukunft gefragt,

Qn{*,a^42^;rrDr Dieter Reinfried

Staatssekretär des Sächsischen Staatsministeriums

für Umwelt und Landesentwicklung
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ZIELE UND CRUNDSATTE

I
ZIELE UND GRUNDSATZE

l.l
UMWETTPOTITISCHE ZIETE UND
GRUNDSATZE

,,DER SCHUTZ DER UMWELT ALS LEBENSGRUNDLAGE

IST, AUCH IN VERANTWORTUNC FUR KOMMENDE

CENERATIONEN, PFLICHT DES LANDES UND

VERPFLICHTUNG ALLER IM LAND."

(Artikel 1 0 der Verfassung des Freistaates Sachsen)

Diese als Staatsziel in der Sächsìschen Verfassung veran-

kerte Verpflichtung ist zentraler Handlungsgrundsatz der

sächsischen Umweltpolitik. Angesichts der 1990 übernom-

menen vielzähligen ökologischen Probleme standen - wie

auch im Umweltbericht von 1994 dargelegt - zunächst

Gefahrenabwehr und Risikovorsorge im Vordergrund staat-

licher Umweltpolitik Sie zìelen auf die Behebung und

Sanierung bestehender Umweltschäden, um Gefahren und

Risiken für Mensch und Umwelt zu minimieren.

ln Verantwortung nicht nur für heutige, sondern auch für

kommende Generationen soll nun schrittweise der Uber-

gang zu einer zukunftsvorsorgenden und nachhaltigen Um-

weltpolitik forciert werden Umweltschutz nach dem

Vorsorgeprinzip bedeutet neben dem Schutz und der

Weiterentwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen vor

allem deren langf ristige Sicherung.

Die weltweite Verknappung der natürlichen Ressourcen er-

fordert in Zukunft zwangsläufig eine entsprechende An-

passung sowohl von Produkten und Produktionsverfahren

als auch von Konsumgewohnheiten. ln der Konsequenz

bedeutet Umweltpolitik als Zukunftsvors0rge, neue um-

weltverträgliche technische Entwicklungen anzustoßen und

neue Wachstumsmöglichkeiten aufzuzeigen, Der Schutz der

Umwelt darf danach nicht hintangestellt werden, sondern

muß integraler Bestandteil jeder wìrtschaftlichen Ent-

wicklung sein und im Einklang mit sozialen Edordernissen

stehen Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung - susta-

inable development - trägt diesem Gedanken Rechnung

Es fordert eine

,,Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befrie-

digt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre

eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können".

(ausr Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, 1 987)

lm sogenannten Zieldreieck der Nachhaltigkeit sind 0kolo-

gie, 0konomre und soziale Sicherheit eine untrennbare

Einheit: Die Verbesserung der ökonomischen und sozialen

Lebensbedingungen muß mit der langfristigen Sicherung

der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang gebracht

werden. Dabei besteht Einigkeit darübei daß umweltge-

rechtes Wirtschaften und Leben zumindest drei grundle-

genden Kriterien genügen muß, die als,,Management-

regeln der Nachhaltigkeit" bezeichnet werden:

r ,,Die Nutzung erneuerbarer Naturgüter (z B Wälder

oder Fischbestände) darf auf Dauer nicht größer sein

als ihre Regenerationsrate - anderenfalls ginge diese

Ressource zukünftigen Generationen verloren

r Die Nutzung nichterneuerbarer Naturgüter (z B fossile

Energieträger oder landwirtschaftliche Nutzf läche) darf

auf Dauer nicht größer sein als die Substitution ihrer

Funktionen (Beispiel: denkbare Substitutìon fossiler

Fncroieträner drrrr:h Wasserstoff auS solarer

Elektrolyse).

r Die Freisetzung von Stoffen und Energie darf auf Dauer

nicht größer sein als die Anpassungsfähigkeit der

natürlrchen Umwelt (Beispiel: Anreicherung von

Treibhausgasen in der Atmosphäre oder von säurebil-

denden Substanzen in Waldböden)"

(aus: BMu Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung in

Deutschland, Bonn 1 997)

Seit der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und

Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro ist die nachhaltige

Entwicklung weltweit zu einem zentralen gesellschaftlr-

chen Leitbild geworden. 178 Staaten, darunter die Bundes-

republik Deutschland, haben auf den dringenden Hand-

lungsbedarf zur Erhaltung der Lebensgrundlagen auf der

Erde hingewiesen und entsprechende Erklärungen über die

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung abgegeben,

Die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung rich-

ten sich an die gesamte Gesellschaft. Die Umsetzung des

Leitbildes ist in Abhängigkeit von den natürlichen Gege-

benheiten, der wirtschaftlichen Entwicklung und den kultu-

rellen und gesellschaftlichen Maßstäben von Staat zu

Staat und von Begion zu Region unterschiedlich. Auch der

Freistaat Sachsen ist aufgefordert, sich aktiv an dieser

Entwicklung zu beteiligen.

Mit der AGENDA 21 wurde 1992 in Rio de Janeiro das

Aktionsprogramm für eine zukunftsfähige, nachhaltige

Entwicklung für das 21. Jahrhundert verabschiedet

Die AGENDA 21 selbst gliedert sich in die vier Teile:

I soziale und wirtschaftliche Dimensionen,

I Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die

Entwicklung,

tï
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ZIELE UND CRUNDSATZE

r Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen und

r IVöglichkeiten der Umsetzung

und umfaßt insgesamt 40 Kapitel Dabei nimmt der zweite

Teil (Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen für die

Entwicklung) den größten Teil ein. Dies erklärt, daß die

AGENDA 21 überwiegend als Umweltprogramm und die

verantwortlichen Stellen für den Umweltschutz damit als

für deren Umsetzung zuständìg angesehen werden

Wenngleich die AGENDA 21 ihrer Funktion nach erne

Vereinbarung souveräner Staaten mit sehr unlerschiedli-

cher Ausgangsbasis ist und demnach die verschiedenen

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und Umweltbedrn-

gungen berücksichtigen muß, kann sie dennoch eine Leil

linie f ür die Entwicklung des Freistaates Sachsen sein. Die

Bundesrepublik Deutschland als föderaler Staat kann nur

eine nachhaltige Entwicklung nehmen, wenn die Bundes-

länder verantwortungsvoll ihren Beitrag dazu leisten.

Das SMU hat daher die lnitiative ergriffen und serne

Bereitschaft erklärt, einen Entwurf zu den umweltrelevan-

ten Programmbereichen der AGENDA 21 f ür den Freistaat

Sachsen zu erarbeiten

Konkret werden die Zielstellungen der einzelnen Pro-

grammbereiche mit der gegenwärtigen Umweltsituation

und den Umweltzielen des Freistaates Sachsen verglichen

Darauf aufbauend sollen die bestehenden umweltpoliti-

schen Zielstellungen bewertet und weiterentwickelt wer-

den Dìe AGENDA 21 stellt hierbei das fachbezogene

Handeln im Umweltschutz in einen übergeordneten Zu-

sammenhang Darüber hinaus ist anhand der Frage-

stellungen der AGENDA 21 eine stärkere Ausrichtung und

Prioritätensetzung laufender und künftiger fachlicher Auf-

gaben des vorsorgenden Umweltschutzes auf eine nach-

haltige Entwicklung des Freistaates Sachsen möglich.

Schon jetzt ist erkennbar, daß viele Themenstellungen der

AGENDA 21 konzeptionell untersetzt sind und bereits

umgesetzt werden.

Die besondere Rolle der Kommunen für die Umselzung der

AGENDA 21 betont Kapitel 28, ,,lnitiativen der Kommunen

zur Unterstützung der AGENDA 21 ":

,,Da viele in der AGENDA 21 angesprochenen Probleme

und Lösungen auf Aktivitäten auf der örtlichen Ebene

zurückzuführen sind, ist die Beteiligung und Mitwirkung

der Konmunen ein entscheidender Faktor bei der Ven

wirklichung der tn der AGENDA enthaltenen Ziele.

Kommunen errichten, verwalten und unterhalten dte wirt-

schaftltche, soziale und ökologische lnfrastruktur, überwa-

chen den Planungsablauf, entschetden über die konmuna-

le Umweltpolitik und konmunale Umweltvorschriften und

wirken außerden an der Umsetzung der nationalen und

regionalen Unweltpolitik mit. Als Politik- und Verwaltungs-

ebene, dte den Bürgern am nächsten ist, spielen sie eine

entscheidende Bolle bei der lnformierung und Mobili-

sierung der }ffentlÌchkeit und ihrer Senstbilisierung für

e i ne nachh a ltige unwe ltve rträg I tch e Entwi ckl u ng. "

Die Umsetzung der AGENDA 21 wird auf kommunaler

Ebene (Lokale AGENDA 21) in gleicher Weise wie f ür Bund

und Land vielfach mit einem Umweltprogramm gleichge-

setzt. Damit wird sle automatisch der Umweltverwaltung

zugeordnet. Dies hat häufig eine lnitialwirkung für das

Entstehen eines Lokalen AGENDA-Prozesses Ein Beispiel

dafür sind die kommunalen Maßnahmen des Klima-

schutzes. Dennoch ist diese Sichtweise zu eng, da die

Verantwortlichkeit anderer Bereiche ausgeblendet wird

ln den großen Kreisfreien Städten Sachsens wle in Chem-

nitz, Dresden, Görlitz oder Leipzig entwickeln sich bereits

Lokale AGENDA-Prozesse Dies gilt nicht in gleichem Maße

für kleinere Städte und Gemeinden sowie flir die Land-

kreise. Gerade dort sollten die Information über die Lokale

AGENDA 21 verbessert und die Potentiale zusammenoe-

f ührt und optimiert werden.

Das SMU hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Kommunen

beim Erarbeiten einer Lokalen AGENDA zu unterstützen

Die Städte und Gemeinden sollen zusammen mit ihren

Bürgerinnen und Bürgern dafür gewonnen werden, in einen

Lokalen AGENDA-Prozeß einzutreten. Dies soll zum einen

durch verstärkte lnformation und zum anderen durch oas

Angebot, Projekte direkt zu unterstülzen, erreicht werden.

Zur Umsetzung der Lokalen AGENDA 21 sollen dabei

anhand der unterschiedlichen Themen-, Aufgaben- und

Problemstellungen in den Kommunen modellhafte und so-

mit übertragbare inhaltliche und methodische Ansätze

gefördert und anderen Kommunen zugänglich gemacht

werden. Das SMU unterstützt die Lokalen AGENDA-

Prozesse durch:

I ein umfangreiches Angebot der Sächsischen Landes-

stiftung Natur und Umwelt an lnformationsveran-

staltungen zu ausgewählten Themen, Methoden und

lnteressenschwerpunkten der Kommunen und

r die Förderung konkreter kommunaler Projekte zur Lo-

kalen AGENDA. Voraussetzung hierfür ist ein entspre-

chender Beschluß des Stadt- oder Gemeinderates zur

Erarbeitung einer Lokalen AGENDA 21.

Praxisbeispiel: Das Projekt ,,Taucha -
ökologische Modellstadt Sachsens"

Eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer Städte ist nur

möglich, wenn frühzeitig und integrativ die ökologischen,

ökonomischen und sozialen Auswirkungen kommunaler

Planungen und Entscheidungen berücksichtigt werden.

Diese Uberlegung war der Ausgangspunkt für das Projekt

12
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nolürlich.
Toucho hot's ,,0kologische Mo-

dellstadt", das vom

SMU 1996 initiiert

wurde Uber eine

Ausschreibung unler

141 sächsischen

Kommunen mrt mehr

als 5.000 Einwoh-

nern wurde im März

1997 die Stadt Tau-

cha als ,,Ökologische

Modellstadt" ausgewählt (s Abb 1 1.2). Sie bietet nach Ern-

schätzung des |\/inisteriums geeignete Voraussetzungen fúr

ein solches tVìodellprojekt Dafür sprechen die bestehenden

örtlichen Probleme, die hierfür bereits vorliegenden Konzep-

te und Planungen und vor allem eine engagierte Verwaltung

(vgl Abb.1.1.1).

Ein wesentliches Kriterium aller Maßnahmen im Rahmen

dieses Modellprojekts ist, daß sie auf die Verhältnisse ver-

gleichbarer sächsischer Kommunen übertragen werden kön-

nen, Innovative ldeen und Ansätze sollen vorbildlich sein und

zum Nachahmen anregen Zugleich ist mit dem Modell-

projekt ein Lernprozeß verbunden, um neue Möglichkeiten

und Lösungsansätze auf kommunaler Ebene zu erproben,

aber auch Restriktionen und administrative Hemmnisse zu

ermitteln. Die Maßnahmen sollen Demonstrationscharakter

haben, um anschaulich und nachvollziehbar Möglìchkeiten

der Umsetzung moderner kommunaler Umweltpolitik zu ver-

mitteln. Das Projekt ist bis zum Jahr 2005 konzipiert

Nachdem sich der Stadtrat von Taucha am 10 4 1997 ern-

stimmig für das Projekt ,,0kologische Modellstadt Taucha"

entschieden hatte, fand an28.41997 seine offizielle Eröff-

nung durch Staatsminister Arnold Vaatz statt

Die Analyse der lokalen Situation und der Stadtent-

wicklung Tauchas ergab vorrangigen Handlungsbedarf in

den Bereichen Verkeht Lärm, Energie, Klimaschutz, Luft-

reinhaltung und Bauleitplanung.

Taucha ist durch den Straßenverkehr auf der Bundesstraße

87 stark belastet und durch den 0PNV unzureichend und

nur wenig attraktiv erschlossen. Deshalb hat ein Ver-

¡

Jesewilz/
EilenbIrg

Engelsdorl

Abb. l.l.l: Flächennutzungsplan der StadtTaucha
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I

kehrskonzept mit integrierter Lärmminderungs- und

Luftreinhalteplanung oberste Priorität. Schwerpunkte dabei

sind ein Lärmminderungsplan auf der Grundlage von

Schallimmissions- und Konfliktplänen und die Ermittlung

der durch den Straßenverkehr verursachten Luftschad-

stoffbelastung anhand von Ausbreitungsberechnungen

sowie planerische Empfehlungen auf dieser Grundlage. Es

wurde bereits ein Radwegekonzept erarbeitet; weiterhin

sollen Möglichkeiten der Einführung eines Citybus-Systems

untersucht sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in

der lnnenstadt einschl ießlich eines Parkraumkonzeotes vor-

geschlagen werden.

Derzeit heizen in Taucha noch etwa 65 % der Haushalte mit

Braunkohle Deshalb zielt das Projekt darauf, die festen

Brennstoffe durch umweltfreundlichere Energieträger zu

ersetzen und Energieeinsparpotentiale etwa durch energe-

tische Gebäudesanierung zu erschließen. Eine im Rahmen

des Projekts erarbeitete Gebäudetypologie zeigt den Haus-

und Wohnungseigentümern für 16 in Taucha häufig vor-

kommende Haustypen die energetischen Schwachstellen

im Gebäudebestand sowie die l\/öglichkeiten und Kosten

einer Sanierung auf. Darauf aufbauend wurde ab Sep-

tember 1 998 eine zielgruppenspezifische Energieberatung

eingerichtet, um die Sanierungspotentiale im Altbaube-

stand zu erschließen und Eigentümer gezielt bei Sanie-

rungsabsichten zu unterstützen. Dabei wird verstärkt auch

auf die Nutzung erneuerbarer Energien, die bislang in

Taucha keine nennenswerte Bedeutung hatte, hingewie-

sen. Die erste Sonnenkollektoranlage zur Brauchwasserer-

wärmung und Heizungsunterstützung auf einem öffentli-

chen Gebäude in Taucha wurde im März 1998 an einer

Kinderta gesstätte instal I iert.

Auf Grund des starken Zuzugs von Leipzig ist in Taucha die

Nachfrage nach Wohnbauflächen groß. So hat die bebaute

Fläche von 1991-1997 erheblich zugenommen. lm Rahmen

des Projektes sollen Planungsziele der Vergangenheit auf

ihre ökologischen Auswirkungen überprüft und die weitere

Entwicklung der Stadt möglichst umweltverträglich gestal-

tet werden. An ausgewählten Bebauungsvorhaben werden

künftig modellhaft ökologische Aspekte in der Bauleitpla-

nung entwickelt und erprobt. Dazu zählen der Niedrig-

energie- bzw. Passivhausstandard, gebietsbezogene Nah-

wärmekonzepte, Erschließung der Wohngebiete durch den

0PNV und die Begrenzung der Bodenversiegelung.

IVittelfristig will sich die Stadt mit einem kommunalen

Bodenmanagement ein Steuerungsinstrument für den künf-

tigen Flächenverbrauch schaffen und in diesem Zusammen-

hang auf der Basis einer Flächenbewertung Möglichkeiten

einer 0ko-Konto-Begelung modellhaft erproben.

Die 1997/98 begonnenen bzw durchgeführten Maß-

nahmen des Projektes ,,Taucha - Ökologische Modellstadt

Sachsens" sind in Tab. 1.1.1 zusammengestellt. Die beglei-

tende Offentlichkeitsarbeit orientiert sich am N/odell- und

Demonstrationscharakter des Projektes. Sie dokumentiert

es ìn seinen einzelnen Phasen, soll Akzeptanz in der

Bevölkerung schaffen, die ldentifikation fördern und die

Beteiligung der Einwohner Tauchas an der Ausgestaltung

des Projektes anregen. Die Veranstaltungsreihe,,Tauchaer

Umweltgespräche" bietet als Diskussionsforum die l\/ög-

lichkeit, zwischen Wissenschaft, Vertretern aus Kommunal-

verwaltungen und lokalen Akteuren in Taucha Erfahrungen

auszutauschen und Maßnahmen abzustimmen.

1.2
AUFBAU UND ORGANISATION

lm November 1990 wurde durch Entscheidung des sächsi-

schen N/inisterpräsidenten Kurt Biedenkopf das Sächsische

Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung

(SMU) gegründet. [m Februar 1991 bestätigte die sächsi-

sche Staatsregierung die Struktur der Umweltverwaltung

in Sachsen, womit die Grundlage für den Aufbau der

Umweltbehörden gelegt wurde.

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und

Landesentwicklung (SMU)

Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landes-

entwicklung mit Sitz in Dresden ist die oberste Umwelt-

behörde des Freistaates Sachsen. Es nimmt Aufgaben aus

den Fachgebieten, die dem Umweltschutz zuzurechnen

. sind, sowie Aufgaben der Landesentwicklung und Raum-

ordnung wahr. Zu diesem Zweck ist es in sieben Ab-

teilungen gegliedert, die vor allem umwelt- und landesenl

wicklungspolitische Grundsatzfragen entscheiden:

Abb. 1.1.2: Taucha, Wohngebiet Bogumils-Garten
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Tab. l.l.l: Maßnahmeplan des Projektes ,Jaucha - Okologische Modellstadt Sachsens" 1997/98I

1.

2.

3,

Verkehr/[ärm

Untersuchung zum Aufbau eines Citybus-Systems

Erarbeiten einer Radwegekonzeption

Abstimmung mit Verbänden, Vereinen und in den politischen Gremien

Durchführung einer Verkehrsplanung mit integrierter Lärmminderungs-

und Luftreinhalteplanung

A Verkehrsplanung

- Parkraumkonzept, Verkehrsberuhigung lnnenstadt

- Variantenberechnung

B Lärmminderungsplanung

C. Luftreinhalteplanung (Verkehr)

Energie/Kl imaschutz/luft reinhaltu ng

Erstellung einer Gebäudetypologie für die Stadt Taucha zur Erfassung der

Energieeinsparpotentiale und als Grundlage für eine Energieberatung

Durchführung einer Energieberatung für Haus- und Wohnungseigentümer

Heizträgerumstellung und lnstallation einer Sonnenkollektoranlage zur

Brauchwasserenruärmung und Heizungsunterstlitzung im Zuge der Sanierung

der Kindertagesstätte Graßdorfer Str.

Untersuchung zum Einsatz eines BHKW im

,,Wohngebiet An der Mühle/ Dewitzer Str."

Planung einer Wärmeversorgung für das

,,Wohngebiet An der Mühle/ Dewitzer Str." auf der Basis von Solan¡värme

und Brennwerttechnik (Variantenvergleich)

Bundesweiter ldeenwettbewerb zur innovativen Wärmeversorgung der

Zwick'schen Siedlung (einschließlich Auswertung)

Bauleitplanung

Schrittweise lntegration von ökologischen Aspekten in die Bauleitplanung

Antragstellung beì der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Förderung des

Vorhabens ,,0kologischer Wohn- und Gewerbehof im 0rtsteil Sehlis"

öff entl ichkeitsarbeit

Erarbeitung eines Statusberichts,,Okologische Modellstadt Taucha"

Erarbeitung und Veröffentlichung der Broschúre

,,Die ökologische Stadt in Sachsen" (inzwischen in 2. Auflage)

1. Tauchaer Umweltgespräch (einschließlich Tagungsband)

2. Tauchaer Umweltgespräch

Antragstellung bei der Dt. Bundesstiftung Umwelt zur Förderung

des Vorhabens,,Projektsteuerung, -moderation und Öffentlichkeitsarbeit"

Beginn des Lokale Agenda 21-Prozesses

seit B/97

B - 11197

seit 1/98

9l9t -l lsg

10 - 12191

ab 9/98

101s1 - SlgB

12/s7 - 1l9B

ab 10/98

5 -1 1/98

fortlaufend

6/98

8 - 11197

8 - 12197

15.116.12.91

1 6./1 7.1 0.98

9/98

11/98

Die Abteilung 3 ist für eine geordnete Abfallwirtschaft,

für die Steuerung und Uberwachung der Altlasten

sowie für Fragen der vorsorgenden Bodenbewirt-

schaftung und des Bodenschutzes zuständig,

Die Abteilung 4 verantwortet die Aufgabenbereiche

lmmissionsschutz, Strahlenschutz, Gentechnik und

Umweltchemika lìen

Die Abteilung 5 sorgt als oberste Naturschutzbehörde

für die Bewahrung und naturverträgliche Entwicklung

der sächsischen Natur- und Kulturlandschaft

5.

6.

7.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

t6.

17.

ln der Stabsabteilung werden fachübergreifende Auf-

gaben sowie Angelegenheiten mit politischer Bedeu-

tung koordiniert,

Die Abteilung 'l ist Seryiceabteilung mit den Schwerpunk-

ten 0rganisation, lnformations- und Kommunikati-

onstechnik (luK), Personal, Haushalt und Justitiariat.

Die Abteilung 2 nìmmt die Aufgaben der obersten

Wasserbehörde zur Bewirtschaftung und zum Schutz

der Gewässer wahr,
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Oberste

Landesbehörde

l¿ndec
oberbehörde

Obere

Landesbehörden

Untere

Sondeúehö¡den

Staatsbetriebe

5tiftung

I Die Abteilung 6 ist als oberste Raumordnungs- und

Landesplanungsbehörde für dre 0rdnung und K00rdi-

nierung der Raumentwicklung in Sachsen zuständig

Das Umweltministerium wirkt an der Fortentwicklung des

Umweltrechts und der Definiti0n von Umweltstandards mit

und entscheidet über die Zuweisung von Finanzmitteln zur

Erledigung v0n Umweltschutzaufgaben Zum Geschäftsbe-

reich des SN/U gehören (vgl Abb.1 2.1):

I das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie

(LfUG) mit Sitz in Dresden-Klotzsche und Außenstelle rn

Freiberg,

r fünf Staatliche Umweltfachämter (StUFA) mit Sitz rn

Bautzen, Chemnitz, Leipzig, Plauen und Radebeul,

t die Verwaltungen von zwei Großschutzgebieten, näm-

lich die

- Nationalparkverwaltung,,Sächsische Schweiz" mit

Sitz in Bad Schandau und die

- Biosphärenreservatsverwaltung,,0berlausitzer Heide-

und TeichlandschaÍt" mit Sitz in Mücka,

r zwei Staatsbetriebe gemäß 5 26 der vorläufigen Säch-

sischen Haushaltsordnung, nämlich die

- Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Dienst- und Fachaufsicht

Fachaufsicht

Dienstaufsicht

Bechtsaufsicht

(LTV) mit Srtz in Pirna und die

- Staatliche Umweltbetriebsgesellschaft (UBG) mit Sitz

ìn Radebeul,

r die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

(LaNU) mit Sitz in Dresden

Ferner obliegt dem SMU im Rahmen seines Geschäfts-

bereiches die Fachaufsicht über:

r die Abteilung 6 der Begierungspräsidien (Umwelt- und

Raumordnung) mit S¡tz in Chemnitz, Dresden und

Leipzig und die

I Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden für die

Bereiche Wasser, Naturschutz, lmmissionsschutz uno

Abfall

Sächsisches Landesamt für Umwelt und

Ceologie (LfUc)

Das LÍUG als obere Umweltbehörde hat seinen Amtssitz rn

Dresden-Klotzsche Die Bereiche Boden und Geologie sind

in Freiberg angesiedelt. Als Fachbehörde berät das LfUG

das Umweltministerium in allen wissenschaftlichen Fragen

des Umweltschutzes und der Geologie und fúhrt die von

ihm übertragenen Aufgaben aus In eigener Zuständigkeit

Abb. 1,2.1:Organisation der UmwelWerwaltung (ohne Landratsämter) im Geschäftsbereich des 5MU

Staatliche Umweltfachämter
Ba utzen, Chem n itz, Leipzig,

Plauen, Radebeul

Sta atl iche

Umweltbetri ebsgesel lschaft

Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt

r6
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erledigt es Aufgaben, die ihm durch gesetzliche Fegelung

zugewiesen wurden, wie den Vollzug der Strahlenschutz-

verordnung, die geologische Landesaufnahme oder den

Hochwassernachrichtend ienst.

Das Lf UG ist für die Umweltübenvachung wie die Erhebung,

Verarbeitung, Bereitstellung und Veröffentlìchung von

Umwelt- und auch geologischen Daten zuständig lm

Bahmen der Umweltforschung koordiniert und wertet es die

geplanten Forschungsvorhaben und Studienergebnisse aus

Regierungspräsidien (RP)

Die RP als Mittelbehörden mit Sitz in Chemnitz, Dresden

und Leipzig sind in den Abteilungen 6 analog dem SMU

strukturiert. ln den Referaten dieser Abteilung spiegeln

sich die Fachabteilungen des Ministeriums wider

Die BP sind zuständig für den Vollzug von Vorschriften des

Umweltschutzes mit größerer Tragwerte. Zudem werden

von den RB nach fachlicher Prüfung der Anträge durch die

Staatlichen Umweltfachämter, Fördermittel vergeben.

Die RP sind Widerspruchsbehörden und zuständig für die

Vertretung vor den Verwaltungsgerichten bei Entschei-

dungen der Landratsämter. Sie haben die Fachaufsicht über

die Staatlichen Umweltfachämter und in Teilbereichen über

die unteren Verwaltungsbehörden (Landratsämter und

Kreisfreie Städte)

Staatl iche U mweltfachämter (StU FÄ)

Die STUFA mit Sitz in Chemnitz, Leipzig, Plauen und

Badebeul sowie Bautzen mit einer Außenstelle in Görlitz

unterstützen die RB Landratsämter und Kreisfreien Städte

bei der Vorbereitung umweltrechtlicher Entscheidungen und

übenruachen deren Vollzug Außerdem vertreten sie die Um-

weltbelange in der Bauleitplanung und beraten die RP fach-

lich bei der Beurteilung von Förderprojekten. Die IVitarbeiter

sind tätig in den Bereichen Gewässerschutz, Bodenschutz,

Luftreinhaltung, Lärmschutz, Abfallwirtschaft, Altlasten,

Naturschutz und Geologie

Durch dre Bündelungsfunktion sämtlicher Fachgebiete des

Umweltschutzes in einer Behörde ist es möglich, daß z B im

Bahmen von Genehmigungsverfahren nicht mehr verschie-

dene Behörden zu diesen Fragen beteiligt werden müssen,

sondern integrierte Entscheidungen zügig und effizient in

einem Haus erfolgen können. Dieser Form der Aufgaben-

bündelung sind mittlenrueile andere Bundesländer gefolgt

Den STUFA sind die Regionalen Planungsstellen angeglie-

dert; sie sind jedoch funktional von diesen getrennt. Die Pla-

nungsstellen erarbeiten nach den Beschlüssen und Auf-

trägen der Regionalen Planungsverbände die jeweiligen

Regionalpläne sowìe die Braunkohlenpläne und schreiben

diese foft

Landratsämte r/ Kreisfreie Städte u. a.

Die Landratsämtet Kreisfreien Städte, Großen Kreisstädte

und ggf. Gemeindeverbände sind als untere Verwaltungs-

behörden für den durch Gesetze oder Bechtsverordnungen

übertragenen Vollzug von Vorschriften des Umweltschutzes

zuständig. Uber die unteren Verwaltungsbehörden werden

im folgenden keine weiteren Ausführungen gemacht, da

sie primär dem kommunalen Bereich zuzuordnen sind

Staatliche Umweltbetriebsgesellschaft (UBC)

Die UBG als Staatsbetrieb führt vorrangìg für das LÍUG

Aufgaben aus den Bereichen Umweltanalytik und Um-

weltmessungen in eigener Verantwortung aus. Sie erhebt

Daten über den Zustand von Wasser, Boden und Luft und

ermittelt die Radioaktivität in der Umwelt Weiterhin

nimmt sie Aufgaben der Meßstelle zur Emissions- uno

lmmissionsüberwachung der kerntechnischen Anlagen am

Forschungsstandort Rossendorf wahr,

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates

Sachsen (LTV)

Der Staatsbetrieb LTV mit Hauplsitz in Pirna hat die Auf-

gabe, Talsperren, Wasserspeicher und Rückhaltebecken

einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen zu planen,

zu bauen, zu belreiben, zu überwachen und zu unterhalten

Zur LTV gehören zwölf Flußmeistereien Sie sind verant-

wortlich für die Pflege und Unterhaltung der Gewässer

I 0rdnung, wie z B der Zwickauer Mulde, sowie für was-

serbauliche Anlagen, z. B zum Hochwasserschutz, für die

der Freistaat zuständig ist

Nationa I pa rkverwa ltu ng,,Sächsische Schweiz"

Die Nationalparkverwaltung verwaltet und betreut die

Nationalparkregion,,Sächsische Schweiz" Sie erstellt

Programme und Konzepte für den Schutz, die Pflege und die

Entwicklung dieses Gebietes und sorgt für deren Durch-

fü h ru ng.

Biosphären reservatsverwa ltu ng,,Oberlausitzer

Heide- und Teichlandschaft"

Die Biosphärenreservatsverwaltung betreut und verwaltet

das Schutzgebiet Gemeinsam mrt allen Beteiligten erstellt

sie Programme und Konzepte zur nachhaltìgen und ressour-

censchonenden Landnutzung, um die Vielfalt unterschiedli-

cher Lebensräume sicherzustellen und mit den lnteressen

von Teich., Land-, Forstwirtschaft und Tourismus ln

Einklang zu bringen
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1.3

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

(LaNU)

Die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt verfolgt

die Zwecke, die dem Umweltschutzgedanken im Sinne von

Artikel 10 Abs. 1 der Verfassunq des Freistaates Sachsen

zugrunde liegen

Die Stiftung fördert daher den Natur- und Umweltschutz

lnsbesondere hat sie die Aufgabe,

I Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Naturschutz

und Landschaftspflege (5 44 Abs. 2 SächsNatSchG) zu

unterstützen und zu fördern Dies geschieht insbeson-

dere durch das Betreiben der Sächsischen Akademie

für Natur und Umwelt und der Umweltmobile,

t den Naturschutzfonds als Sondervermögen zu verwal-

ten, insbesondere zur Erfüllung der in 5 47 Abs 1

SächsNatSchG genannten Aufgaben,

I sonstige Umweltbildungsmaßnahmen im Freìstaat

Sachsen durchzuführen, zu unterstützen und zu fördern.

derlìch ln ihm sind konkrete Arbeitsziele für das Um-

weltfachamt festgelegt, deren Zielerreichung mit Hìlfe des

Controllingsystems überwacht und gesteuert werden. Den

Abteilungsleitern im STUFA Plauen werden in diesem über

drei Jahre laufenden Modellprojekt Finanzmittel in Form

eines Budgets bereitgestellt, über das sìe weitestgehend

eigenverantwortlich verfügen können. Bereits auf der

Ebene der Abteilungsleiter bestehen dann durch die

größere Transparenz auch größere Eìnflußmöglichkeiten

auf den Ressourceneinsatz, da die lnformationen über die

entstandenen Kosten und die erstellten Leistungen erstma-

lig in diesem Zusammenhang vorliegen. Uber das Budgetie-

rungsmodell findet demzufolge eine echte Verantwor-

tungsdelegation nicht nur für die Aufgaben, sondern auch

für die Finanzen statt. Gleichzeitig werden damit dezentra-

le Entscheidungsspielräume ausgebaut. Die für die

Kostenrechnung erforderliche Titelstruktur ist auch erst-

mals im Haushaltsplan 1998 separat für das Staatliche

Umweltfachamt Plauen aufgeführt. Damit ist dieses

Modellvorhaben das erste, eine gesamte Verwaltungsbe-

hörde umfassende Budgetierungsprojekt in Sachsen nach

5 11 Haushaltsgesetz 1998.

Für die Umsetzung des Planungs- und Steuerungskonzeptes

war in Plauen auch die Einführung einer Leistungsrechnung

erforderlich. Hierfür wurde innerhalb eines Jahres ein ein-

heitlicher Produktkatalog erstellt In ihm sind die wesentli-

chen Arbeitsergebnisse {Produkte) beschrieben, die vom

STUFA Plauen erbracht werden sollen. Dazu sind die

wesentlichen Arbeitsschritte zusammengestellt, die not-

wendig sind, um das gewünschte Arbeitsergebnis zu errei-

chen. Je nach Themenbereichen sind die Produkte ìn Pro-

duktgruppen und Produktbereiche zusammengefaßt. Die

Produktbeschreibungen wurden für die Abteilungs- und die

Referatsebene erarbeitet. Die erbrachten Leistungen wer-

den dann nach Menge und nach Zeitaufwand erfaßt. Somit

läßt sich auf der Grundlage der Produkthierarchie ermitteln,

wie sich die Leistungen und Kosten eines Beferates, einer

Abteilung oder des Amtes auf die verschiedenen Pro-

duktgruppen verteilen Dadurch wird die Bereitstellung der

planungs- und steuerungsrelevanten Größen ermöglicht.

ln einem nächsten Schritt wurde im STUFA Plauen elne

Kostenrechnung eingeführt. Sie ist untergliedert in

Kostenträger-, Kostenarten- und Kostenstellenrechnung

Monatlich können nun die Abteilungsleiter über die ent-

standenen Personalkosten, Sachkosten und kalkulaton-

schen Kosten informiert werden. Gleichzeitig kann ein

Vergleich zum noch vorhandenen Budget gezogen werden.

Die Einführung von Controlling-lnstrumenten ist nicht ohne

lnformationslechnìk möglich. lm STUFA Plauen werden in

einer Nebenrechnung über das PC-Programm Excel die Er-

gebnisse der Kostenrechnung in einen Betriebsabrechnungs-

CONTROTTING IN DER SACHSISCHEN
UMWELWERWATTUNG

Controlling ist ein Konzept zur organisatorischen Ver-

kntipfung von Planung, Kontrolle und lnformatìonsver-

s0rgung mit dem Ziel einer systematisch betriebenen

ergebnisorientierten Steuerung Uber das Controlling wird

eine Datenbasis geschaffen, die es den Führungskräften

ermöglicht, jederzeit darüber Kenntnis zu haben, wieviele

Leistungen oder Produkte mìt welchem Bessourceneinsatz,

in welcher Zeit und vor allem mit welcher Oualität herqe-

stellt worden sind.

Dies bietet den Vorteil, daß dìe fachliche Verantwortung

mit der f inanziellen Verantwortung zusammengef ührt wird,

dadurch das Koslen- und Leistungsbewußtsein verbessert

wird und so mehr Selbststeuerung stattfinden kann Ziel

des Controllings ist es, einen sparsamen Umgang mit Haus-

haltsmitteln zu gewährleisten sowie die Effektivität und

Effizienz im Verwaltungshandeln zu steigern

Zur Einführung des Controllings in die Verwaltung bedarf es

der Umsetzung verschiedener Controlling-Bausteine bzw.

Abschnitte, die in der Abb. 1.3.1 dargestellt sind.

Per 1.1.1998 wurde im Rahmen eines Modellprojektes im

Staatlichen Umweltfachamt Plauen mit der Einführung

eines Controllingsystems begonnen Das Staatliche Um-

weltfachaml unterstützt als nachgeordnete Behörde des

SIVU die Begierungspräsidien und die Landratsämter bei

der Durchführung von Genehmigungs- und Planfest-

stellungsverfahren, berät Bürger und Unternehmen und

überwacht den Vollzug umweltrechtlicher Vorschriften.

Zunächst ist ein Planungs- und Steuerungskonzept erfor-
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Planungs- und
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. Planungs- und
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Einführung eines
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. ergänzende Neuentwicklungen

I m pl ementieru n gskonzept

und -aufwand

. lmplementierungsstufen
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Abb. 1.3.1 : Controlling in der Umweltverwaltung, Detaillierung des Controllingsystems in sechs Abschnitte

bogen übertragen. Die Leistungsrechnung wird komplett

über die bestehende Vorgangsvenrualtung abgedeckt. Die

lmplementierung der Kostenrechnung erfolgt durch eine Ver-

knüpfung mit der Kameralistik und lst somit integriert.

Die organrsatorische Realisierung ist ein we¡terer Bausteln

für die Einfühfung des Controllings, dessen Umsetzung das

Staatliche Umweltfachamt Plauen selbst übernommen hat

Hierzu gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit

den einzelnen Bausteinen auseinandersetzen und sìe auch

weiterentwickeln Ein wesentlicher Nebeneffekt, den die

Einführung eines solchen Systems erzeugt, besteht darin,

daß über die Arbeitsgruppen auch die IVitarbeiter infor-

miert und beteiligt werden

Während des gesamten Modellprojektes wird der Aufwand

für die Entwicklung und Einrichtung der neuen Steuerungs-

instrumente aus eigenen Kräften ohne externe Hilfe abnp-

decld

Nachdem im Fahmen des Modellprojektes im STUFA Plauen

erste Erfahrungen gesammelt worden sind, ist schrittweise

mit der Einführung eìnzelner Controllingabschnitte im

gesamten Geschäftsbereich des SIVU begonnen worden.

lm Zuge dessen verfügt die Umweltbetriebsgesellschaft be-

reits tiber eine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung

und arbeitet nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

ln der Landestalsperrenverwaltung wurde eine Rìchtlinie

für die Kosten- und Leistungsrechnung erarbeitet und pa-

rallel dazu ein Managementinformationssystem enl-

wickelt

lm SMU und im Landesamt für Umwelt und Geologie wird

gegenwärtig ein Rahmenkonzept für die Einfühiung eines

Control I ingsystems era rbeitet

Ein positiver Nebeneffekt bei der Einführung eines s0lchen

Systems kann besonders hervorgehoben werden: Durch die

Planung und Diskussion über Sinn und Notwendigkeit des

Controllings wurde erreicht, daß sich in den jeweiligen

Behörden die IVlitarbeiter intensiv mit dem Prozeß der

Verwaltungsmodernisierung auseinandersetzen und zu

ihrem Gelingen beitragen Allein schon die Auseinander-

setzung mit der gegenwärtigen Aufgabenstruktur, mit der

Auftrags- und Rechtsgrundlage für die derzeit wahrgenom-

menen Aufgaben während der Phase der Produktbe-

schreibung war sehr hilfreich. Auch die zunehmende Aus-

richtung der Produkte auf den Empfängerkreis trägt erheb-

lich dazu bei, den Prozeß der Verwaltungsmodernisierung

in Gang zu setzen.

t9



OKOLOC ISCH E QU ERSCH N ITTSTH EM EN

2
öro HE

QUE TTSTHEMEN

Raumordnung und Landesplanung im Freistaat

Sachsen

Die Ausführungen zu Leitbildern und Aufgaben der

Raumordnung machen deutlich, daß die Raumordnungs-

politik zur integrativen Behandlung von ökonomischen,

sozialen und ökologischen Belangen gefordert ist. Es ist

sinnvoll, von Anfang an Umweltpolitik in ihren räumlichen

Bezügen und Faumordnungspolitik als Einheit zu sehen

Eine lntegration zu einem späteren Zeitpunkt ist ein mühe-

voller Prozeß

Aus diesem Grunde wurde im Freistaat Sachsen die

frühestmögliche Verknüpfung der für Natur- und Land-

schaftsschutz zuständigen Fachplanung (Landschafts-

planung) mit der Landes- und Begionalplanung im Säch-

sischen Landesplanungsgesetz (5 2 Abs 1 und ! 6 Abs. 1

SächsLPlG) und im Sächsischen Naturschutzgesetz (5 5

Abs. 1 und 5 6 Abs 'l SächsNatSchG) in Form der Primar-

inleg ration f estgeschrieben

lm Freistaat Sachsen werden für die räumliche 0rdnung

und Entwicklung des Landes ein Landesentwicklungsplan

und Regionalpläne fúr die fünf Planungsregionen aufge-

stellt. Primärintegration bedeutet formal, daß in den

Landesentwicklungsplan zugleich das Landschaftspro-

gramm und in die Fegionalpläne zugleich die Landschafts-

rahmenpläne einbezogen sind.

lnhaltlich bedeutet Primärintegration, daß auf der Grund-

lage der Bewertung von Natur und Landschaft mit ihrer

gewachsenen Siedlungsstruktur die Grundsätze und Ziele

der Landes- und Begionalplanung aufzustellen sind, die

Aussagen für die Bereiche Naturschutz und Land-

schaftspflege, Siedlungswesen, Wirtschaft, Fremden-

verkehr, Bergbau, Verkehl Energie, Kultur elc enthalten.

Dadurch wird sichergestel lt, daß die Nutzungsfestlegungen

des Raumes auf der Grundlage der Landschaftspotentiale

und ihrer Regenerationsfähigkeit erfolgen. Für den Komplex

Naturschutz und Landschaftspflege weisen der Landesènt-

wicklungsplan und die Begionalpläne schutzbedürftige

Bereiche von Freiräumen, sanierungsbedürftige Bereiche

der Landschaft sowie Grünzüge und Grünzäsuren (nur

Regionalpläne) aus. Des weiteren wird dem Landesenl

wicklungsplan und den Regionalplänen jeweils ein

Maßnahmenkatalog mit den landesweiten bzw. regionalen

Zielen für Naturschutz und Landschaftspflege als Anlage

beigefügt

Landschaftsplanung wird im Rahmen der sächsischen

Landes- und Regionalplanung also nicht lediglich als ökolo-

gischer Fachbeitrag gewertet, sondern den Zielen zum

Natur- und Landschaftsschutz wird das für die Umsetzunq

notwendige rechtsverbindliche Gerüst gegeben

Um diese rechtlìch verankerte frühestmögliche Einbe-

ziehung der Umweltbelange in die Landesplanung effektiv

2.1
UMWETT UND
TANDESENTWICKLUNG

Aufgabe der Raumordnung in Bezug auf

U mweltvorsorgy'Ressou rcenschutz

Baumordnung isl die zusammenfassende, überörtliche und

übergeordnete Planung des Bundes und der Länder zur

0rdnung und Entwicklung des Gesamtraumes der Bundes-

republik Deutschland und seiner Teilräume. Leitvorstel lung

für diese Planung ist gemäß 5 1 Abs. 2 des Baumordnungs-

gesetzes (R0G) eine nachhaltige Raumentwicklung, die die

sozialen und wirtschaftlrchen Ansprüche an den Raum mit

seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu

einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen 0rdnung

führt

Die Raumordnung und Landesentwicklung ist also gehal-

ten, Wege zu einem dynamischen Gleichgewicht zwischen

Naturnutzung und Naturverbrauch auf der einen Seite und

dem Erhalt von Naturpotentialen und ihres Regenerati-

onsvermögens {Bessourcenschutz) auf der anderen Seite zu

finden

Einerseits besteht eine Nachfrage (Anmeldung von An-

sprüchen) nach einer ausreichenden Streuung von Ver- und

Entsorgungseinrichtungen (lnfrastruktur) und Schaffung von

Standortvoraussetzungen f ür wirtschaftl iche Entwicklungen,

andererseits besteht die Notwendigkeit, ein genügendes

Angebot an Regenerationsräumen zu erhalten. Diese unter-

schiedlichen Ansprtlche bergen große Konflikte, denen sich

die Raumordnung und Landesentwicklung stellen muß und

die sie durch vorausschauende Planung minimieren kann

Sie übernimmt damit auch die Aufgabe einer Um-

weltvorsorge- oder Umweltentwìcklungsplanung. Dies wird

deutlich durch die Grundsätze Nr 1, 3 und B des ! 2 Abs 2

R0G Sie enthalten Aussagen zur Entwicklung einer ausge-

wogenen Siedlungs- und Freìraumstruktur, zur Sicherung der

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, zum Schutz, zur

Pf lege und zur Entwicklung von Nalur und Landschaft sowie

zur sparsamen und schonenden lnanspruchnahme der

Naturgüter Diese Grundsätze der Baumordnung sind bei

raumbedeutsamen Planungen und lVaßnahmen von allen

öffentlichen Stellen in der Abwägung aller Belange oder bei

der Ermessensausübuno zu berücksichtioen.
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zu gestalten, sind im Freistaat Sachsen die Bereiche

Umwelt und Landesentwicklung in einem Ministerium

zusammengefaßt. Das für die Landschaftsplanung zustän-

dige Referat,,Freiraumbezogene Fachplanung/Landschafts-

planung" ist der für die übergeordnete räumliche Planung

zuständigen Abterlung,,Landesentwicklung" zugeordnet.

Dieses Prinzip setzt sich auf der mittleren Planungsebene

fort. Die Zuständigkeit für die Landschaftsrahmenplanung

liegt bei den Regionalen Planungsverbänden. Diese bedie-

nen sich Regionaler Planungsstellen, die den Begionalplan

ausarbeiten, Die zuständigen l\/itarbeiter für die Land-

schaftsrahmenplanung sind den Beferaten Regionalpla-

nung zugeordnet, welche wiederum mit dem jeweiligen

Staatlichen Umweltfachamt eng zusammenarbeiten.

Die Erfahrungen mit dem seit September 1994 vorliegen-

den Landesentwicklungsplan sowle Reaktionen auf die f ünf

Begionalplanentwürfe, die sich zum Teil noch im Beteili-

gungsverfahren befinden, zeigen, daß diese Entwìcklungs-

pläne auch die Aufgabe einer Umweltvorsorge- bzw

Umweltentwicklungsplanung einschl ießen können

Detaillierte Aussagen zu Bilanzen, Einzelprojekten, Pro-

blemen und Perspektiven der Landesentwicklung in Sach-

sen erscheinen im Landesentwicklunqsbericht.

2,2
UMWETT UND WIRTSCHAFT

Angestoßen von der Konferenz in Bio de Janeiro 1992 ist

eine Diskussion in Gang gekommen, in deren tVittelpunkt

die Frage nach dem zukúnftigen Verhältnis von wirtschafl

licher Entwicklung und Umweltschutz steht. Diese Frage

von globaler Dimension kann nur in einem abgestimmten

Verhalten der internationalen Staatengemeinde gelöst

werden Der Freistaat Sachsen hat einige Erfahrungen

gemacht, die für diesen Prozeß von ganz wesentlicher

Bedeutung sind: Der Ubergang von der sOzialistischen Plan-

wirtschaft in die soziale Marktwirtschaft lehrt, daß es vor

allem die wirtschaftlichen Rahmenbedìngungen sind, die

unseren Umgang mit den natürlichen Bessourcen bestim-

men. Bis heute noch spiegeln sich nicht alle tatsächlichen

Kosten des Umweltverbrauchs in den Preisen für Energie,

Wasser und Abfall wider. Jedoch schafft die heutige Preis-

gestaltung einen Anreiz, wesentlich s0rgsamer mit den

knappen Ressourcen umzugehen als noch vor wenigen

Jahren, wo sie nahezu kostenlos zur Verfügung gestellt

wurden. Dieser Lenkungswirkung der marktwirtschaftli-

chen 0rdnung, verbunden mit dem wirtschaftlichen Struk-

turwandel und der Modernisierung des Kapitalstocks der

sächsischen Wirtschaft, ist es zu verdanken, daß sich die

Umweltsituation im Freistaat Sachsen in einer wesentlich

günstigeren Lage präsentiert als noch vor wenigen Jahren

Der Freistaat Sachsen und die sächsische Wirtschaft haben

diesen Sanierungsprozeß mit großem f inanziellen Aufwand

unterstützt, Zwischen 1991 und 1997 sind über 1 1 Mrd. Dl\/

durch die öffentliche Hand zur Verfügung gestellt worden

Die sächsische Wirtschaft hat von 1991-1995 für die

Sanierung und den Aufbau moderner und umweltfreundli-

cher Produktionsstätten etwa 3,7 Mrd. DM in Umwelt-

schutzmaßnahmen investiert.

U mwelttech ni k schafft Arbeitsplätze

Diese immensen finanziellen Leistungen waren nicht nur

eine gute Investition in die Zukunft des Landes Sachsen,

sondern haben auch dazu beigetragen, daß sich ìn den letz-

ten Jahren immer mehr innovative Unternehmen lm

Bereich Umwelttechnik etablieren konnten. Nach einer

Schätzung der lndustrie- und Handelskammern waren 1997

bereits mehr als 40.000 Menschen ìn 1.900 Betneben auf

dem Umweltsektor beschäftigt.

Auf dem internationalen Markt haben diese Unternehmen

hervorragende Chancen, weìl es weltweit kaum vergleich-

bare Unternehmen gibt, dìe über ähnlich große Erfahrungen

in der Sanierung und dem Aufbau einer neuen Umwelt-

i nf rastruktur verf ügen

lm Rahmen seines,,politrcal engineering"-K0nzeptes unter-

stützt das SMU die sächsischen Hersteller von Umwelt-

lechnik bei ihren Bemühungen, auf ausländischen Märkten

Fuß zu fassen und neue lVarktpotentiale zu erschließen.

Dazu werden regelmäßig |\/essebeteiligungen und Delega-

tionsreisen zu attraktiven Umweltfachmessen organisiert

und lnformationsseminare über die Chancen und Hemmnis-

se auf unterschiedlichen Auslandsmärkten durchgef ührt

Damit auch kleine und mittlere Unternehmen mehr von den

Chancen des wachsenden lVarktes für Umwelttechnìk pro-

fitìeren können, hat das SMU die Gründung des lnter-

nationalen Transferzentrums für Umwelttechnik {ITUT) in

Leipzig aktiv unterstützt. Mit der Hilfe von zehn Umwelt-

Area-Managern, die vor 0rt die Auslandsmärkte beobach-

ten und analysieren, stellt das ITUT lnformationen über

attraktive Auslandsmärkte zur Verfügung und unterstützt

damit die Unternehmen, Geschäftskontakte aufzubauen

Bessere Wettbewerbschancen durch Umwelt-

management und öko-Rudit

Der wirtschaftliche Neubeginn im Freistaat Sachsen stellt

die Unternehmen auch im betrieblichen Umweltschutz vor

neue Herausforderungen Neben einer Vielzahl neuer

gesetzlicher Regelungen zum Schutz der Umwelt, sind es

dìe wachsenden Ansorüche der Verbraucher an umweltver-

trägliche Produktionsweisen und Produkte, die die Unter-

nehmen zu einem aktiven Umweltmanagement motivieren.

0bwohl Untersuchungen zeigen, daß das Umwelt-
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bewußtsein die Kaufentscheidung der Verbraucher in den

neuen Ländern noch nicht in dem Maße beeinflußt wie in

den alten Ländern, gewinnt dieser Faktor dennoch zuneh-

mend an Bedeutung. Die wachsende Nachfrage nach Pro-

dukten mit ,,0k0'1-Siegeln ist hierfür ein eindeutiger Beleg.

Außerdem erfordert die Erschließung neuer Absatzmärkte

außerhalb Sachsens die Einbeziehung der dortigen

Verbrauchsgewohnheiten in die Absatzstrategie. Da sich

die sächsischen Unternehmen immer mehr auf die Märkte

in Westdeutschland und Westeúropa orientieren, müssen

sie zunehmend Umweltasoekte in ihrer Unternehmens-

strategie berücksichtigen, um ihre Wettbewerbschancen zu

verDessern

Neben den sich bietenden Chancen auf den Absatzmärkten

sind es die Einsparmöglichkeiten von Energie und Foh-

stoffen durch eine Optimierung der betrieblichen Prozesse,

die ein aktives Umweltmanagement erfordern. Auch viele

spätere Entsorgungskosten und -probleme lassen sich

durch eine recyclinggerechte Entwicklung und Konstruktion

vermerden.

Mit der 0ko-Audit-Verordnung der Europäischen Union

liegt den Unternehmen seit 1995 ein lnstrument vor, mit

dem sie sich mit den Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeit

systematisch auseinandersetzen können. Nicht zuletzt kön-

nen sie damit auch Einsparmöglichkeiten aufdecken und

eine effiziente 0rganisationsstruktur in ihren Unternehmen

aufbauen.

Unternehmen, die das neue lnstrument nutzen wollen,

müssen nicht nur eine Umweltpolitik verfassen und ein

Umweltmanagementsystem einrichten, sondern auch die

0ffentlichkeit über die Umweltauswirkungen am Unter-

nehmensstandort informieren. Wer diese Schritte durch-

führt und von einem zugelassenen Umweltgutachter prüfen

und bestätigen läßt, erhält das offizielle Logo und kann es

fúr Marketingzwecke einsetzen (vgl. Abb. 2.2.1)

Abb. 2.2.1: Teilnahmeerklärung für das Umweltmana-

gement und die Umweltbetriebsprüfung

Viele Unternehmen in Sachsen haben die Bedeutung des

Umweltmanagements für ihre Wettbewerbsfähigkeit auf

den nationalen und internationalen lVärkten schon erkannr

und die ersten 0ko-Audits durchgeführt. Dabei konnten

durch einen effizienteren Bessourceneinsatz eine Reihe von

Kostensenkungen realisiert und neue Absatzmärkte durch

eine bessere Akzeptanz bei den Verbrauchern erschlossen

werden

Um möglichst schnell viele sächsische Unternehmen von

den Vorteilen eines 0ko-Audits zu überzeugen, hat das

SIVU in den vergangenen Jahren eine Reihe von Pilot-

projekten gefördert und die Ergebnisse in Publikationen

und Seminaren vorgestellt.

Ein weiteres lnstrument zur Vermarktung umwellverträgli-

cher Produkte ist das seit 1978 verliehene Umweltzeichen

,,Blauer Engel" {vgl. Abb 2.2.2lr.|n den vergangenen Jahren

nutzten immer mehr Hersteller aus Sachsen den ,,Blauen

Engel", um damit die Umweltfreundlichkeit ihrer Produkte

zu kennzeichnen. Insgesamt 14 Unternehmen aus Sachsen

erhielten in den letzten Jahren das Umweltzeichen für ihre

Produkte Besonders häufig wurde es für die

Produktgruppen Recyclingpapier und -kafton beantragt und

verliehen' Umweltbewußten Verbrauchern wird damit erne

verläßliche und nachvollziehbare 0rientìerungshilfe beim

Einkauf an die Hand gegeben.

Abb. 2.2.2: Umweltzeichen,,Blauer Engel"

Umweltallianz Sachsen

Die Umweltallianz Sachsen ist eine freiwillige Ver-

einbarung zwischen der Sächsischen Siaatsregierung und

der sächsischen Wirtschaft. Am 16.6.1998 haben die

Staatsminister für Umweit und Landesentwicklung sowre

Wirtschaft und Arbeit gemeinsam mit den Präsidenten der

sächsischen lndustrie- und Handelskammern, Handwerks-

kammern, dem Landesverband der sächsischen lndustrie

und der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Sachsen das

Abschlußdokument unterzeichnet. Beide Seiten bekennen

sich zu einem partnerschaftlichen Dialog für eine weitere

Entlastung der Umwelt und verpflichten sich zu konkreten

Maßnahmen: Die sächsische Wirtschaft hal sich gegen-

über der Staatsregierung verpflichtet, bis zum Jahr 2002

22



OKOLOCISCH E QU ERSCH N ITTSTH EM EN

UM.WELT
ATLTANZ
SACHSEN

Abb. 2.2.3: Logo der Umweltallianz Sachsen

darauf hinzuwirken, daß 200 Unternehmen ein 0ko-Audit

durchführen und 250 Handwerksbetriebe konkrete Beiträge

zur Entlastung der Umwelt liefern. lm Gegenzug zur

Verpflichtung der Wirtschaft befreit die Staatsregierung

Unternehmen von Regulierungen und Berichts- und

Dokumentationspflichten, wenn sie iin Bahmen des Oko-

Audits als geprüfter Standort registriert sind. Dies führt zu

mehr Eigenverantwortung der Unternehmen und schafft

damit Spielräume zur Gestaltung eines effizienteren und

zukunftweisenden betrieblichen Umweltschutzes. Das sind

wichtige Faktoren, die zu einer Stärkung de$ Umwelt- und

Wirtschaftsstandortes Sachsen beitragen.

Weitere lnformationen zur Umweltallianz im lnternet:

http://www.sachsen.de, Link Wirtschaft/Umwelt.

2.3
UMWELT UND IAND. UND
FORSTWIRTSCHAFT

0rdnrnnsnemäße" oder nach dem Sächsischen Natur-

schutzgesetz synonym bezeichnete,,umweltgerechte"

Land- und Forstwirtschaft definiert sich im Spannungsfeld

von dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, der Pro-

duktion von Nahrungsgütern und nachwachsenden Boh-

stoffen und betriebswirtschaftlichem Handeln. Das Span-

nungsverhältnis wird mitgeprägt vom zunehmenden welt-

weiten Wettbewerb in der Landwirtschaft auf der einen

und den wachsenden Umweltanforderungen der Gesell-

schaft auf der anderen Seite. Dabei ist der Umweltschutz

einerseits unbedingt notwendig andererseits jedoch mit

zusätzlichen Kosten bzw. verminderten Einnahmemöglich-

keiten für die Landwirtschaft verbunden. Anders als in den

meisten übrigen Produktionsbereichen ist hier die Natur

unmittelbar Produktionsmittel und Bestandteil des Produk-

tionsprozesses. Aufgrund der Unterschiede und Veränder-

lichkeit der natürlichen Standortfaktoren lassen sich in der

Regel nur Rahmenbestimmungen, Grundsätze und Ziele for-

mulieren. Die ,,Hinweise für eine ordnungsgemäße Landbe-

wirtschaftung im Freistaat Sachsen" (SML) zeigen, daß

sich die inhaltliche Bedeutung sogenannter,,ordnungsge-

mäßer" Landwirtschaft weiterentwickelt. Der Schutz des

Naturhaushaltes wird hier als ein unverzichtbarer Ziel-

aspekt ordnungsgemäßer Landwirtschaft gesehen, wozu

beispielsweise auch die Renaturierung von Bachläufen

gehört.

Landwirtschaft

Wesentliche Produktionsgrundlage der Landwirtschaft ist

der Bodenkörper als Schnittstelle' zwischen Geosphäre,

Hydrosphäre und Atmosphäre mit wechselwirksamen

Einflüssen auf die gesamte Umwelt. Daher ist der Boden

auch in seiner funktionellen Vielfalt zu schützen (Regler-,

Lebensraum-, Produktions-, Standort-, Archiv- und Roh-

stoffunktion). Etwa die Hälfte der landwirtschaftlichen

Nutzfläche Sachsens ist aufgrund der Boden- und Relief-

verhältnisse sowie der Bewirtschaftung (Bodenbear-

beitung, Fruchtfolge, Schlageinteilung etc.) als erosionsge-

fährdet einzustufen, davon die Hälfte als stark erosionsqe-

fährdet (vgl. Abb. 2.3.1).

Abb. 2.3.1 : Erosionsgeschehen im Mai 1996. lm Vor-

dergrund sind die Erosionsrillen (Bodenabtrag) zu erken-

nen, im Hintergrund die Sedimentation (Ablagerung) in

der Senke. -

^.^..'Bei Starkniederschlägen kann die Erosion beispielsweise

auf hängigen Lößstandorten bei fehlender Vegetati-

onsbedeckung über B0 t/ha erreichen. Das LfUG hat

gemeinsam mit der LfL frühzeitig die Anpassung der physi-

kalisch begründeten Erosionsmodelle E 2 D (zweidimen-
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sional) und E 3 D (dreidimensional) an sächsische Ver-

hältnisse finanziert Handbücher liegen seit 1996 vor, und

die Landwirtschaftsbehörden verwenden sie in ihrer

Beratungstätigkeit. Mit dem einfacheren E 2 D können in

erster Linie Anbauempfehlungen gegeben werden E 3 D

kann künftig u. a. als ein Hilfsinstrument für die Agrar-

strukturelle Entwicklungsplanung, Ländliche Neuordnung

oder die Ausweisung von Schutzzonen bei Trinkwassertal-

sperren dienen, doch sind hierfür wesentlich mehr Eln-

gangsparameter erforderl ich

Zu den nichtstofflichen Bodenbelastungen zählt neben der

Erosion die Bodenverdichtung. Dieser kann vor allem durch

einen schonenden Maschineneinsatz, wie z. B. geringere

Befahrung, niedrìgerer spezif ischer Bodendruck, Befahrung

bei geringen Bodenwassergehalten (technischer Befah-

rungszeitpunkt) etc , vorgebeugt werden.

Zu den stofflichen Bodenbelastungen durch die Landwirt-

schaft zählen u. a. Schwermetalleinträge über die Aus-

bringung von Düngemitteln, Klärschlamm (auch organische

Schadstoffe) und Biokomposten (auch organische Schad-

stoffe und Versalzungsgefahr).

Der Bodenschutz ist ein Aspekt des Förderprogramms

,,Umweltgerechte Landwirtschaft" (UL) des Freistaates

Sachsen, das auf der V0 (EWG) Nr.7078192 basiert und zu

75 % durch die EU kofinanziert wird. Fördergegenstände

sind beispielsweise die Untersaat sowie die Mulchsaat,

bei der durch pfluglose Feldbestellung und weitgehende

Bodenbedeckung durch Pflanzenreste die Erosionsdis-

position bei Starkniederschlagsereignissen im Extremfall

von über B0 t/ha auf 1 t/ha reduziert werden kann.

Allerdings kann der Verzicht auf den Pflug den verstärkten

Eìnsatz von Pf lanzenschutzmitteln zur,,Unkrautregulierung"

erfordern. Als weitere Maßnahme zur Erosìonsminderung

wird von der sächsischen Agrarverwaltung die Durch-

führung einer landschaftsgerechten Flurneuordnung ange-

boten und gefördert. Die Einhaltung eines Mindestfrucht-

wechsels wie im Programm UL als Teilnahmevoraussetzung

gefordert, dient der Unterstützung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit

Um die Klärschlammausbringung als Beitrag zur Kreislauf-

wirtschaft im Programm UL nicht mehr gänzlich zu untersa-

gen, wurden gegenüber der Klärschlammverordnung rm

Rahmen der Fortschreibung des Förderprogramms ver-

schärfte G renzwerte f ür Schadstoffgeha lte im Klärsch lamm

vorgesehen. Damit kann das Nährstoffpotential eines der-

artigen,,Premiumklärschlammes" landwirtschaftlich op-

nutzt werden.

Bezüglich des Wasserschutzes wurde im Zeitraum von

1993-1996 eine Uberschreitung des Nitratgrenzwertes der

Trinkwasserverordnung von 50 mg/l 1993 beil,5%,1954

bei 9,1 %, 1995 bei 11,2 olo und 1996 bei 10,6 % der ausge-

wählten Meßstellen festgestellt. Diese Werte beruhen auf

IVessungen an 33 Meßstellen des Freistaates und 385

lVeßste I len der Wasserversorgungsunternehmen, d ie f ort-

laufend über den gesamten Betrachtungszeitraum ausge-

wertet wurden. 1997 lagen Auswertungen zu insgesamt

808 Meßstellen {95 des landeseigenen Grundwasser-

Grundmeßnetzes, 713 der Wasserversorgungsunterneh-

men) vor, von denen 14 % eine Überschreitung des vorge-

nannten Grenzwertes ausweisen ln weichem Umfang die

Landwirtschaft als Hauptverursacher für die erhöhten

Stickstoffgehalte verantwortlich ist, wurde bisher nicht

konkrel untersucht.

Auch Fückstände von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere

Triazinen, wurden festgestellt. An 33 ausgewählten Meß-

stellen des landeseigenen Grundmeßnetzes wurden im

Vergleichszeitraum 1993-1997 Untersuchungen auf 17 ver-

schiedene Pflanzenschutzmittel einschließlich deren Ab-

bauprodukte durchgeführt. Uberschreitungen des Grenz-

wertes der Trinkwasserverordnung für Einzelwirkstoffe von

0,'l pg/lwurden 1993 in I Fällen festgestellt, i997 konnten

keine Uberschreitungen dieser Art mehr festgestellt wer-

den. Bis 1995 wurden dort bei Atrazin, Simazin sowle

Desethylatrazin {Abbauprodukt des Atrazin) Uberschrei-

tungen des Grenzwertes festgestellt. Für den Zeitraum

1990-1995 wies Sachsen bei insgesamt 13,2 ok uon 258

Meßstel len Grenzwertüberschreitungen f tir Pf lanzenschutz-

mittel auf. lm bundesweiten Vergleich der Ländergemern-

schaft Wasser entspricht das der fünfthöchsten Überschrei-

tungsrate. 1997 wurden an 4,4 % der g0 auf Pflanzen-

schutzmittel untersuchten Meßstellen des landeseigenen

Gründungsnetzes Grenzwertüberschreitungen festgestellt

Entsprechende Werte der Wasserversorgungsunternehmen

lagen zum Redaktionsschluß noch nicht vor Pflanzenschutz-

mittelgehalte (Einzelwirkstoffe) über 1,0 pg/l hingegen tre

ten in Sachsen nur in Einzelfällen auf.

ln den letzten Jahren wurden umfangreiche IVaßnahmen

zur Umsetzung einer gewässerschonenden Landbewirt-

schaftung in Sachsen ergriffen. Wegen der erheblichen

Fließzeiten des Grund- und Bodenwassers, der differzieren-

den geologischen Verhältnisse und des langsamen Ni-

tratabbaus im Untergrund sind meßbare Auswirkungen auf

die Gewässerqualität jedoch erst mit einer Verzögerung

von mehreren Jahren zu erwarten.

Die ,,Verordnung des S|\/U über Schutzbestimmungen und

Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land-

und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten (SächsSch-

AVO)" sieht im wesentlichen eine Feduzierung des Stick-

stoffeinsalzes gegenüber der ordnungsgemäßen (bedarfs

gerechten) Stickstoffdüngung um 20 %, eine Dauerbegrü-

nung und Verbote und Beschränkungen des Einsatzes von

Pf lanzenschutzmitteln vor. lm Zeitraum von 1994-1997
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wurden auf etwa 104 000 ha insgesamt ca 90 I\4i0. DM an

Ausgleichsleistungen ausbezahlt 1998 wird die SächsSch-

AVO zur Anpassung an das geänderte Bundesrecht novel-

liert.

Das Förderprogramm UL unterstützt die Reduktion der

Stickstoffausbringung auch außerhalb von Wasserschutz-

gebieten, um dem Ziel einer flächenhaften Umweltvorsorge

gerecht zu werden Bezugsgrundlage sind Bodenuntersu-

chungen und entsprechende Düngeempfehlungen Förder-

voraussetzung sind ferner das nachgewiesene Führen von

Schlagkarteien und die Beschränkung der Pflanzenschutz-

mittelausbringung gemäß dem Schadschwel lenprinzip.

Der Stickstoffeintrag (Naßdeposìtion), zu dem auch der

Straßenverkehr und industrielle Prozesse beitragen

(N0"-Emission), bewegte sich in Sachsen in den Jahren

19BS durchschnittlich zwischen 12 und 15 kg/ha

{4 Meßstellen), 1993 zwischen I und 14 kg/ha {10

IVeßstellen) und 1997 zwischen 7 und 15 kg/ha (10 Meß-

stellen). Vergleichsweise wird für Getreide eine Stickstoff-

Gesamtdüngemenge zwischen ca 40 kg/ha (Braugerste)

und '170 kg/ha (Winterweizen) bei durchschnittlichem

Restnitrat im Boden empfohlen.

Naturnahe Strukturelemente der LandschaÍt wie Bach-

läufe, Feldwege und Hecken sind unverzichtbar für die

Vernetzung von Biotopen und einen stabilen Naturhaushalt

der Kulturlandschaft Die Fördermöglichkeiten in diesem

Bereich werden ab 1999 mit dem fortgeschriebenen

Programm UL u. a. für extensive Grünland- und Weide-

wirtschaft sowie Ackerrandstreifen verbessert werden

{KULAP l) Zusätzlich zu diesem durch die EU ebenfalls zu

75 % kof inanzierten Programmteil ,,KULAP l" (1994

26,0 Mio DM, 1997 29,2 Mio. DIVI)wurden Fördermittel

des Freistaates für Zwecke der Landschaftspflege im

Bahmen des ,,KULAP Il" 1994 in Höhe von 3,9 Mio DM und

1997 in Höhe von 2,4 Mio. DM durch das SIVL eingesetzt

Durch das S[VU konnten darüber hinaus insbesondere

Projekte in Gebieten mit rechtlichem Schutzgebietsstatus

gefördert werden lm Bereich der Landschaftspf lege sowie

des Arten- und Biotopschutzes wurden dafür 1993 7,8 IVio.

DM und 1997 14,0 Mio DM ausbezahlt, im Rahmen des

Vertragsnaturschutzes (naturschutzgerecht bewirtschaftete

landwirtschaftliche Nutzf lächen und Teìche) 1993

2,0 Mio. DfVl und 1991 3,1 Mio. DlVi. Je nach Aufgaben-

bereich und Maßnahmen sind i. d B Landwirte, Natur-

schutzverbände, Naturschutzstati0nen, Landschaftspflege-

verbände und andere Vereine Zuwendungsempfänger. So

werden z. B. im Biosphärenreservat ,,0berlausitzer Heide-

und Teìchlandschaft" in enger Zusammenarbeit zwischen

Naturschutz und Landwirten verstärkt Modellprojekte

nachhaltigen Wirtschaftens bis hin zur Vermarktung durch-

qeführt

Die Fegelungen zur guten fachlichen Praxis in der Land-

wirtschaft haben 0uerschnittscharakter. Sie betreffen so-

wohl alle Asoekte des Naturhaushaltes als auch die land-

wirtschaftliche Produktion

lm Januar 1996 ist bundesweit die ,,Verordnung über die

Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen"

(,,Düngeverordnung") in Kraft getreten Sie bestimmt den

gesetzl rchen Mindeststandard ordnungsgemäßer Düngung.

Darüber hinaus gilt in Sachsen beispielsweise als ein Ziel

ordnungsgemäßer Landwirtschaft, auf einem mindestens

f ünf Meter breiten Uferbereich keine D{inger auszubringen

und Gülle möglichst nur dann, wenn kein Schnee liegt, der

Boden nicht gefroren und die Bodenfeuchte gering ist

Damit kann der Landwirt weitgehend sicher sein, mit

Umwelt- und Strafrecht nicht in Konflikt zu geraten Ziel-

vorstellung muß im Sinne einer ausgeglichenen Nähr-

stoffbilanz eine vollständige Nährstoffaufnahme durch die

Pflanzen sein, um Stoffausträge weitestgehend zu vermei-

den Erhebliche Probleme entstehen, wenn in Folge unzu-

reichender Restlagerkapazität bei langen Wintern der

Entsorgungsaspekt bei der Gül leausbringung den eigentlich

wertvollen Düngeaspekt verdrängt, wie dies im Frühjahr

1996 insbesondere im Bereich der IVitteloebiroe der Fall

waf.

5 17 des am 1 3 1999 in Kraft tretenden Bundes-Boden-

schutzgesetzes (BBodSchG) regelt die gute fachliche Praxis

für die landwirtschaftliche Bodennutzung zur Erfüllung der

Vorsorgepflicht nach 5 7 BBodSchG Wesentliche Aspekte

dabei sind die standort- und situationsgerechte Be-

wirtschaftung zum Schutze der Bodenfunktionen ern-

schließlich des Erhaltes von naturbetonten Strukturele-

menten (Feldgehölze etc ).

In der Diskussion um einen nachhaltigen Weg in der

Landwirtschaft spielt der ,,ökologische Landbau" zu Recht

eine besondere Rolle - auch wenn er mi|1,2 o/o in Sachsen

und knapp 2 % bundesweit nur einen geringen Anteil an

der Iandwirtschaftlichen Nutzfläche einnimmt, lm Freistaat

stieg dieser Flächenanteil von 0,002 olo 
\11 ha in 5 Betrre-

ben) ìm Jahre 1989 über 0,6 % (5 000 ha ìn 60 Betrieben)

im Jahre '1993 auf 1,22"k l11.340 ha in 143 Betrieben) im

Jahre 1997 an lViittelfristig wird ein Anteilvon 10 % an der

gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche angestrebt Der

Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und

Düngemittel ist ein besonderer Beitrag zur Nachhaltigkeit,

der mit erhöhten Ertragsrisiken, einer höheren Aufmerk-

samkeit in der Bewirtschaftung, Einschränkung der Kultur-

artenwahl und auch erhöhtem Arbeitseinsatz verbunden

ist. lm Freistaat Sachsen werden daher mit die bundesweit

höchsten Fördersätze für den ökologischen Landbau ge-

währt. Anerkannte Betriebe (bzw Betriebe in Umstellungs-

phase), die ökologischen Landbau betreiben, werden jähr-
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lich bei Ackerbau mit 450 (550) DM/ha, bei Gemüsebau mrt

700 (800) DtVl/ha und bei Dauerkulturen mit 1 300 (1 500)

DN//ha gefördertr.

Da im ökologischen Landbau nach V0 (EWG) Nr. 2092191

auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel

verzichtet wird, stellt er hinsichtlich der Stoffkreisläufe eine

sehr naturnahe Bewirtschaftungsform dar Damit birgt der

ökologische Landbau das größte Potential an Nachhaltigkeit

in der Bewirtschaftung, wobei aus praktischen Gründen der

konventionelle bzw. ¡ntegrierte Landbau (Beachtung von

Wechselwirkungen auch im Sinne einer,,biologischen

Automation", z B. Nützlingsaspekt, Ausbringung von Pflan-

zenschutzmitteln nur nach dem Schadschwellenprinzip etc.)

nach wie vor überwiegen wird Hinzu kommt die begrenzte

Nachfrage nach ökologisch erzeugten Produkten und die

relativ hohe Angebotskonkurrenz in Europa, wodurch eine

darüber hinausgehende Ausweitung des 0kologischen

Landbaus derzeit kaum realisierbar erscheint. Auch im inte-

grierten Landbau werden lVlöglichkeiten genutzt, um die

Umweltbelastung zu senken. Durch den Einsatz innovativer

Techniken, wie beispielsweise das Schleppschlauchver-

fahren bei der Gülleausbringung, können Umweltprobleme

verringert werden. Mit diesem Ziel wurden durch das SML

im Zeitraum 1994-1997 investive Maßnahmen mit 35 % des

lnvestitionsvolumens nach der Richtlinie ,,für die Förderung

von IVaßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation ln

landwirtschaftlichen Betrieben" durch ein ausgezahltes

Fördervolumen in Höhe von 21,8 Mio DM unterstützt

Gesondert zu erwähnen ist der Anbau nachwachsenoer

Rohstoffe, wobei aus umweltfachlicher Sicht der Schwer-

punkt auf der stofflichen Verwendung liegen sollte. Das

SMU fördert begleitend zu zwei Forschungsvorhaben des

SIVL im Hanf- und Flachsanbau sowie bei Heil- und Ge-

würzpflanzen botanische und biozönologische Begleit-

unrersucnungen

Forstwirtschaft

Die Forslwirtschaft stellt die naturnächste Form der Land-

nutzung dar. Die drei folgenden wesentlichen Umwelt-

handlungsziele richten sich darauf, die Wälder durch ent-

sprechende forstliche Maßnahmen in ihren Nutz-, Schutz-

und Erholungsfunktionen zu stabilisieren:

I 0rientierung der Baumartenwahl an der potentiellen

natürlrchen Vegetation (Standortkartierung),

r Aufbau strukturreicher Waldbestände (Naturwald-

zellen, biologische Vielfalt, Sturmsicherheit),

r Wiederaufforsten immissionsgeschädigter Kahl-

flächen in den Grenzgebirgen (herkunftsgerechtes

I 
Voraussetzung ist aus K0ntrollgründen die lVitgliedschaft in einem

Verband der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer L¿ndbau "AGÖ1"

Saat- und Pflanzgut, Kalkung bzw. Ausbringung von

Gesteinsmehlen).

Die Forstverwaltung kartiert hierzu Wuchsstandorte, Walo-

funktionen und Biotope im Wald und plant im Fahmen der

,,Forsteinrichtung" mittel- und langfristig die entsprechen-

den Maßnahmen. Eine wichtige Grundlage dafür stellt im

Zusammenhang mit der forstlichen Standortkartierung die

Waldbodenkarte dat die ìn Kürze flächendeckend für den

Freistaat Sachsen in digitaler Form im Maßstab 1 : 25.000

vorliegen wird Der vorhandene Wald in Sachsen bindet

jährlich ca 3,8 Mio. t C0,. Die Landwirtschaft vermag C0,

nur in relativ geringem Umfang und in erster Linie über den

Humusanteil im Boden dauerhaft zu binden Hauotsächlich

erfolgt die Bindung nur vorübergehend, während die Ernten

auf den Feldern stehen

lm Landesentwicklungsplan von 1994 ist eine Waldmehrung

von 27 o/o der Landesfläche vorgesehen. Dies entspricht

einem Waldflächenzuwachs von ca. 440 km2 (Agrarbericht

1996) Zum Vergleich umfaßt die Dresdner Heide insgesamt

eine Flächevon 60 km2 und dieDahlenerHeide 100 km2 Um

den angestrebten Waldzuwachs zu erreichen, hatten das

SMU und das SML 1996 gemeinsam eine Bundesratsini-

tiative gestartet. Damit sollte erreicht werden, den gemäß

V0 (EWG) Nr. 2080/92 zulässigen Höchstförderbetrag für

Erstaufforstungen von etwa 1 400 DM/halJahr über

20 Jahre nicht nur auf den ertragreichsten Böden zu ge-

währen, wie es der Planungsausschuß für Landwirtschaft,

Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) auf Bundesebene

vorsieht, sondern auch auf ertragsschwächeren Standorten,

sofern hier die Wohlfahrtsfunktionen von Wald einen

besonders hohen Stellenwert einnehmen. Da diese

lnitiative im Bundesrat scheiterte, w¡rd das SML ein ent-

sprechendes Förderprogramm direkt bei der EU einreichen,

um künftig der Landwirtschaft auch eine angemessene

Förderung bei Erstaufforstungen zu eröffnen.

lm Zusammenhang mit der Erstaufforstung ist auch das

Projekt zur Einrichtung eines großen funktional zusammen-

hängenden Waldgebietes im Südraum von Leipzig zu nen-

nen. Das SML hatte hierzu für das Europäische Natur-

schutzjahr 1995 erfolgreich das Projekt ,,Grüner Bing um

Leipzig" eingereicht Aus Sicht eines fachübergreifenden

Umweltschutzes 2 und der Naherholung sollten dabei die

Kippenflächen der Tagebaue Zwenkau, Espenhain und

2 
B0denschutz (Reifung der Kippenböden, Bodenstruktur), Wasser-

schutz (Betentionsvermögen, keine Schadstoffeinträge), Naherho-
lung (Bestandesklima, Naturerlebenl, Naturschutz (Lebensraum,

Integration von Sukzessionsflächen, kleine Freiflächen zur

Diversitätserhöhung innerhalb des Waldes), lokalklimatischer
Ausgleich (Kalt und Frischluftentstehung), Landschaftsbild
(Verzahnung des Waldes auf den Kippen mit den Bestlochseen und

dem umgebenden gewachsenen Kulturland)
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I Abb. 2.3.2: Symbolische Baumpflanzaktion im
Tagebaubereich Cospuden am Südrand von Leipzig im

Rahmen des Europäischen Naturschutzjahres I995. Die

Staatsminister Vaatz (Umwelt und Landesentwicklung)

und Dr. Jähnichen (Landwirtschaft, Ernährung und

Forsten) pflanzen gemeinsam mit Bürgermeister Dr.

Klose (Markkleeberg) Eichen (v.r.n.l.).

Witznitz sowie etwa die Hälfte des Tagebaues Vereinigtes

Schleenhain künftig weitestgehend bewaldet werden (ca.

75 km'Z). Ein derartiges funktional zusammenhängendes

Wald-Seen-Gebiet in den ehemaligen Tagebauen ist in

Ergänzung zur umliegenden Agrarlandschaft auf gewachse-

nem Boden und der Verbesserung der Lebensqualität auch

von einzìgartiger Bedeutung für die nachhaltige Attrak-

tivität des gesamten Ballungsraumes als Wirtschafts-

standort Wesentliche Grundlage für die Verwirklichung

des Vorhabens ist die Regionalplanung sowie die Flächen-

nutzungsplanung der Gemeinden, die in der Entwurfsphase

der PIäne ebenfalls in diese Bichtunq weisen.

2.4
UMWETT UND ENERGIE

Der Primärenergieverbrauch in Sachsen hat sich von 1990

bis 1996 um 31 % verringert. Der Endenergieverbrauch ist

im gleichen Zeitraum um 33,6 % gesunken.

Spürbar verbessert hat sich in den vergangenen Jahren die

Luftqualität bei den klassischen Luftschadstoffen Schwe-

feldioxid, Staub und Stickstoff (s. Kap. 9.2) Dies ist vor

allem auf die Verbesserung und Umstellung von Anlagen

zur Energieumwandlung zurückzuführen Der Kraftwerks-

park der Energiewirtschaft ist fast v0llständig umgerüstet,

so daß nach dem Bau der neuen Kraftwerksblöcke ln

Boxberg und Lippendorf der Umbau der sächsischen

Energieversorgung im Großkraftwqrksbereich abgeschlos-

sen ist Zusätzlich werden im Rahmen der neugegründeten

Stadtwerke hocheffiziente Anlagentechniken eingesetzt

wie Gas- und Dampfturbinenkraftwerke mit Wirkungs-

graden bei der Stromerzeugung von über 50 % und die

gleichzeitige Nutzung der Abwärme auch über kleinere

B lockhe izkraftwe rke.

Eine Entwarnung für die Umwelt kann damit aber nicht

gegeben werden. Der Stoffeintrag in den Boden durch

Luftschadstoffe ist trotz der Feduzierung noch immer zu

groß. Weiterhin führen Luftschadstoffe in Sachsen zu

Vegetationsschäden und gefährden die Gesundheit.

Besondere Schwerpunkte der sächsischen Energie- und

Umweltpolitik sind daher:

I weitere Umstellung von Kleinfeuerungsanlagen auf

umweltverträglichere Energieträger wie Erdgas, Erdöl

oder Holz,

r Erhöhung des Anteils der überwiegend wärmegeführ-

ten Kraft-Wärme-Koppl ung,

I verstärktes Energiesparen und Steigerung der Ener-

gieeffizienz in allen Bereichen,

r Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien entspre-

chend der deutschlandweiten Zielvorstellung, d. h.

mindestens 3,5 % des Primärenerqieverbrauchs bis

zum Jahre 2010,

r schnellstmögliche Sanierung der Braunkohle-Altlasten

in Sachsen.

Die Liberalisierung des Strommarktes hat zu einem deutli-

chen Wandel im Elektrizitatsbereich geführt. Durch die

Marktwirtschaft in der Stromerzeugung sind die Unter-

schiede zu anderen Wirtschaftszweigen stark geschwun-

den. Umweltaspekte gewinnen an Gewicht. Die Möglich-

keiten, klare Lenkungssignale zur Energieeinsparung und

effizienteren Energienutzung und damit Schadstoffmln-

derung zu geben, sind durch die Liberalisierung gestiegen.

Aus umweltpolitischen Erwägungen sollen deshalb ökolo-

gische Auswirkungen der Energienutzung verursacherge-

recht in die Energiepreise einbezogen werden. Begleitend

fördert die Staatsregierung derzeit lVaßnahmen, wie z. B.

die:

r Umstellung auf C0¡ärmere Energieträger und

Energieeinsparung auf dem Wärmemarkt, insbesonde-

re durch Heizungsmodernisierung,

I Nutzung erneuerbarer Energien,

I Abwärmenutzung bei KraflWärme-Kopplungsanlagen,

I Energieberatung,

r FortschreibuRg von Energie-/Klimaschutzkonzepten für

Kommunen und Landkreise.
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Die bundesdeutschen Umweltschäden werden vom

Umweltbundesamt (UBA) auf mehrere Ni illiarden N/ark pro

Jahr geschätzt Um sie zu verringern, muß nicht nur der

Energiebedarf gesenkt, sondern es müssen auch erneuer-

bare Energien genutzt werden Das Potential erneuerbarer

Energien in Sachsen ist so groß, daß sie bei umweltver-

träglicher Nutzung einen spürbaren Beitrag zur Energie-

vers0rgung leisten können Dies gilt auch für den Elek-

triz itäts be re ich

Den größlen Anteil unter den erneuerbaren Energien hatte

bisher die Wasserkraftnutzung in Sachsen Zur Zeit betra-

gen die maximale elektrische Gesamtleistung etwa

55 lVlegawatt {N/W) und die erzeugte elektrische Arbeit

jährlich etwa 250 Gigawattslunden (GWh) Laut einer

Studie des Bundesforschungsministeriums (BMFT) ist aber

damit die ökologisch maximal erreichbare Strommenno

schon fast ausgeschöpft.

ln naher Zukunft wird unter den erneuerbaren Energien die

Windenergie den größten Beitrag leisten. Die Abb 2.4.1

zeigt die bisherige Entwicklung der Windenergienutzung tm

Freistaat Sachsen Das SMU hat ein dreijähriges Wind-

meßprogramm {1992 1995) und die 1997 vorgelegte

Windpotentialstudie erstellen lassen. Sie belegen die Be-

deutung der Windenergienutzung im Bereich der erneuer-

baren Energien 1997 wurden in Sachsen mit fast

100 MW etwa 150 GWh Strom erzeugt, Bis 2005 könnte die

aus Windkraft erzeugte elektrische Arbeit auf 1000-1500

GWh anwachsen Eine Steuerung der Standorte von Wind-

kraftanlagen ist u a aus Gründen des Landschaftsschutzes

vorrangig mit Hilfe der Regionalplanung eforderlich

Bei Senkung der Produktionskosten wird die Stromer-

lAnzahl der

Windkrafta n lagenl

zeugung aus Sonnenlicht langfristig erheblich an Bedeu-

tung gewinnen Die zur Verfügung stehenden Flächen auf

Dächern und an Fassaden sind sehr groß Dort können

auch Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitunq und zur

Heizungsunterstützung install iert werden

Einen wesentlichen Beitrag insbesondere zur Wärmebe-

reitstellung können aber in Zukunft auch die Biomasse (im

weiteren Sinn) und die nachwachsenden Bohstoffe wie

Holz und Stroh leisten. Dafür stehen in Sachsen ca.

450.000 l/a Getreidestroh (20 % des Aufkommens) und

elwa 1 00 000 t/a Durchforstungsholz zur Verfügung

2.5
UMWETT UND BERGBAU/
ROHSTOFFGEWINNUNG

Der Bergbau hat aufgrund der zahlreichen Rohstoffvor-

kommen im Freistaat Sachsen nach wie vor große wirt-

schaftliche Bedeutung. In der sächs¡schen Steine- und Er-

denindustrie wurden rn den letzten Jahren g IVrd DM inve

stiert. Für die Braunkohlenindustrie einschließlich der

Kraftwerke sind lnnerhalb der nächsten zehn Jahre

30 Mrd. DM an lnvestitionen zu erwarten

Die Bauwlrtschaft ist der Hauptabnehmer für oberf lächen-

nahe Rohstoffe und dam¡t bestimmend für die Entwicklung

der Steine-Erden-lndustrie Die Fördermengen haben sich

momentan auf einen Wert eingepegelt bzw. sind teilweise,

in Abhängigkeit von der lokalen Situation, etwas rückläu-

fig Von den Tagebaubetrieben der Steine-Erden-lndustrie

wqrden gegenwärtig ca. 0,25 ok der Landesfläche in

Anspruch genommen,

Der Abbau oberflächennaher Bohstoffe ìst in seiner aktiven

Phase ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft,

Bisherige Nutzungen sind zumindest vorübergehend nicht

mehr möglich oder sind beeinträchtigt Emissionen können

in der Umgebung störend wirken. Eine planmäßige

Sanierung kann die Landschaft ehemaliger Abbauflächen

aber auch bereichern Dies beweist die Ausweisung vieler

Naturschutzgebiete in ehemal igen Abbaugebieten

Vorgesehene Abbauvorhaben führen in der Regel immer

dann zu Protesten der Bevölkerung, wenn die Entschei-

dungen nicht transparent genug und keine klaren Konzepte

erkennbar sind.

Raumordnung und Landesplanung haben in den zurücklie-

genden fünf Jahren wesentlich dazu beigetragen, schon im

Vorfeld von Genehm i gungsverf ahren potenlie I le N utzungs-

konf I ikte zu verringern.

Mit dem Ziel einer raumordnerischen Sicherung der ober-

flächennahen Bohstoffe und ihrer geordneten Nutzung wur-

den im Landesentwicklungsplan die Vorrang- und Vorbe-

haltsgebiete,,0berflächennahe Bohstoffe" darqestellt,

150

1Hjz1jlHl2Hj 1 Hj2Hj 1Hjz1j
't991 1932 1393 1993 19341394 19951995

elektrisch installierte
Leistung (lVW)

Anzahl der

Windkraftanlagen

1Hj2Hj1Nj2H1
1996 1996 1997 1937

I Abb. 2.4.1: Anzahl und Leistung der errichteten Wind-

kraftanlagen in Sachsen
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Basis dafLir waren die ,,Leitlinien der Staatsregierung für

den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Rohstoffsiche-

rungskonzept)" vom Juli 1993, eine erneute umfangreiche

Bestandsaufnahme von Rohstofflagerstätten und die

Berücksichtigung vorhandener Bergbauberechtigungen.

Neben der Sicherung des Bohstoffes stand dabei die

Verernbarkeit eines eventuellen Abbaues mit den Belangen

des Landschafts- und Natur- sowie des Trinkwasser-

schutzes im Vordergrund

Die im Landesentwicklungsplan dargestellten Vorrang- und

Vorbehaltsgebiete,,0berflächennahe Rohstoffe" sind in den

Begionalplänen zu konkretisieren und endgültig als Vorrang-

und Vorbehaltsgebiete auszuweisen Ausgewiesene

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sagen nichts über den

Zeitpunkt, die Art und den Umfang eines eventuellen

Abbaues aus. Wie bei allen raumbedeutsamen l\/aßnahmen

ist auch zum Rohstoffabbau im Bereich eines Vor-

behaltsgebietes in der Regel ein Raumordnungsverfahren

notwendig, in dem die Raumverlräglichkeit zu prüfen ist

1994-1996 haben die Regierungspräsidien als höhere

Raumordnungsbehörden 47 Baumordnungsverfahren bzw.

,,landesplanerische Abstimmungen auf andere Weise" für

Abbauvorhaben abgeschlossen. Für einen großen Teil der

Abbauvorhaben ist nach dem Gesetz zur Vereinheitlichung

der Rechtsverhältnisse bei Bodenschätzen vom 154 1996

für die gültigen Bergbauberechtigungen nach wie vor ein

bergrechtliches Genehmigungsverfahren notwendig, Neue

Abbauvorhaben richten sich überwiegend nach Fachrecht

Je nach Sachverhalt sind - alternativ oder kumulativ - ein

ìmmissionsschutzrechtliches, wasserrechtliches, natur-

schutzrechtliches oder baurechtliches Genehmiounosver-

fahren erforderlich.

Für den Braunkohlenbergbau im Raum Leipzig und in der

Lausitz sind die Begionalen Planungsverbände 0ber-

lausitz/Niederschlesien und Westsachsen gesetzlich ver-

pflichtet, in ihren Braunkohleplanungsgebieten für jeden

aktiv betriebenen Tagebau Braunkohlenpläne sowie für

jeden stillgelegten bzw. stillzulegenden Tagebau Braun-

kohlenpläne als Sanierungsrahmenpläne aufzustellen. Die

Braunkohlenpläne sind mit den langfristigen energìepoliti-

schen Vorgaben der Staatsregierung in Einklang zu bringen.

Mit ihren raumordnerischen Zielen und Grundsätzen richten

sich die Braunkohlenpläne als Teilregionalpläne an alle

öffentlichen Planungsträger Das Energieprogramm Sach-

sen sieht langfristig den Betrieb von drei Tagebauen vor,

die ausschließlich der Befeuerung von Kraftwerken dienen

sollen So wurde in der Lausitz für die beiden Tagebaue

Nochten und Reichwalde, die der Versorgung des Kraft-

werkes Boxberg dienen, die entsprechenden Braunkohlen-

pläne 1994 genehmigt. ln Westsachsen soll mit der Ge-

nehmigung des Braunkohlenplanes,,Vereinigtes Schleen-

hain" die Versorgung des Kraftwerkes Lippendorf gesichert

werden Für die übrigen stillgelegten oder stillzulegenden

1 3 Tagebaue in der Lausitz und die neun Tagebaue werden

spezielle Sanierungsrahmenpläne aufgestel lt

Bergbau und Rohstoffgewinnung werden im Landesent-

wìcklungsbericht noch ausführlicher dargestellt

2,6
UMWETT UND VERKEHR

Umweltbeeinträchtigungen durch den Verkehr

I\/it der Wiedervereinigung Deutschlands, der Bildung und

Vergrößerung des gemeinsamen Marktes in der EU und der

zunehmenden lntegration der osteuropäischen Länder in die

EU vollzog sich im Freistaat Sachsen und ìn den anderen

neuen Bundesländern ein gravierender Strukturwandel im

Verkehrsbereich. D re Verkehrsleistungen im Straßenverkehr

sind drastisch gestiegen, und der Anteil der öffentlichen

Verkehrsträger (Eisenbahn, OPNV) am Personen- und am

Güterverkehr sind deutlìch zurückgegangen (siehe Tab. 2.6.1)

Die Entwicklung im Straßenverkehr und die gleichzeitige

deutliche Senkung der Emissionen aus dem Anlagen- und

Haushaltsbereich führten dazu, daß der Verkehr zuneh-

mend ein wesentlicher Emlttent von Luftschadsloffen ist

{vgl. Kap. 9.2).

Der Verkehrssektor erhöhte sei¡en Anteil am Endenergie-

verbrauch in Sachsen von ca 10 % im Jahre 19BB auf ca.

30 % im Jahre 1996 und avancierte neben Haushalten zum

größten Endenergieverbraucher

Die Ursachen dieser Entwicklung liegen in der (vgl Abb.

?.6.11

r Zunahme des Pkw-Bestandes von 198g-'lgg6 um ca

100 % {Sachsen erreichte Ende 1996 mit 469 Pkw pro

1.000 Einwohner ca. 92 % des Niveaus der alten

Bundesländer),

I Zunahme des Lkw-Bestandes von 1989-1996 um ca

135 %, wodurch Sachsen im Vergleich zu den alten

Bundesländern eine um ca 40 olo höhere Lkw-Dichte

aufweist,

r deutlichen Zunahme der Jahresfahrleistunoen oro

Fahrzeug (s. Abb. 2.6 2)

Seit 1990 wurde die Fahzeugflotte umfassend moderni-

siert. Der Anteil von Fahrzeugen mit geregeltem Katalysator

an Pkw mit Ottomotor liegt in Sachsen mit 66,5 % (Stand:

111997) bereits deutlich über dem bundesdeutschen

Durchschnitt von 58 %. Die spezifischen Emissionen pro

Fahrzeug-km sind deshalb seit 1990 erheblich gesunken.

Die bisherige Emissionsentwicklung in Sachsen und die

Prognosen bis zum Jahr 2005 weisen aus, daß die deutli-

che Zunahme der Fahrleistungen im Straßenverkehr die

Minderungspotentiale aus der Verbesserung der Kfz-
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Tab. 2.6.1: Entwicklung im Verkehr auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen

1988 1994 t996

Pkw-Bestand

Pkw pro 1.000 Einwohner

Lkw-Bestand

Gesamt-Fah rleistungen

in Mrd. Fahrzeug-km

Pkw

Lkw

Verkehrsleistung im Personenverkehr in Mrd. Personen-km

Pkw

OPNV

Eisenbahn

Verkehrsleistung im Güterverkehr.

in Mrd. Tonnen-km

Lkw

Eisenbahn

Fluggäste in Dresden und Leipzig

isBB Lnno t,rru
Abb.2.6.l: Emissionen des Straßenverkehrs in Sachsen

1996 im Vergleich zu 1994 und 1988

Technik und der Kraftstoffzusammensetzunq teilweise auf-

wregen {vgl Kap. 9.2):

I Die CO,-Emissionen im Straßenverkehr werden unter

den gegenwärtigen Rahmenbedingungen bis zum Jahr

2005 um weitere 14 % gegenüber 1994 steigen Ein

Beitrag zum Klimaschuu wird nicht gelerstet.

r Die Stickoxidemissionen werden nur langsam zurückge-

hen Die Ausgangssituation von 19BB wird bis zum Jahr

2005 noch nicht wieder erreicht werden. Folglich ist

langfristig ohne weitergehende lVaßnahmen nicht mit

eìner Reduzierung der sommerlichen 0zonbelastung ins-

besondere der chronischen 0zonbelastung, zu rechnen

Der Einfluß der Verkehrsemissionen auf die Sticr<-

stoffüberfrachtung der Okosysteme (Versauerung der

1 20B.87B (1 989)

24s (1s89)

74 833 (1 989)

2.055 289

448

161 614

¿J,1

4,2

1,^ I

3,75

3,0

i 5,0

2,9

3 400 000

PKW

1 994

2136.402131.12.1

469

1 75 853

24,5

5,1

l(A
k. A.

k.A

k. A.

k. A.

3 870.000

10,'l

1,1

20,2

8,5

6,4

4,6

16,9

470 000

lMio Fzkml
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20 000
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0

E'nnu
Abb. 2.6.2: Entwicklung der Gesamt-Fahrleistungen

Straßenverkehr (Nfz : N utzfahrzeuge)

Böden, Waldschäden) wird infolge der akkumulierenden

Wirkung weiter zunehmen Auch werden weiterhln

Gebäudeschäden in erheblichen Dimensionen auftreten

r Obwohl die Gesamtemissionen für die krebserregen-

den Substanzen Benzol und Dieselruß fallen, werden

durch diese Stoffe weiterhin besorgniserregende

lmmissionen verursacht werden. Die Belastungen tre-

ten insbesondere in Ballungsgebieten auf, da dort der

Anteil an Kurzfahrten mit den entspreehenden Kalt-

startemissionen sehr hoch ist (vgl. Kap. 9 3).

Der Lärm und die Flächeninanspruchnahme sind weitere

wesentliche Parameter der verkehrsbedingten Umweltbe-

lastungen. Hierzu lassen sich folgende Aussagen treffen.

l,ruu I
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I Verkehrslärm ist in Sachsen unumstrìtten die Haupt

quelle für Lärm, wobei hier wiederum der Straßen-

verkehr eindeutig vor dem Flugverkehr und dem

Schienenverkehr dominiert Auch wenn alle techni-

schen IVinderungsmöglichkeiten berücksichtigt wer-

den, wird angesichts der prognostizierten Fahrleistun-

gen bis zum Jahr 2005 die Lärmbelastung durch den

Straßenverkehr voraussichtlich nicht sìnken. Neueste

Forschungsergebnisse des Umweltbundesamtes bele-

gen hohe Gesundheitsrisiken bereits bei Schalldruck-

pegeln ab 65 dB {A), von denen mindestens 15 % der

Bevölkerung betroffen sind.

r Der auch in Sachsen fortschreitende Prozeß der

Zersiedelung und der Erschließung neuer Gewerbe-

gebiete und Einkaufszentren auf der grünen Wiese hat

zu einer weiteren Inanspruchnahme von Flächen für

Verkehrszwecke gef ührt

Die Gesamtschau der gegenwärtigen und prognostizierten

Umweltbelastungen durch den Verkehr verdeutlicht, daß

dringend gehandelt werden muß

Maßnahmen zur Reduzierung der verkehrsbeding-

ten Umweltbelastungen in Sachsen

Die Verkehrsentwicklung führt zu Umweltbelastungen, die

auch die Attraktivität des Wohn- und Wìrtschaftsstandorles

Sachsen beeinträchtigen. Deshalb muß eine Trendwende in

der Verkehrspolitik herbeigeführt werden Dies wurde

bereits 1992 von den für Verkehl Umwelt und Raumordnung

zuständigen Ministern und Senatoren der Länder und des

Bundes auf ihrer gemeinsamen Konferenz in Nettetal gefor-

dert. Die angestrebte nachhaltige Entwicklung in Sachsen

bedingt, daß folgende vorrangige Ziele umgesetzt werden:

t Feduzierung der regionalen und der lokalen lmmissi-

onsbelastung durch Luftschadstoffe und Lärm:

- zur nachhaltigen Gesundheitsv0rsorge und Erhöhung

der Lebensqualität des Menschen, indem am Vorsorge-

prinzip ausgerichtete 0ualitätskriterien erreicht werden,

- zum nachhaltigen Schutz von Natur und Landschaft,

insbesondere zum Schutz von Pflanzen und Tieren und

deren Lebensräumen, und zum Erhalt der Funktions-

fähigkeit des Naturhaushaltes,

I Reduzierung der globalen Umweltbelastung durch

Verminderung der verkehrsbedingten C0,-Emissionen

(sächsische Beiträge zum C0,-N/inderungsziel der

Bundesreg ierung),

I sparsamster Umgang mit Flächen sowie mit Energie-

und Rohstoffressourcen,

r Beduzierung und Vermerdung wirtschaftlicher Verluste

durch zunehmende lmmobilität im Verkehr (Staus,

Unfälle)

Bei der Verwirklichung der oben genannten Ziele müssen

die räumlichen und zeitlichen Wirkungen der Maßnahmen

und die Zuständigkeiten der einzelnen Verantwortungs-

ebenen beachtet werden Ein abgestimmtes Vorgehen muß

dann ausgerichtet sein auf:

r Verkehrsvermeidung, z B. durch gezielte Raumord-

nungs-, Fegionall und Städtebaupolitik,

r Verlagerung von Straßenverkehr auf umweltverträqli-

chere Verkehrsträger,

Nutzung aller technischen Potentiale, z. B bei Fahr-

zeugen und Kraftstoffen,

Ve rkehrsberuh igung,

Herausbildung eines umweltbewußten Mobilitätsver-

ha ltens,

Dabei stehen folgertde Möglichkeiten zur Verf ügung:

I marktwlrtschaftliche Instrumentarien (Preise, Steuern,

Förderprogramme),

r ordnungsrechtliche lnstrumentarien (Ge- und Verbote,

Grenzwerte, Auf lagen),

r planerische und infrastrukturelle Maßnahmen (lnfra-

struklurplanung und Setzen von Prioritäten bei ln-

vestitionen, Bauleitplanung),

I Maßnahmen der lnformation, Presse- und Offentlich-

ke itsarbeit

Seit der Veröffentlichung des Umweltberichts 1994 wurden

in Sachsen bereits zahlreiche Maßnahmen veranlaßt ooer

umgesetzt Beispielhaft seien hier angeführt

t N/it dem Landesentwicklungsplan (LEP)wurden 1994 die

landesplanerischen Grundsätze und Ziele der Staats-

regierung für dìe räumliche 0rdnung und die langfristige

Entwicklung Sachsens festgelegt. lhre Umsetzung soll

wesentlich dazu beitragen, Verkehr zu vermeiden, zu ver-

lagern und Verkehrsträger zu verknüpfen

r Mil dem Landesverkehrsplan wurde 1996 auf der

Grundlage des LEP das Rahmenkonzept der Staats-

regierung für die Maßnahmenplanungen im Verkehr

v0rgeregï

r Auf Beschluß des Sächsischen Kabinetts wird derzeit

ein fachlicher Entwickl ungsplan Verkehr erarbeìtet. IVlt

seiner Umsetzung sollen in Sachsen die Grundlagen

eines leistungsfähigen, wirtschaftlichen, umweltschonen-

den, integrierten Gesamtverkehrssystems mit optimaler

Verknüpf ung der Verkehrsträger geschaffen werden

r lm Bahmen des Linienbestimmungsverfahrens zur

Bundesautobahn A 17 Sachsen - Böhmen wurde

neben der raumordnerischen Bewertung eine Prüfung

der Trassenvarianten hinsichtlich ihrer Umweltauswlr-

kungen durchgeführt Dies hatte zur Folge, daß zahlrer-

che Maßgaben zur Senkung der Umweltbelastungen

I
I
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formuliert wurden, die aus dem Bau und dem Betrieb

der Autobahn zu erwarten sind.

Seit September 1994 wird mit der ,,Rollenden Land-

straße" zwischen Dresden und Lovosice ein wichtiges

Projekt betrieben, das den kombinierten Güterverkehr

stärken soll.

N/it dem weiteren Aufbau der drei sächsischen Güter-

verkehrszentren (GVZ) Dresden, Glauchau und Leipzig,

die als Teìl ernes deutschland- und europaweiten

Netzes von GVZ-Zentren fungieren sollen, werden die

Bedingungen für eine gute Vernetzung der Verkehrs-

träger verbessert

l\/it der europaweiten Ausschreibung von Leistungen

des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Vogtland

und deren Vergabe an die Regental Bahnbetriebs

GmbH wurde der Wettbewerb auf der Schiene erhöht

und bei gleìchen Kosten der SPNV attraktiver und fle-

xrbler gestaltet.

Zur Steigerung der Attraktivität des OPNV wurden

Nahverkehrsverbunde gegründet Nahverkehrspläne

mit entsprechenden Tarifen sind in Erarbeitung.

Die Realisierung separater S-Bahnnetze in Dresden

und Leipzig wurde begonnen. Für Chemnitz wird an der

Umsetzung des Vorhabens zur gemeinsamen Nutzung

von Schienentrassen durch die Straßenbahn und die

Deutsche Bahn AG gearbeitet

Für die sächsischen Verkehrsflughäfen wurden Sied-

lungsbeschränkungsbereiche festgelegt (s. Kap. 9.5).

Durch Lärmschutzwände und lärmmindernde Fahr-

bahnbeläge wird an neu- oder ausgebauten Straßen-

abschnitten der Lärmbeeinträchtigung entgegenge-

wirkt. Weiterhin wird an der Lärmsanierung von Orts-

durchfahrten gearbeitet {s Kap. 9.5).

Ein umfassendes Programm von 0rtsumgehungen soll

in 0rtschaften die Umweltbelastungen durch den

Durchgangsverkehr reduzieren.

Verkehrskonzepte auf kommunaler Ebene werden

zunehmend an Umweltaspekten ausgerichtet, z B

durch Parkraumbewirtschaftung und -verknappung,

Tempo-30-Zonen, Attraktivitätssteigerung des 0PNV

Bevorrechtung des OPNV Schaffung attraktiver Rad-

wegenetze und Fußgängerzonen

Die Bauleitplanung orientiert sich zunehmend auf

Nahverkehrsachsen, die Nutzungsmischung, die Ver-

dichtung der lnnenräume und die Revitalisierung von

I ndustriebrachen.

ln der 0kologischen Modellstadt Taucha wird modellhaft

in Sachsen eine integrierte Verkehrs-, Luftreinhalte- und

Lärmminderungsplanung umgesetzt. Durch die so abge-

st¡mmte Bauleitplanung werden langfristig Emissionen

vermieden und Kosten gespaft {s. Kap 1 1 ).

I Das sächsische Förderprogramm zum lmmissions- und

Klimaschutz wurde um einen Programmteil zur lVin-

derung verkehrsbedingter lmmissionen {Förderung gas-

betriebener Busse) erweitert

Diese Maßnahmen sind Ansatzpunkte, um die Zìele der

Verkehrspolitik in Sachsen zu erreichen Folgende weitere

Maßnahmen sind jedoch erforderlich:

I Unter Einbeziehung der tatsächlichen Kosten ist lm

Straßenverkehr schrittweise eine verursachergerechte

Kostenanlastung anzustreben Dies kann beispielsweise

durch eine stufenweise Erhöhung der Mineralölsteuer

erreicht werden. Ein Teil der erzielten lVlehreinnahmen

ist zweckgebunden für eine Stärkung des öffentlichen

Personennahverkehrs (0PNV) bereitzustel len.

I Die Investitionen in Fahnruege und Betriebsmittel

öffentl icher Verkehrsträger m üssen verstärkt werden,

indem beispielsweise die Mittel zur Modernisierung

der Schienenwege und die Mittel nach dem Gemern-

deverkehrsf inanzierungsgesetz erhöht werden,

I Fahrzeuge und Kraftstoffe sind nach dem Stand der

Technik weiter zu verbessern

t Die Raumordnung und die Bauleitplanung sind effektr-

ver zu nutzen, um Verkehr zu vermeiden und zu verla-

gern, z. B. durch stärkere 0rientierung auf die lnnen-

entwicklung und das Flächenrecycling in den Städten

und Gemeinden.

r Fúr die Lärmvorsorge und Lärmsanierung an bestehen-

den Verkehrswegen sind rechtliche Begelungen zu

schaffen (s. Kap.9.5).

r Den Zersiedelungstendenzen in Sachsen ist z B durch

die konsequente Umsetzung des Landesentwicklungs-

planes, über die Regionalpläne, die Bauleitplanung und

durch Bevitalisierung von lndustriebrachen entgegen-

zuwirken.

r Bahnen und Bussen ist insbesondere in Ballungs-

räumen und unter optimaler Verknüpfung mit anderen

Verkehrsträgern der Vorrang einzuräumen

r Die Umsetzung kommunaler Vorhaben zur Verlagerung

des motorisierten lndividualverkehrs ist mit N/odelloro-

jekten voranzutreiben Die Verlagerung des lndividual-

verkehrs kann beispielsweise erreicht werden durch

die 0rientierung am Leitbild der Stadt der kurzen

Wege, durch einen attraktiveren 0PNV Rad- und

Fußverkehr und deren 0ptimaler Verknüpfung, durch

bessere Kundenorientierung des 0PNV verstärkte

Werbung für den OPNV und durch City-Logistik in

Verbindung mit Bringe-Service-Angeboten.

r Zukunftsorientierte Projekte im Verkehr sind durch säch-

sische Förderprogramme, z. B. zum Einsatz von Gas-
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Bussen, zur Stärkung von Car-Sharing-lnitiativen und zur

Lärmminderungsplanung finanziell zu unterstützen,

Der Vollzug der Straßenverkehrsordnung, z. B zum

Tempolimit, zum maximal zulässigen Transportgewicht

und zu den Buhezeiten ist zu verbessern. Für Teil-

aufgaben ist die Einbeziehung Privater zu prüfen

Die öffentliche Verwaltung hat verstärkt ihre Vor-

bildfunktion, z. B bei der Beschaffung besonders emis-

sionsarmer Kraftfahrzeuge, der Bezuschussung v0n

Verkehrsverbundkarten, der Gebührenerhebung für dre

Stellplatznutzung und der Teilnahme am Car-Sharing

wanrzunenmen,

Eine verstärkte Offentlichkeitsarbeit sollte die Her-

ausbildung eìnes zukunftsorientierten |\/obìlitätsver-

haltens unterstützen, z B durch Verdeutlichen der

Gesamtkosten eines Pkw und dem Darstellen von

Zusammenhängen, Einflußmöglichkeiten und Alter-

natrven

Für einzelne der genannten |\/aßnahmen liegt die Zustän-

digkeit bei der EU und der Bundesregierung. Eine besonde-

re Rolle kommt hierbei den preispolitischen Maßnahmen

zu Nur durch ein abgestimmtes Vorgehen in der EU wird es

möglich sein, unter Vermeidung von Wettbewerbsnach-

teilen Preise im Verkehr durchzusetzen, die nicht nur dle

Infrastrukturkosten verursachergerecht berücksichtigen,

sondern auch den unterschiedlichen Grad aller externen

Kosten der einzelnen Verkehrsträger widerspiegeln.

2.7
UMWETT UND BITDUNG

Ziele und Aufgaben der Umweltbildung

Der Weltgipfel für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio

de Janeiro im Juni 1992 hat wesentliche lmoulse für eine

grundlegende Trendwende zu einer dauerhaften und

umweltgerechten Entwicklung gegeben. Die Agenda 21,

die von 178 Staaten unlerzeichnet wurde, fordert weltweit,

national und regional, ein qualitatives Wachstum zu för-

dern, das ökologische Belastungen vermeidet Sìe stellt die

Umweltbildung als wesentliche Aufgabe zur Förderung

einer dauerhaften, umweltgerechten Entwicklung in

lndustrie- und Entwicklunosländern in den Kontext dieser

Zielstellung

t Tab.2.7.1:VeranstaltunostätiokeitderSächsischen Akad

Die zentrale Aufgabe der Umweltbildung besteht darrn,

handelnde und verantwortliche Menschen zur Auseln-

andersetzung mit den Folgen ihres Tuns in der natürlichen,

der gebauten und der sozialen Umwelt zu befähigen und zu

umweltgerechtem Handeln anzuregen. Umweltbildung und

-erziehung bilden im Rahmen des gesamten pädagogischen

Prozesses eine Einheit, die gemeinsam mit den verschte-

densten Partnern realisiert wird Dabei sind alle Bürger

angesprochen, nicht nur Schüler im Unterricht, slch für den

Schutz und die Erhaltung ihrer Umwelt einzusetzen.

Die Umweltbildungsaufgaben des SMU werden sowohl in

der Vermittlung von Umweltwissen als Grundlage jeglicher

Kommunikation über nachhaltige Entwicklung als auch in

der Weiterbildung und -entwicklung gesehen, die zu einer

umweltgerecht handelnden Gesellschaft führen sollen

Durch eine inlegrierte Umweltbildung soll die Einsicht in

die Gesamtvernetzung aller ökologischen, sozialen und

ökonomischen Prozesse entwickelt werden.

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt

Am 19 12 1994 wurde im SMU die Sächsische Akademie

für Natur und Umwelt gegründet, dìe sich heute in der

Trägerschaft der Sächsischen Landesstiftung Natur und

Umwelt bef indet Die Aufgaben der Sächsischen Akademie

für Natur und Umwelt sind:

I neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der verschie-

denen Fachbereiche des Umwelt- und Naturschutzes,

das aktuelle Umweltrecht und die Verwaltungspraxis

auf Lehrgängen und in Fortbildungskursen der Offent-

lichkeit und den Fachkreisen zu vermitteln,

r die Offentlichkeit über Probleme des Natur- und

Umweltschutzes zu unterrichten sowie die Aufklä-

rungsarbeit anderer Stellen anzuregen und zu unter-

stützen,

I Umweltbildungsangebote zu koordinieren und deren

Vernetzung anzuregen

Die Zusammenarbelt mit wissenschaftlichen lnstitutionen,

dem Landesamt für Umwelt und Geologie sowie mit örtli-

chen Naturschutzstationen, kommunalen Zweckverbänden

und anderen Umweltbildungseinrichtungen ist Voraus-

setzung zur Lösung dieser Aufgaben.

Seit der Gründung konnten bis zum 31 121991 241 Ver-

anstaltungen zum Natur- und Umweltschutz anqeboten

Tab.2.7.1: Veranstaltungstätigkeit der Sächsischen Akademie für Natur und Umwelt

Tei lnehmer Veranstaltungen Veransta ltungstage Veröffentlichungen

1 995

1 996

1 997

2.401

4.047

4272

139

144

122

4

5
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2.8

werden, die fast alle gesellschaftlichen Bereiche wie

Wirtschaft, Politik, Medien, Kultul Sport, Soziales, Schule,

Kirche und Wissenschaft einbezogen haben. Als Zielgruppe

wurden vor allem lvlultiplikatoren aus diesen Bereichen

angesprochen. Dabei zeigt sich die inlab 2.1 .1 dargestell-

te Entwicklung

Darüber hinaus betreut die Sächsrsche Akademie für Natur

und Umwelt auch die Sächsischen Umweltmobile. Der

Einsatz der beiden Mobile gehört inzwischen zum Stan-

dardrepertoire vie ler Schulen

Seit dem 1 4 1 998 hat die Sächsische Landesstiftung Natur

und Umwelt die Trägerschaft über die Akademie übernom-

men und setzt die Bildungsarbeit kontinuierlich fort. Des-

weiteren gehören zum Aufgabengebiet der Stiftung die

Verwaltung des Naturschutzfonds sowie der Aufbau und

der Betrieb des Nationalparkhauses,,Sächsische Schweiz"

Freiwilliges Ökologisches lahr (föt)
lm Freistaat Sachsen können junge Leute im Alter von 16

bis 27 Jahren seit dem 1 9.1993 ein Freiwilliges Okologi-

sches Jahr (FOJ)absolvieren. lm freiwilligen Dienst können

die Teilnehmer ihre Umweltkenntnisse erweitern. oraktisch

für den Schutz und die Erhaltung unserer Umwelt arbeiten

und sich beruflich orientieren. Zugleich soll das FOJ das

Verantwortungsbewußtsein für das Gemeinwohl fördern

und zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Bislang

haben in Sachsen 448 junge Leute ein FOJ absolviert Der

Einsatz erfolgt bei derzeit zehn anerkannten kommunalen

und freien Trägern in 112 Einsatzstellen, u. a. tn

Naturschutzstationen, Umweltzentren, Betrieben des öko-

logischen Landbaus, in Forstämtern, Schullandheimen,

Umweltbehörden, Umweltverbänden, Museen und

Tierparks. Die vorwiegend praktische Tätigkeit wird durch

fünf Seminarwochen ergänzt, in denen ökologisches

Wissen yermittelt, umweltpolitische Fragestellungen dis-

kutiert und Erfahrungen ausgetauscht werden Teilnehmer

am FOJ erhalten neben einem Taschengeld Zuschüsse zu

Unterkunft, Verpflegung und Fahrtkosten sowie die

Beiträge zur Sozialversicherung,

Bepublìk Polen 112 km Erfolge im Umweltschutz können

nur gemeinsam mit den Nachbarländern erreicht werden.

lm Gewässerschutz, in der Luftreinhaltung und im Natur-

schutz ist dies besonders deutlich geworden. Zum anderen

entwickelt sich die Umweltpolitik der EU zunehmend zum

bestimmenden Faktor und erfordert eine internationale

Zusammenarbeit,

Sächsische Umweltpolitik im Rahmen der EU

Nach den Umweltkonferenzen in Brüssel 1993 und rn

Valencia 1995 hat im Juni 1997 die 3 Umweltkonferenz der

europäischen Regionen in Göteborg slattgefunden, an der

Vertreter von 70 Regionen teilnahmen. ln Valencia wurde

die Umweltcharta der Europäischen Begionen verabschle-

det, der der Freistaat Sachsen durch Kabinettsbeschluß im

0ktober 1995 beigetreten ist Damit hat sich Sachsen als

europäische Begion verpflichtet, die Umweltpolitik als

0uerschnittsaufgabe in allen Bereichen der Politik wie

Wirtschaft, Verkehr Land- und Forstwirtschaft, Energie,

Tourismus und regionale Raumplanung zu integrieren Die

bisher einzrge Fachministerkonferenz auf regionaler Ebene

findet ìm Abstand von zwei Jahren statt Die nächsre

Konferenz im Jahre 1999 soll dazu dìenen, die Fortschritte

der Charta von Valencia zu überprüfen.

Förderprogramme der EU im Umweltbereich

Neben spezifischen Umweltförderprogrammer¡ wie LIFE,

Umwelterziehung, Maßnahmen zur Aufklärung und Sen-

sibilisierung für Umweltprobleme, Katastrophenschutz und

ökologische Notfälle sowie globale Umweltfragen srnd ins-

besondere die Strukturfonds umweltrelevant Allein aus

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung {EFRE)

werden von '1994-1999 insgesamt 371,8 lVlio ECU für

umweltverbessernde Maßnahmen im Freistaat Sachsen

eingesetzt, die vorrangig dem Aufbau der wasserwirt-

schaftlichen Infrastruktur dienen Von den Gemeinschafts-

initiativen als Bestandteil der Strukturfonds haben insbe-

sondere INTERBEG ll (55,7 Mio DM für grenzüber-

schreitende Umweltprojekte im Zeitraum 1994-1999), LEA

DEB ll, RECHAB ll, BETEX, BESIDER ll, KONVEB und die

KMU-lnitiative als spezifische strukturpolìtische Pro-

gramme Bedeutung für den Umweltschutz. Schließlich sind

auch die Umweltforschungs- und Energieprogramme,

7. Umweltforschungsprogramm, MAST ll, ALTENEB ll und

Save ll, sowie Darlehen der Europäischen Investitionsbank

zu erwähnen

Crenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der

Tschechischen Republik

lm 0ktober 1996 wurde das deutsch-tschechische

Umweltabkommen zwischen der Bundesreoieruno und der

INTERNATIONATE UND GRENZUBER.
SCHREITENDE ZUSAMMENARBEIT IM
UMWETTSCHUTZ

Internationale Zusammenarbeit ist auf dem Gebiet des

Umweltschutzes und der Raumordnung von außerordent-

lrcher Bedeutung Zwei Schwerpunkte bestimmen die

Tätigkeit.

Zum einen ist Sachsen Grenzbundesland Die Länge der

Grenze zur Tschechischen Republik beträgt 434 km, zur
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tschechischen Fegìerung unterzeichnet Seitdem tagt die

auf provisorischer Grundlage arbeitende gemeinsame

deutsch-tschechische Umweltkommission einmal jährlich

Der Freistaat Sachsen als Grenzbundesland zur Tschechi-

schen Bepublik ist offìzielles Mitglied der deutschen

Delegation Bei Bedarf werden Arbeitsgruppen eingesetzt

lm Dezember 1996 tagte erstmals die ,,Hochrangige

Arbeitsgruppe Luft". Weitere Unterarbeitsgruppen be-

schäftigen sich mit dem,,Luftreinhaltebericht Erzgebirge"

oder den,,Geruchsbelastungen/Chemie" sowie dem

,,lmmissionsdatenaustausch"

Die Tschechische Republik hat in den letzten Jahren große

Anstrengungen untern0mmen, die Emissionen aus den

Kraftwerken ìn Nordböhmen zu senken. Die unsanierte

Kraftwerksleistung ist von 4.1S0 ViW im Winter 199119?

auf 530 MW im Winter 1997/98 zurückgegangen, wobei

letztere vorwiegend zur Wärmebedarfsdeckung genutzt

werden. Damit hat sich die Belastungssituation für das

Erzgebirge deutlich vermindert.

Zwei weitere Arbeitsgruppen wurden auf Beschluß der

Umweltkommission zu den Problemen der,,grenzüber-

schreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung" und den

,,grenzüberschreitenden Auswirkungen von lndustrieun-

fällen" eingerichtet.

Der deutsch-tschechische Grenzgewässervertrag von'1 995

ist die Grundlage für die Zusammenarbeit in der Was-

serwirtschaft an den Grenzgewässern. ln einer der ersten

Verhandlungen zur Vorbereitung der gemeinsamen Grenz-

gewässerkommission am 29.11 1996 verständigten sich

die beiden Slaaten darübel den Grenzgewässervertrag, der

im Oktober 1997 in Kraft getreten ist, bereits vorab anzu-

wenden. Dazu beauftragten sie den vorläufigen Ständìgen

Ausschuß für den bayerischen Grenzabschnitt und denjenr-

gen für den sächsischen Grenzabschnitt, die Arbeiten im

Rahmen der Vorgaben des Vertrages aufzunehmen.

ln Gewässerfragen ist die Zusammenarbeit auf dem Gebiet

der Beinhaltung der Elbe und dem Schutz ihrer 0kosysteme

von besonderer Bedeutung. Sie wird im Rahmen des drer-

seitigen Abkommens über die ,,lnternationale Kommissìon

zum Schutz der Elbe" und des Aktionsprogrammes Elbe rm

Zeitraum von 1996-2010 realisiert. Entsorechend des

Abschlußberichtes zum,,Ersten Aktionspr0gramm" wurden

im Zeitraum 1991-1995 im Einzugsgebiet der Elbe 126

große kommunale Kläranlagen mit einer Kapazität von

jeweils mehr als 20 000 EW fertiggestellt oder teilweise ln

Betrieb genommen. Davon befinden sich 17 im Freistaat

Sachsen und 30 in der Tschechischen Feoublik. Darüber

hinaus konnte zwischen 1991 und 1996 die Belastung der'

Elbe durch Abwassereinleitungen der chemischen, pharma-

zeutischen, metallverarbeitenden sowie der Papier- und

Zellstoffindustrie um bis zu g0 % reduziert werden

Eine 1991 gegründete Arbeitsgruppe Naturschutz im

Grenzgebiet tagt zweimal jährlich auf der Grundlage einer

Vereinbarung zwischen dem lVinisterium für Umwelt der

Tschechischen Bepublik und dem SIVU Darüber hinaus

erfolgt eine enge Zusammenarbeit der Nationalparkver-

waltung ,,Sächsische Schweiz" mit der Venrualtung des

Landschaftsschutzgebietes,, Labske-Piskovce".

Fegelmäßig finden Treffen mit den Außenstellen des

tschechischen Umweltminisleriums in Chomutov/Komotau

und Liberec/Beichenberg statt. Sie sind für die Umsetzung

gemernsamer Aufgaben sehr wichtig

Grenzü berschreitende Zusammena rbeit

mit Polen

Der Freistaat Sachsen arbeitet mit Polen im Umweltschutz

u. a im Rahmen des Deutsch-Polnischen Umweltrates

(lVinisterebene), der Nachbarschaftskommission, der Grenz-

gewässerkommission und der Deutsch-Polnischen-Baumord-

nungskommissi0n zusammen. Am 11 41996 wurde in

Breslau der Vertrag über die lnternationale Kommission zum

Schutz der Oder (lKS0) von den Vertragspartnern Deut-

schland, Polen, Tschechische Republik und der Europäischen

Gemeinschaft unte'rzeichnet Der Vertrag wird nach der

Batifizierung voraussichtlich noch 1998 in Kraft treten. Als

vordringliche Aufgabe wird derzeit von einer Arbeitsgruppe

ein Arbeitsprogramm zur Reduzierung der Nähr- und Schad-

stofffracht der Oder und ihrer Nebenflüsse erarbeitet.

Bei der 4. Sitzung der auf vorläufiger Basis arbeitenden

Deutsch-Polnischen Grenzgewässerkommission im Mai

1994 wurde die Arbeit der fünf Arbeitsgruppen Hydro-

logie/Hydrogeologie, Gewässerschutz, außergewöhnliche

Verunreinigungen, Gewässerunterhaltung und Planung

erörtert Auf regionaler Ebene bestehen Arbeitskontakte zu

den Wojewodschaften Jelenia Góra/Hirschberg und lieto-

na Góra/Grünberg.

Aufgrund der guten Arbeitskontakte mit den Wojewod-

schaftsämtern für Umweltschutz konnten im sächsisch-pol-

nischen Grenzraum viele Verbesserungen im Umweltschutz

erreicht werden Berspielsweise konnten die Wojewod-

schaftsämter mehrere Projekte erfolgreich in das Pro-

gramm,,PHARE - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit"

einbringen, die der Gewässer- und Luftreinhaltung dienen

Zu nennen sind hier insbesondere die Sanierung der kom-

munalen Fernwärmeversorgung in Zgorzelec und mehrere

Abwasserprojekte im Einzugsbereich der Neiße.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem

Cebiet der Raumordnung

Ein wichtiges Gremium der deutsch-polnischen Zusam-

menarbeit ist - unter wechselndem Vorsitz - die gemeinsa-

me Raumordnungskommission. lhre Aufgabe besteht in der:

7l
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gegenseitigen Unterrichtung und Beratung auf dem

Gebiet der Faumordnung,

der Anregung einer Zusammenarbeit der Organe und

0rganisationen auf allen Gebieten der Raumordnung,

der Hilfe bei der Lösung auftretender Probleme und

Konfl ikte

Auf ihre Anregung hin wurden das,,Deutsch-Polnische

Handbuch der Planungsbegriffe" sowie die,,Baumord-

nerischen Leitbilder für den Baum entlano der deutsch-ool-

nischen Grenze" erstellt

Eine gemeinsame Raumordnungskommission mit der

Tschechischen Fepublik besteht derzeit noch nicht. Nach

Unterzeichnung der deutsch-tschechischen Erklärung am

21.1J991 sind aber die Voraussetzungen für ihre Gründung

geschaffen Beide Partnerländer werden beispielsweise an

der Aufstellung der sie berührenden Regionalpläne beteiligt.

IVlit der Gemernschaftsiniliative Interreg ll c besteht im mit-

tel- und südosteuropäischen Kooperationsraum die MÖg-

lichkeit, in transnationaler Zusammenarbeit Projekte auf

dem Gebiet der Baumordnung durchzuführen lm Rahmen

der deutschen Beteiligung an diesem Programm kann Sach-

sen mit den EU-Partnern ltalien, 0sterreich und Griechen-

land sowie mit mittel- und osteuropäischen Staalen wie

mit Polen und der Tschechischen Republik zusammenarbet-

ten Dresden ist der Sitz des Nationalen Programmsekre-

tariats. Dort werden die Proiekte beurteilt und die

Förderung abgewickelt

Trilaterale Zusammenarbeit im Rahmen des

,,Schwarzen Dreiecks"

Eines der schwerwiegendsten Probleme in dem durch

Braunkohlenabbau und -verstr0mung geprägten Gebiet

Abb. 2.8.2: lnbetriebnahme der Kläranlage Pieisk/-

Penzig durch Staatsminister Vaatz und den Wojewoden

von Jelenia Gû a/ Hirschberg

Abb. 2.8.1: Kläranlage Varnsdorf

f Abb. 2.8.3: Belebungsbecken der Kläranlage Piersk/Penzig
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Nordböhmens, Sachsens und Südwestpolens war die Luft-

verschmutzung. ln diesem ,,Schwarzen Dreieck" leben auf

32 000 km'z6,3 Mio Menschen. Die Emissionen der Haupt-

emittenlen aus dem Schwarzen Dreieck (1,5 % der EU-FIä-

che) betrugen im Jahre 1989 bezogen auf alle EG-Staaten:

1 32% (610.000 t)bei Staub,

I 13 % (2,06 Mìo t)bei S0,,

r 3,3 % (347.000 t) bei N0,

Mit der Deklaration von Dobris gründeten die Umwelt-

minister im Juni 1991 eine trilaterale Arbeitsgruppe. Die

EU-Kommission übernahm mit der Schaffung des PHARE-

Regionalprogramms,,Schwarzes Dreieck" die Koordi-

nierung Die Arbeit wurde mit der Einrichtung einer Pro-

grammkoordinierungseinheit (PCU) in Ústí nad Labem/

Aussig an der Elbe institutionalisiert.

Das erste große Projekt war der Aufbau des grenzüber-

schreitenden Luftmeßnetzes Zehn automatische Meß-

stationen wurden seit 1994 im oolnischen Teil neu instal-

lierT, 21 lVeßstationen im böhmischen Teil modernisiert

und zwölf automatische Meßstationen im Freistaat

Sachsen errichtet. Den Aufbau der Meßnetze ìn Polen und

der Tschechischen Republik sowie den Datenverbund finan-

zierte die EU ni|2,2 Mio. ECU.

Ausgewä hlte Projekte der grenzü bersch reitenden

Zusammenarbeit

Zwei wichtige grenzüberschreitende Kläranlagenprolekte

werden an der deutsch{schechischen Grenze durchgeführt

Die Stadt Bärenstein entsorgt 1 400 Einwohnerwerte (EWi

im tschechischen Vejprty/Weipert. Die Stadt Seifhenners-

dorf (13.000 EW) arbeitet mit den tschechischen S1ädten

Rumburk/Rumburg und Varnsdorf zusammen; die gemern-

same Kläranlage steht in Varnsdorf (s Abb 2 B 1) Beìde

Kläranlagen gingen im Sommer 1997 in Betrieb. Weitere

Projekte sind in Vorbereitung.

Das erste deutsch-polnische Kläranlagenprojekt erfolgte in

Zusammenarbeit zwischen Deschka und dem polnischen

Piensk/Penzig. i.400 Einwohner der 0rte Deschka, Zrn-

tendorf, Groß Krauscha und Zodel sind an die polnische

Kläranlage angeschlossen Sie wurde im September 1995

in Betrieb gen0mmen {s. Abb. 2.8.2 und Abb 2 B 3).

Auch in den Bereichen Abfall, Altlasten und Naturschutz

gibt es zahlreiche Projekte. So finden gemeinsame Tagun-

gen und Veranstaltungen statt, und es werden Untersu-

chungen und Berichte zu aktuellen Fragestellungen erarbei-

tet Beispiele sind:

I sächsisch-polnisches Abfallsymposium in Jelenia

Góra/Hi rschberg,

r Workshops zu grenzüberschreitenden Trink- und Ab-

wasserlösungen in Bärenstein und Bad Muskau,

r Workshop zum Thema ,,Vergleich deutsches-tschechi-

sches-polnisches Umweltrecht" in St. Marienthal,

I Erstellung grenzüberschreitender geologischer Karten

und bodenkundlicher Landesaufnahmen,

I lnternationale Bodenschutztage,

r Erstellung eines gemeinsamen Landschaftspflege-

planes für die Kirnitzsch,

r grenzüberschreitende Landschaftspflege im deutsch-

tschechischen Grenzgebiet,,Halbmeiler Wiesen",

I Hospitantenaufenthalte von lVitarbeitern der Umwelt-

verwaltungen.

7l
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Die Gewässer im Freistaat Sachsen sind ein wichtiger

Bestandteil des Naturhaushaltes. Für Tiere und Pflanzen

sind sie Lebensraum und für die Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung in den Kommunen eine Natur-

ressource. Bedeutend sind sie auch für lndustrie. Gewerbe

und Landwirtschaft und nicht zulelzt für die Erholung ln

den vergangenen Jahren sind die Bewirtschaftung und der

Schutz der Gewässer grundlegend neu bestimmt worden.

Wasser wurde sparsamer verwendet, die Abwasserbeseiti-

gung hat sich verbessert, die Gewässer sind ökologisch

aufgewertet und besser geschützt worden. Diese Neuori-

entierung ermöglicht es, den wasserwirtschaftlichen Nut-

zungsansprüchen und gewässerökologischen Anforderun-

gen zunehmend gerecht zu werden.

3.t
RECHTTICHE GRUNDTAGEN

. Das Sächsische Wassergesetz (SächsWG) vom 232.1993

wurde mit dem Sächsischen Aufbaubeschleunigungsgesetz

(SächsAufbauG)vomJ.J 1994 erstmals geändert Eine um-

fassende Novelle zum Sächsischen Wassergesetz wurde

1 996 erarbeitet und ist nach Anhörung der beteiligten Kreise

im Sommer und Herbst 1997 und nach Beschluß der

Staatsregierung im Februar 1998 dem Landtag zugeleitet

worden. Nach Verabschiedung durch den Landtag (3 Lesung

am 26. Juni 1998) ist die Novelle am 12.8.1998 im Säch-

sischen Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet worden

1994 bis 1997 wurden 30 weitere wasserrechtiiche Vor-

schriften (Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und

Erlasse) bekannt gemacht Dies sind u a,:

1. Rechtsverordnungen

I Verordnung des SMU über Schutzbestimmungen und

Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der

Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzoebieten

vom 30.6.'1994,

r Verordnung des SMU über Art und Häufigkeit der

Eigenkontrolle von Abwasseranlagen und Abwasser-

einleitungen vom 7.1 0.1 994,

r Verordnung des SMU über bautechnische Prüfungen

von wasserwirtschaftlichen Anlagen vom 17.1 1995,

r Verordnung des SMU zur Umsetzung der Richtlinie

91l2l1|EWG über die Behandlung von kommunalem

Abwasser vom 3.5.1 996,

I Verordnung des SMU über die Oualitätsanforderungen

2.

t

an 0berflächengewässer für die Tlnkwassergewin-

nung in Umsetzung der EU-RichtlinielSl440|EWG und

79/869/EWG uon 22.4.1991,

Verordnung des SMU zur Umsetzung der Richtlinie

76/160/EWG über die Oualität der Badegewässer vom

5.6.1997,

Verordnung des SMU zur Umsetzung der Bichtlinie

7B/656/EWG über die Oualität von Süßwasser, das

schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das Leben

von Fischen zu erhalten, vom 3.7 1997

Verwa ltun gsvorschriften

Verwaltungsvorschrift des SMU über die Anforderun-

gen an die Planvorlagen für wasserwirtschaftliche Vor-

haben vom 1 11.1995,

Verwaltungsvorschrift des SMU zur Förderung von

wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (Förderrichtlinie

Wasserwirtschaft) vom 21.111994 und 127.1991

(Neufassung),

Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen

Staatsministeriums des Innern, des Sächsischen

Staatsministeriums der Finanzen und des Sächsischen

Staatsministeriums für Umwelt und Landesentwick-

lung zur Konsolidierung von wirtschaftlich nolleiden-

den Aufgabenträge¡n der Wasserversorgung und der

Abwasserbeseitigung vom 11 3 1997, geändert durch

Verwaltungsvorschrift vom 1 d.9.1 997

Erlasse

Erlaß des SMU über die Durchführung wasserrechtli-

cher Verfahren an den deutsch-polnischen sowie

deutsch-tschechischen Grenzgewässern im Freistaat

Sachsen vom 1.1 2 1 994,

Erlaß zu Wasserkraftanlagen mit Verfahrenshinweisen

zum ökologischen Mindestabfluß vom 5.2.1996,

Bekanntmachung zu öffentlich-rechtlichen Verträgen

zur Schutz- und Ausgleichsverordnung vom 3.9.1996

3.

I
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3.2
WASSERDARGEBOT

Das Wasserdargebot ist das sich erneuernde oder im natür-

lichen Wasserkreislauf befindliche Wasser in der Einheit

von Menge und Beschaffenheit Beeinflußt wird es sowohl

vom Zufallscharakter der meteorologischen Größen (2. B.

Niederschlag, Strahlungsverhältnisse) als auch von den

gebietsspezifischen geographischen Faktoren. Das

Wasserdargebot setzt sich als Gebietsabfluß aus dem

oberirdischen Abfluß und der Grundwasserneubildung

zusammen. Niederschlag, Verdunstung und Abfluß bestim-

men den Gebietswasserhaushalt

3.2.1 METEOROLOGIE UND
WASSERHAUSHALT

lm Freistaat Sachsen beträgt der langjährige N/ittelwert

des Nìederschlages 712 mm/a (13 Mrd m3/a). Regional

schwankt der Wert zwischen 500 mm/a im llefland und

1.200 nnla im Mittelgebirge (vgl. Tab. 3.2.1 und Abb.

3.2.1). Nach fünf aufeinanderfolgenden Trockenjahren

(1989-1993) waren im Jahr 1994 erstmals wieder übernor-

male Niederschläge zu verzeichnen Die Niederschlags-

summen erreichten großräumig 630-850 mm und betrugen

damit 105-148 % der Vergleichswerte der Referenzperiode

1961/1990. Nur das obere Bergland des Erzgebirges wies

. mit Jahressummen um 970 mm (entspricht etwa 90 % der

Normalwerte) deutlich geringere Niederschläge auf

Die allgemein erhöhte Niederschlagsneigung setzte sich

1 995 fort Mehrfach traten regionale Starkregenereignisse

auf, die im Jahresverlauf zu erheblichen Unterschieden in

der Niederschlagsverteilung führten. Die Jahressummen

lagen verbreitet bei 730-900 mm, im oberen Bergland bei

1 200 mm, das sind 110-130 % der entsprechenden

Normalwerte

Das Jahr 1996 war infolge von wiederholten nieder-

schlagsarmen Perioden zu trocken und bei einer Tem-

peraturabweìchung v0n -1,5 Grad zu kalt. Das Flächen-

mittel des Niederschlags betrug im Jahr 1996 für Sachsen

605 mm und entspricht in dieser Höhe 85 % der mehrjähri-

gen Jahresnormalwerte

Das Jahr 1997 wies im wesentlichen normales Nieder-

schlagsverhalten auf Das Defizit eines sehr trockenen

I Tab.3.2.l:Niederschlaqsverhältnisseausqewähltermett

Januars wurde durch übernormale Niederschläge im Juli

im allgemeinen wieder ausgeglichen. Die Jahresnieder-

schläge lagen an den meteorologischen Hauptstationen

meist nur geringfügig unter den entsprechenden Ver-

gleichswerten.

Die,durchschnittliche Verdunstung ìm Freistaat Sachsen

liegt im langjährigen Mittel bei 470 mm/a (8,6 Mrd m3/a)

Der Gebietsabfluß (einschließlich Grundwasserneubildung)

beträgt 240 nnla (4,4 Mrd. m'/a). Damit sind im Freistaat

Sachsen im Vergleich zum Bundesdurchschnìtt mit

300 mm/a nur B0 % dieser Gebietsabflußhöhe vorhanden.

3.2.2 WASSERMENGE

Die Anforderungen der Nutzungen und des Schutzes an das

Wasserdargebot, einschließlich des Hochwasserschutzes,

machen die Einrichtung und den Betrieb eines Gewässer-

überwachungssystemes zur Erfassung des Abflußgesche-

hens und der Wasserstände als Grundlage der Beschrei-

bung, Bewertung und erforderlichenfalls der Steuerung der

wassermengenwirtschaftlichen Situation notwendig.

Grundwasser

Meßprogramm Grundwasserstand

Die Beobachtung der Grundwasserstände dient der

Bewertung der Grundwassermengensituation Dazu exi-

stiert im Freistaat Sachsen ein lVeßprogramm ,,Grund-

wasserstand". Dieses Meßprogramm umfaßt:

I das landesweite Grundmeßnetz Grundwasserstand,

I Sondernetze zur Bearbeituno soezieller Problem-

stel lungen,

I Kontroll- und Steuernetze zur Kontrolle und Steuerung

von Nutzu4gen oder Anlagen bzw. zur Uberwachung

von Grundwasseroefährdunoen.

Das Grundmeßnetz wird durch das Land betrieben. Bei den

Sondernetzen unterscheidet man die Bearbeitung gewäs-

serkundlicher Fragestellungen, die im Auftrag des Landes

bearbeitet werden, und die Bearbeitung nutzungsbezoge-

ner bzw. emittentenbezogener Fragestellungen durch

Dritte. Die Kontroll- und Steuerungsnetze werden durch

Dritte, insbesondere durch die Betreiber der wasserwìrt-

schaftlichen Anlaoe unterhalten

3I

Chemnitz

Dresden

Lei pzig

842 910

129 742

756 594

130 91

111 81

116 B0

638

411

700

668

511

120

109

148

97

93

9B

680

620

503

Tab. 3.2.1 : Niederschlagsverhältnisse ausgewählter meteorologischer Hauptstationen

Jahressumme

1994 1995 1996 1997

lmml

Abweichung vom Normalwert

1994 1995 1996 1997

t%1

Normalweñ

1961/90

[mm]

39



WASSERWIRTSCHAFT

Niederschlagssummen der Station Chemnitz
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Abb. 3.2.1 : Monatliche Niederschlagssummen ausgewählter meteorologischer Hauptstationen
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Das Grundmeßnetz zeichnet sich durch die flächenhafte

Verteilung seiner IVeßstellen (Abb 3 2 5) und die kontinu-

ierliche, langfristige Beobachtung aus; die Sondernetze

hingegen sind zeitlich und örtlich begrenzt. Das Grund-

meßnetz verfügte im Jahr 1997 über 1.38S lVleßstellen

(s. z. B Abb. 3.2.21.ln Bahmen einer Bekonstruktion des

Meßnetzes ist eine Reduzierunq auf ca 920 Meßstellen

v0rgesenen.

Cru ndwassersta ndsverhältn isse

Die Darstellung der Grundwasserstandsverhältnisse erfolgt

für den Lockergesteinsbererch beispielhaft an der Meß-

stelle Guttau / Kreis Bautzen (Abb 3 2 3) und für den Fest-

gesternsbereich an der Meßstelle Grüna / Kreis Chemnitzer

Land (Abb. 3.2.4). Die Entwicklung nimmt sowohl für den

Locker- als auch für den Festgesteinsbereich einen positi-

ven Trend. Eine deutliche Auffüllung des Dargebotes

erfolgte in den Abflußjahren 1992-1994. lm Abflußjahr

3I

Abb. 3.2.2: Grundwassermeßstelle, Messungen an einem

hydrolog ischen Aufschluß

IGrundwasserstand (cm unter lVeßpunkt)ì

300

Abb. 3.2.3: Jahresganglinie der Grundwasserstände für die Abflußjahre 1992-1997,

Meßstel le GulIau/ Kreis Bautzen (Lockergesteinsbereich)

400

450

1 9971 9361 995

IGrundwasserstand (cm unter Meßpunkt)]

Abb.3.2.4: Jahresganglinie der Grundwasserstände für die Abflußjahre 1992-'1992

Meßstelle Grüna,/Kreis Chemnitzer Land (Festgesteinsbereich)
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. Meßstelle des Grundmeßnetzes

Hauptflußgebiete in Sachsen:

Schwarze Elster
Spree
Vereinigte Mulde
Weiße Elster
Zwickauer Mulde

Freistaat Sachsen
Meßprogramm Grundwasser - Stand
Grundmeßnetz
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1994 wurden in Sachsen die höchsten Werte der letzten

fünf Jahre gemessen. 1 995 sanken die Grundwasserstände

langsam wieder ab. Die Ausgangswerte von 1992 wurden

aber nicht erreicht, so daß im Mittel für den Zeitraum

1992-1996 eine positive Entwìcklung erkennbar ist

Auffällig ist, daß die Schwankungsamplitude 1995 und

1996 niedriger ist als in den Vorjahren

Zur Ermittlung des nutzbaren Grundwasserdargebotes sind

in der Vergangenheit ìnsbesondere unter dem Aspekt der

Trinkwasservers0rgung Erkundungen durchgeführt worden.

Die Summe der für den Freistaat Sachsen erkundeten

Grundwasserdargebote beträgt ? 211 I n3 I d.

Fließgewässer

Meßprogramm 0berflächenwasser-Menge

Grundlage für die Beobachtung der Abflußverhältnisse und

ihrer Entwicklung bildet das Meßprogramm 0berflächen-

wOSSer - Menge des Freistaates Sachsen Dieses Meß-

programm umfaßt:

r das landesweite Basismeßnetz (176 Meßstellen, siehe

Abb 3.2 6).

r das Kontroll- und Steuermeßnetz {26 Meßstellen),

r Sondermeßnetze (26 Meßstellen).

Von den insgesamt 228 I\/leßstellen werden 108 als

Hochwassermeldepegel betrieben. Der Schwerpunkt der

Entwicklung des staatlichen Meßnetzes.lag im Berichts-

zeitraum beim Ausbau des Pegelnetzes in der Ausstattung

mit modernen Geräten der Datenfernübertragung, Daten-

sammlung und Datenverarbeitung, insbesondere für die

Hochwassermeldepegel und die täglich meldenden Pegel

(Abb. 3.2.7) So wurden im Zeitraum 1994 - 1997 insge

samt 67' l\/eßstationen mit Datenfernübertragungstechnik

ausgerüstet, wobei 34 davon mit Meßwertansagern ausge-

stattet sind Mit dieser modernen Technik ist für die zustän-

digen Behörden und lnstitutionen der Datenzugriff zu jeder

Zeit möglich

Abflu ßverhä ltnisse

Die sächsischen Gewässer weisen in ihrem langjährigen

Gang, bedingt durch die Niederschlags- und Temperatur-

verhältnisse, hohe Winterabflüsse und niedrrge Abfluß-

werte in den Sommermonaten auf.

Das Abflußgeschehen folgte in den Jahren 1994-1997 im

wesentlichen dem innerjährlichen Trend der Normalwerte

lm Jahr 1995 traten zwei markante Hochwasserereignisse

auf, dagegen blieben ausgeprägte Niedrigwasserperioden

aus (vgl Abb. 3.2.8).

Die übernormalen Niederschläge des Jahres 1994 fúhrten

zu keiner bedeutenden Hochwassersituation Dìe mittleren

Jahresdurchflüsse überschritten nur in den Gewässern des

Flach- und Hügellandes sowie in der Elbe die langjährigen

Vergleichswerte, in den Gewässern des Berglandes wur-

den diese Werte nur knaoo erreicht.

lm Jahr 1995 wiesen die sächsischen Fließgewässer allge-

mein eine hohe Wasserführung auf. Entsprechend der

Niederschlagsverteilung gestaltete sich das Abflußver-

halten regional sehr unterschiedlich Mehrfach kam es zur

Ausbildung von Hochwassersituationen, von denen die Er-

eignisse im Juni im Osterzgebirge und in der Lausitz sowie

im August/September im Muldegebiet besonders herausra-

gend waren. Die mittleren Jahresdurchflüsse betrugen an

den Hauptpegeln im Durchschnitt 137 % der mehrjährigen

Mittelwerte, an einigen Gebirgsflüssen bis zu 165 %

ln den Jahren 1996 und 1997 stellten sich ìn den sächsi-

schen Fließgewässern ausgeglichene Abflußverhältnisse

ein Ausgeprägte Frostperioden führten nach Jahresbeginn

1996 und zum Jahreswechsel 1996/97 in allen Gewässern

zu starken Eisbildungen. Die mittleren Jahresdurchflüsse

wiesen vo¡ 1996 zu 1997 einen Rückgang auf; sie lagen

jedoch in beiden Jahren überwiegend im Bereich der mehr-

jährigen Jahresmittelwerte {Abflußverhältnisse ausge-

wählter Pegelstationen sind aus lab.3.2.2 ersichtlich)

Talsperren und Speicher

Talspenen und Speicher sind Stauanlagen in oberìrdischen

Gewässern, die der Wasserrückhaltung und -speicherung,

insbesondere für die Trinkwasserversorgung, für den Hoch-

wasserschutz, für die Betriebswasserversorgung sowie der

Abflußregulierung dienen. Darüber hinaus wird eine Beihe

von Anlagen für Elektroenergieerzeugung aus Wasserkraft

sowie für Sport, Erholung und Fischerei genutzt

3I

I Abb.3.2.7: Abflußpegel mit Funkübertragung der Daten
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Abb. 3.2.8: Durchflußganglinien an ausgewählten Pegelstationen
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I Tab. 3.2.2:Abflußverhältnisse ausgewählter Pegelstationen

Dresden/

Elbe

Porschdorf/

Lachsbach

Tradol /
Schwarze Elster

Golzern

Vereinigte Mulde

Zwickau-Pölbitz/

Zwickauer Mulde

Ãdo¡ll

Weiße Elster

Ba utzen/

Qnroo

Görlitz

Lausitzer Neiße

1931/1995

1 994

1 995

1 996

1 997

1 91 2/1 ss5

1 994

1 995

1 996

1 997

1 955/1 995

i 994

1 995

1 996

1 997

1911/1995

1 994

1 995

1 996

1 997

192811995

1 994

1 995

1 996

1 997

1 926/1 99s

1 994
'1995

1 996

i 997

1 926/i 995

1 994

1 995

1 996

1 997

r 91 3/1 995
'1994

1 995

1 996

1 997

rsb4 22,5

oB 91,9

r 127

os 146

os 129

re4b 0,120

oB 0,893

11 1,23

ot 1,23

oe 0,971

1s64 0,000

oB 0,079

oB 0,'153

oz 0,095

oi 0,058

rsr 1,40

oB 13,6

¡ 14,7

03 21,2

os 13,7

lsbo 0,390

oB 3,07

oB 4,19

03 5,23

ot 3,43

rs32+ 0,020

11+ 0,402

oB 0,505

03 0,505

ot 0,564

1s34 0,100

07+ 0,860

r 1,08

03 1,34

os 0,S3

rs63 1,25

oB 3,33

oB 5,39

03 4,63

oz 3,90

3360 rs4o

1680 izts3

'1400 
0?

1260 ob

1340 03

81,1 rsss

39,5 os

8,11 06

28,3 12+

22,5 oz

1 5,9 1s6B

9,45 03

1 1,9 o6

7,00 05

5,92 07

1140 rss4

525 03

760 os

315 Dl

205 ot

683 1es4

51,4 n

296 os

183 ol

54,4 07

60,0 rss4

11,2 12

20,2 os

11,4 ol

7,80 oz

130 issl

36,1 04

88,0 06

30,9 iz

11 ,2 oz+

143 lsgr

133 03

338 06

184 oj

194 07

BB 110

121 131

139 113

123 105

105 137

144 149

144 104

114 87

105

0,854

0,1 53

124

?qq

324

35s

424

367

340

3,03

4,15

4,52

3,15

2,64

0,857

1,06

0,s50

0,616

0,412

61,5

ECI 7

80,3

68,l

54,8

14,?

12,3

21,9

18,3

12,4

1.64

1,64

2,33

1,58

1,51

2,61

3,60

3,46

?qq

2,69

11,6

1 9,1

19,4

11,9

15,6

119

99

B9

s5

?0e

qE

76

52 124 104

103 111 131

6? 12 17

38 48 65

501

125

105 97 105

114 131 152

164 112 75

106 89 41

103 81 41

140 154 237

175 129 146

115 87 44

114 100 81

143 142 145

143 96 82

160 92 56

103 138 102

130 133 248

161 115 87

11? 103 48

66 109 75

106 110 191

91 102 104

11 8g 110

1? q

171

0,353

0,832

5,08

Gewässerkundliche Hauptwerte

Zeitraum * N0 MNO M0 MHO

Abweichung zu

meh riähr. Verg le i chswerten

HO NO MO HO

MNO MHO

l"/ol
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.Abflußlahr: 
1 11 31 10 N0 bzw H0 trat nach angegebenem Datum wiederholt auf



I Tab.3.2.3: Bestandsübersicht derTalsperren, Wasserspeicher und Hochwasserrückhaltebeckeil im Freistaat Sachsen, die die Kriterien des 5 84 (1) SächsWG erfüllen
oder die nach 5 84 Abs. 3 SächsWG zu solchen Anlagen bestimmt wurden

Ta I spe rren/Wasse rs pe ich e r,

die überwiegend der Rohwasser-

bereitstel lung für dÌe Trinkwasser-

versorgung dìenen, einschlìeßlich

der Anlagen in den

Verbundsystemen

zugehörige

Vorsperren/Vorbecken

Ta I s pe rren/l/Vasse rs pe iche ¡

die überwiegend dem Hochwasser

und der N iedrigwasseraufhöhung,

der Brauchwasserbereitstel lung

und der Erholung dienen

zugehörige

Vorsperren/Vorbecken

Betriebswasserspe icher

im Nebenschluß

(insbesondere Tagebaurestseen)

Hochwassenückhaltebecken

Gesamtbestand

0av0n

- bei Landestalsperrenverwa ltung

- bei Kommunen

2t 234,1

5,0

210,1

7

26

03

839

I
50

42

l
9

1

12

6

12

40

30

?

B

Ã1

108,6

1-
963

7

3218212

1

6

45

39

2

4

-4

31

4

13

5

12

II

1t9

B1

14

0,8

97,6

B,O

253,0

162,8

0,3

Rqq

-326J,+

58

32

122,6

68,9

645,3

5,'l

125,2

1,1

289,9

258,5

3,4

28,0

??2

102,4

1A

'7 
'.)

11

11

t4

47

12

20

2

10

64

3B

13

IJ

A

21

5

4

2t

20

1

b

23
') 'l
LI

18 10

15 B

32

I
5

7- bei sonstigen Eigentümern 24

'r einschließlich 4 im Bau befindlicher Anlaoen

Þ!

Freistaat

Sachsen

Anzahl Stauraum

Stück Mio. m'

Regierungsbezirk

Dresden

Anzahl Stauraum

Stück Mio. m'

Regierungsbezirk

Chemnitz

Anzahl Stauraum

Stück Mio. m'

bei Vollstau

<1 1-5 >5-20 >20

Mio. m'

Regierungsbezirk davon mit

Leipzig Bauwerkshöhen

Anzahl Stauraum

Stück Mio. m3 <15 m > 15 m

=
m

=Ð-l
CI-
f
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WASSERWIRTSCHAFT

Ergänzung zur Legende der Abb. 3 2 9:

Lfd Nr, Bezeichnung der Anlage

1,

2,

3,

4,

5

6,

1,

B,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

1E

t0,

11,

18,

1q

20,

21,

22,

24,

)q

26,

21,

28,

30,

31,

')')

TS Gottleuba

TS Kauscha

TS Klingenberg

TS Lehnmühle

TS Malter

TS Nauleis

SP Wallroda

SP Altenberg

GrnRor Grlnontoinh

SP Radeburg I

SP Radeburg ll

RHB Buschbach

RHB Ottendorf

RHB Liebstadt

BHB Motdgrundbach

RHB Reinhardtsgrimma

BHB Zauckerode I

BHB Zauckerode ll

SP Staucha

TS Cranzahl

TS Einsiedel

TS Lichtenberg

TS Neunzehnhain I

TS Neunzehnhain ll

TS Rauschenbach

TS Saidenbach

RWA Dittmannsdorfer Teich

RWA Dörnthaler Teich

RWA 0bersaider Teich

RWA 0berer Großhartmannsdorfer Teich

RWA Mittlerer G roßhartmannsdorfer Teich

RWA Unterer Großhartmannsdorfer Teich

36, RWAKonstantinteich

31, SP Altendorf

38, TS Amselbach

39, TS Carlsfeld

40, TS Eibenstock

41, TS Klingerbach

42, TS Koberbach

43, TS Sosa

44, TS Stollberg

45, TS Wolfersgrün

46, SP Beuthenteich

41, TS Dröda

48,

49,

50,

51,

53,

AA

56,

67

58,

59,

60,

ot,

62,

64,

65,

66,

61,

68,

Âq

10,

71,

TS Falkenstein

TS Muldenberg

TS Pirk

TS PöhI

TS Werda

Stausee Netzschkau

TS Schömbach

TS Windischleuba

SP Borna

SP Lobstädt

SP Witznitz

RHB Regis-Serbitz

RHB Stöhna

Stausee Rötha

TS Trossin

BHB Amselgrundbach

TS Bautzen

TS 0uitzdorf

SP Knappenrode

SP Lohsa 1

SP Sohland

RHB Demiü-Thumitz (Karlsdorf)

RHB Göda

RHB Schmölln

33, RWA Erzengler Teich

34, RWA Bothbächer Teich

35, RWA Hüttenteich

FWA Bevierwasserlaufanstalt

RHA Bückhaltebecken

SP Speicher

TS Talsperre

49



WASSERWIRTSCHAFT

Die Landestalsperrenvenrua ltung (LTV) a ls Staatsbetrieb ist

Betreiber des Großteils der sächsischen Stauanlagen

(s. Abb 3.2.9). Das Gesamtvolumen des Betriebsraumes

(bewirtschaftete Speicherlamelle) aller landeseigenen

Talsperren, Wasserspeicher und Rückhaltebecken beträgt

rund 331 Mio. m3, der Nutzraum bis Vollstau 5151\4i0. m3,

der Gesamtraum rund 553 Mio. m3 (Stand Februar 1997).

Die Bilanzabgabe aller Talsperren beträgt rund 14,2 mtts,

davon etwa 6,0 m3/s (189 lVio. m3/a) als Rohwassermenge

für die Trinkwasserversorgung Weitergehende Angaben

zum Talsperrenbestand, zur Struktul Nutzung und Standort-

verteilung sowie zu Eigentumsverhältnissen sind in

Tab. 3.2.3 zusammengestellt. Hervorzuheben ist, daß seit

Ende 1 997 (Testphase) im Regierungsbezirk Dresden die zweì

neuen im Verbund betriebenen Stauanlagen ,,Großer Gal-

genteich" und ,,Speicher Altenberg" Rohwasser zur Trink-

wasserversorgung des Raumes 0sterzgebirge bereitstel len.

Während im Jahr 1993 die mittleren Talsperrenzuflüsse im

Vergleich zum langjährigen mittleren Zufluß relativ gering

waren, konnten 1994 annähernd mittlere Zuflüsse, 1995

hohe Zuflüsse, 1996 und 1997 wiederum mittlere Zuflüsse

registriert werden. Aufgrund dieser langanhaltenden gün-

stigen hydrologischen Situation wiesen die Talsperren un-d

Speicher im Freistaat Sachsen hohe Füllungsstände auf

{s. Tab. 3.2.4).

wassernachrichtendienst. Denn nur dadurch können betrof-

fene Stadt- und Landkreise, Gemeinden und die Bevöl-

kerung über die Entwicklung und den Verlauf von Hoch-

wasserereignissen rasch informiert werden und rechtzeitig

örtliche Abwehrmaßnahmen einleiten.

Das SMU hat in der Verordnung des Sächslschen Staats-

ministeriums fLir Umwelt und Landesentwicklung über den

Hochwassernachrichtendienst im Freistaat Sachsen

{HWNDV) vom 14.10.1993 in Verbindung mit der Verwal-

tungsvorschrift zur Hochwassermeldeordnung (HWM0)

vom 20.11.1993 bzw. 812.1991 die Aufgaben und die

0rganisation des Hochwassernachrichtendienstes gere-

gelt. ln Abb. 3.2.10 sind die Aufgaben und der Meldefluß

schematisch dargestellt

Tabelle 3.2.5 enthält die Anzahl der in der Landeshoch-

wasserzentrale in Badebeul im Zeitraum 111994-1211991

verarbeiteten Hochwassernachrichten.

Nach jedem Hochwasser wird die Zuverlässigkeit des be-

stehenden Nachrichtensystems überprüft. Eine Überarbei-

tung von Anlagen der HWMO wurde bereits 1994 erforder-

lich, eine weitere grundlegende Aktualisierung erfolgte

Ende 1997. Die Verbesserung des Meldeflusses ist durch

die laufende Weiterentwicklung der lnformationstechnik

eine Daueraufgabe Waren 1994 nur fünf Hochwasser-

meldestellen mìt l\/eßwertansagern ausgerüstet, können

I

maximal

minimal

Jahresende

April 93

Januar Bl

Dezember 91

April

0ktober

Dezember

April 96

August 88

Dezember 93

Mai 90

Dezember 85

Dezember B5

Mai 93

November 78

Dezember B5

91

B4

BB

Die normalen lahreszeitlichen Schwankungen des

Füllungsstandes, die aus Niederschlags- und Abflußent-

wicklung sowie den nutzungsbedingten Wasserentnahmen

resultieren, zeigten sich nur in der oberen Speicherlamelle.

HOCHWASSER UND EIS

Hochwassernachrichtend ienst

Vom Hochwasser können Gefahren ausgehen, die mög-

lichst im Vorfeld abgewendet werden sollen Eine wichtige

Voraussetzung dafür ist ein gut funktionierender Hoch-

die Fachbehörden jetzt schon jederzeit die Pegelstände von

33 Hochwassermeldepegeln telefonisch und von 34 mittels

PC-Modem abfragen. Die weitere Ausrüstung des Pegel-

meßnetzes mit automatischer Fernübeftragungstechnik ist

geplant. Zur Verbesserung des lnformationsflusses und zur

Minimierung der Nachrichtenübermittlungskosten wurde im

Dezember 1996 in der Staatlichen Umweltbetriebs-

gesellschaft (UBG) ein Multi-Voice-System {MVS} instal liert.

Dieses leitet alle formatgerecht eingehenden Daten und

lnformationen sofort aulomatisch oer Fax weiter.

fab.3.2.4: Füllung der Talsperren und Speicher im Freistaat Sachsen

1993

Monat o/o

1994

Monat o/o

1995

Monat olo

1996

Monat fo
1997

Monat Io

Tab. 3.2.5: Hochwassernachrichten in Sachsen

1994 1995 1996 1997

r

Niederschlagsschwellwertmeldungen

Hochwasserstandsmeldungen

Hochwasserberichte

307

401

19

231

1126

19

108

îo2

AA

181

101

4?

s0

erarbeitetvon LfUG, STUFA Chemnitz, STUFA Leipzig und Nachbarländern Thùrrngen und Sachsen-Anhalt
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0rganisation des Hochwassernachrichtendienstes im Freistaat Sa chsen

Deutscher Wetterdienst (DWD)

Augaben: - Niederschlagsmeldunger
- WettenNarnungen
- SN0W-Berechnungen
- Wetterprognosen

(Jr
r¡J

"'-'Þ Meldeweg hydrometeorologische Daten

+ Meldeweg HW-Slandsmeldung

- -> Meldeweg HW-Berìchte

Führungs- und Lagezentrum der
Po I izeid i rektion Landespol ize id i rektion

Zur Sicheßtellung der personellen Besetzung der Nach-

richteneinrlchtungen bei Beginn eines HW-Ereìgnisses

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit Informatìonen

an:
Aufgabe: - Aufnahme und Verteilung der

Hochwasserstandsmeldungen als

W0BS-Telegramm

- Landkreis - RPn

- Kreisfreie Srädre - LÍUG

Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (LfUGl

Landeshochwasserzentrale
Aufgabe: - Abgabe von I\,4eldungen über lnhalt,

Zrfluß und Abgabe von Talspenen

und Rückhaltebecken

Hoc hwasserzentra I e Hochwa sse rzentra le

Thüringen CB/Prag

für die mlttlere für die obere Elbe

Weiße Elster und deren Zuflüsse

Aufgaben: - Leitung, Koordinierung und Kontrolle des Hochwassernachrichtendienstes im

Freistaat Sachsen
- Fortschreibung der Hochwassermeldeordnung (HWlr/0)
- Einführung und Weiterenflvick]ung von Hochwasservorhersagemode len

- Auswertung von hydrometeorolog schen Daten und Informationen,

Hochwasserstandsrneldun gen, Hochwasserberichten
- Erarbeitung von Landeshochwasserberichten für das Sl\,4u

- Unterrichtung der Offentlichkeit über Hochwasser agen im Freistaat Sachsen

über Presse, Hundfunk und Fernsehen

- Herausgabe von Hochwasserberichten (HW-Warnungen, -lnformationen,
-Vorhersageni f ür den Regierungsbezirk Dresden

Aufgaben: - Errichtung und Betrieb der

Hochwassermeldepegel
- Erstellung der Hochwasserstands-

mer0ungen

Aufgaben:- Auswearung von hydrometeorologi-

schen Daten und Informationen,

Hochwasserstandsmeldungen und

-berichten

- Herausgabe von Hochwasserbe-

richten fûr die Regierungsbezirke

Chemnitz und Leipzig

220 Empfänger von Hochwasserstandsmeldungen

- Landratsänter
- Stadt-, Gemeindeverwaltung
- Landestalsperrenverwaltung
- STUFA

- Wasser- und SchÌffahrtsverwaltung
- LfUG

- Polizeldìrektion
- Nachbarländer

- SMU
- BPn

- Lagezentrum der SlVll
- Wasser- und Schiffahrtsverwaitung
- Landestalsperrenveruualtung
. SIUFA

-Nachbarländer
. UBG

Weiterleitung der Hochwasserstandsmeldung durch:
- Landratsärnter
- Kreìsfreie Städte
- Gemeindeverwa tung

Weiterleitung der HW-Eerichte durch:
- RPn an betroffene
- Landratsämtet Kreisfreie Städte durcn olese an

betroffene
- Gemeindeverwaltungen durch diese an:

Besitzer gefährdeter Grundstücke, Gebäude und Anlagen

Elnrichtungen, die für die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 0rdnung zuständig sind
lz B Wasserabwehrl

STUFA

Chemnit¿ Plauen Leipzig

Aufgaben: -Mitarbe t be Fortschreìbung der

Hochwasserme deordnung (HWM0)
- l'fornario'en an l\,4ed'en zu regio-

nalen HW-Enmickl¡ng im Alft'ag
der RP

- lMitwirkung bei Aufstellung der

Pläne der RPn, Landratsämler bzw
Gpmpi"rlpvprru:llr rnn z rr yygilg¡lgi-

tung von HW-Standmeldungen u

HW-Berichten

t
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Zukünftig werden außer den hydrometeorologischen Daten

und Produklen des Deutschen Wetterdienstes auch alle

Hochwasserstandsmeldungen über das sogenannte

,,Hochwasser- und Wetterinformationssystem" verteilt Die

meist nebenberuflichen Pegelbeobachter der derzeit 108

sächsischen Hochwassermeldepegel geben die

Hochwasserstandsmeldungen bei Uberschreiten der

Hochwassermeldegrenze nìcht wie bisher als Telegramm mit

der Kennung ,,W0BS" beim Telegrammdienst der TELEKOIVI

auf, sondern sie sprechen die Wasserstandstnformationen

direkt in das MVS zur Weiterleitung an die Empfänger. Zur

Sicherstellung des Empfangs sämtlicher Hochwasser-

nachrichten wurden in der Umweltbetriebsgesellschaft (UBG)

und im Landesamt für Umwelt und Geologie (LfUG) ab 1996

ständige Hochwasser-Rufbereitschaften eingerichtet

Dadurch wird gewährleistet, daß auch bei unen/vartet an

Wochenenden oder Feiertagen beginnenden Hochwas-

serereignissen schnellstmöglich Hochwassen'varnungen er-

arbeitet und an betroffene Kommunen, die für die Hochwas-

serabwehr zuständig sind, weitergeleitet werden können

Hochwasserereig nisse

1995.war Sachsen von zwei markanten Hochwasser-

ereignissen betroffen, 1996/97 trat kein größeres Hoch-

wasser auf ln Abb 3 2 B heben sich deren HW-Scheitel

deutlich aus den Jahresdurchflußganglinien hervor Zur

größenmäßigen Einordnung sind an den Ordinaten dieser

Diagramme auch Richtwerte der Alarmstufen markiert

Tabelle 3.2.6 zeigt ausgewählte Höchststände im Vergleich

zu gewässerkundlichen Hauptwerten

Hochwasserereignis im Juni 1995 im Osterzgebirge

und in der Lausitz:

Schon in den Monaten Aoril und Mai 1995 fielen in Sach-

sen übernormale Niederschläge, die weiträumig jeweìls

120-180 % der entsprechenden mittleren Monatssummen

betrugen. In der ersten I\/onatsdekade Juni wurden erneut

Niederschlagssummen von 70-100 mm registriert, bis zum

16 des Monats fielen nochmals 50-75 mm. Diese Nieder-

schläge führten, verstärkt durch die hohen Abflußbeiwerte

infolge des gesättigten Bodens, in den Flußgebieten von

Ostsachsen zu einer al lgemeìnen Hochwassersituation. Die

Scheitelstände erreichten an 13.114 6.1995 an mehreren

Hochwassermeldepegeln die Richtwerte der Alarmstufe lV

An den Pegeln Porschdorf/Lachsbach, Neustadt 1/Polenz

und Särichen|lVeißer Schöps wurden die bisher bekannten

Höchstwerte (HH0) deutlich überschritten. Die statisrr-

schen Eintrittswahrscheinlichkeiten dieses Hochwasserer-

eignisses lagen im besonders betroffenen Gebiet des

Lachsbaches bei 100-150 Jahren, in den lrnken Elbe-

I

52

Abb. 3.2.11: Hochwassersituation an der Neiße im Jahre 1995
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Tab. 3.2.6; Markante Hochwasserdurchflüsse in Sachsen 1995

Gewässerkundl iche Hauptwerte [m'/s] Abweichung H0 (1995)

zu mehriährigen

Vergleichswerten (%)

MO MHO HHO

{Monat} (Jahr)

Porschdorf/ Lachsbach

Schirgiswalde/ Spree

SärichenA¡Veißer Schöps

Schönheide 3/ Zwickauer Muide

Wechselburg/ Zwickauer Mulde

13.6.

tJ.o

14.6

1.9.

29

79,6

80,7

?Eq

B4,B

544,0

7,43

1,74

0,51

2,10

11,10

)42

34,3

15,3

24,0

201,0

14,3

105,0

27,0

51,2

915,0

3.215

4.638

6 960

4.038

3 073

212

235

232

353

?11

107

77

131

166

59

3t
nebenflüssen des Erzgebirgsvorlandes, in der oberen Spree

und im Weißen Schöps bei 40-50 Jahren, in Gottleuba,

Hoyerswerdaer Schwarzwasser und Lausitzer Neiße ber

15-25 Jahren, sonst allgemein unter 10 Jahren

Hochwasserereignis im AugusVSeptember 1995

in Westsachsen:

Gegen Ende des niederschlagsreichen Sommers 1995 bil-

dete sich über Westsachsen ein Starkregengebiet aus, das

vor allem im Nordstau des Erzgebirges hohe Ergiebigkeiten

aufwies Am 31 B /1 9.1995 wurden im Erzgebirgsraum ver-

breitet B0-100 mm, im oberen Einzugsgebiet der Zwìckauer

IVulde bìs 135 mm Regenniederschlag gemessen. lm ge-

samten Verlauf der Zwickauer Mulde, der Chemnitz, der

Göltzsch und der Pleiße traten starke Wasserstandsan-

stiege bis in den Bereich der Richtwerte der Alarmstufe lV

auf. lm 0berlauf der Zwickauer Mulde wurden an Pegeln

mit kürzerer Beobachtungsdauer neue HHO-Werte regi-

striert. lm Größenvergleich reiht sich dieses Ereignis nach

dem Dezemberhochwasser 1 974 ein lhm können die stati-

stischen Eintrìttswahrscheinlichkeiten von 20-35 Jahren in

der Zwickauer Mulde, von 10 Jahren in der Pleiße und von

5-B Jahren in den angrenzenden Flußgebieten von Weißer

Elster, Freiberger Mulde mit Zschopau sowie Vereinigter

Mulde zugeordnet werden

Bei beiden Hochwasserereignissen wurden die Hochwas-

serschutzräume derTalsperren und Rückhaltebecken einge-

staut und damit eine deutliche Reduzierung der HW-

Scheitelstände an unterhalb gelegenen Flußabschnitten

erreicht. So wurde z. B an der Talsnerre Eibenstock durch

den Einstau von insgesamt 4,9 hm3 Wasser am 31 B /
1 91995 im Mittel- und Unterlauf der Zwickauer Mulde

eine Verringerung des HW-Scheìtels um 30-50 cm bewirkt

Auch im Sommer 1997, in dem durch das Hochwasser rm

0dereinzugsgebiet katastrophale Auswirkungen in Polen,

der Tschechischen Bepublik und dem Land Brandenburg zu

verzeichnen waren, blieb Sachsen von einem extremen

Hochwasserereignis verschont Dennoch nahm das sächsl-

sche Kabinett das 0derhochwasser zum Anlaß und verab-

schiedete im Dezember 1997 einen Beschluß zum umfas-

senden Hochwasserschutz im Freistaat Sachsen.

I Abb. 3.2.12:Treibeissituation auf der Elbe bei Dresden-Loschwitz am 31.12.1996

s3
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Eissituationen

ln den Jahren 1994-1997 traten nur 1996 und Anfang 1997

nennenswerte Eisverhältnisse auf. Von Jahresbeginn bis

Anfang N/ärz und nochmals in der 3. Dezemberdekade bis

etwa zur lVonatsmitte Januar 1997 waren in nahezu allen

Gewässern mäßige bis slarke Vereisungen zu verzeichnen.

ln den Gewässern des Berglandes wurde vor allem Rand-

und Grundeis beobachtet, während die Flachlandgewässer

infolge ihrer geringeren Fließgeschwindigkeiten starke

Randeisbildungen bis hin zu geschlossenen Eisdecken auf-

wiesen. ln der Elbe kam es zeitweise zur Treibeisführung;

Ende Dezember 1 996 war bis zu 213 der Wasseroberf läche

bedeckt (vgl Abb. 3.2.12). Vergleichbare Eisverhältnisse

auf der Elbe sind in Zeitabständen von etwa 5-10 Jahren

festzustellen. Die Eisbildungen, Eisaufbrüche und -verset-

zungen führten zu Wasserstandsanstiegen, die örtlich kuz-

zeitig bis in Höhe der Richtwerte der Alarmstufe lll.reich-

ten. Gefährdete wasserwirtschaftliche Anlagen, Brücken

und Bauten wurden regelmäßig kontrolliert, größere

Schäden traten nicht auf

3.2.3 WASSERBESCHAFFEN H EIT

Die Wasserbeschaffenheit wird durch den phvsikalischen,

chemischen, biologischen und bakteriologischen Zustand

der Gewässer infolge geogener und anthropogener

Belastungen charakterisiert. Es bedarf geeigneter Maß-

nahmen, um die Gewässergüte zu verbessern, ökologi-

schen Anforderungen gerecht zu werden und Nutzungs-

ansorüche zu sichern Dazu muß die Beschaffenheit von

Grund- und Oberflächenwasser überwacht, analvsiert und

bewertet werden

Crundwasser

Meßprogramm Grundwasser-Beschaffenheit

Fúr die Beobachtung der Grundwasserbeschaffenheit, ins-

besondere zur Ermittlung von Problemschwerpunkten

sowie zur Erfassung von Trends, existiert in Sachsen ein

|\/eßprogramm Grundwasser-Beschaffenheit Das Meßpro-

gramm wird ähnlich wie das Meßprogramm Grundwasser-

stand untergliedert in

r das landesweite Grundmeßnetz,

¡ Sondernetze zur Bearbeitung spezieller Problem-

stellungen und

I Kontroll- und Steuernetze zur Kontrolle und Steuerung

von Nutzungen oder Anlagen bzw zur Uberwachung

von Grundwasseroefährdunoen.

'Das Grundmeßnetz(4bb.3.2.13)wird durch das Land selbst

betrieben

Bei den Sondernetzen unterscheidet man die Bearbeitung

gewässerkundlicher Fragestellungen, die im Auftrag des

Landes bearbeitet werden, und die Bearbeitung nutzungs-

bezogener bzw. emittentenbezogener Fragestellung durch

Dritte. Die Kontroll- und Steuerungsnetze werden durch die

Betreiber der wasserwirtschaftlichen Anlage unterhalten

Aus den Kontroll- und Steuerungsnetzen der Wasser-

versorgungsunternehmen werden die Ergebnisse ausge-

wählter Vorfeld- oder Fohwassermeßstellen in einem seit

1993 vereinbarten Datenaustausch der Umweltverwaltung

regelmäßig übergeben. Diese N/leßergebnisse dienen der

Verdichtung der landesweiten Aussage zur Grundwasser-

beschaffenheit Das Grundmeßnetz ist im Endausbau mit

150 lVeßstellen geplant 1994 wurden im Rahmen des

Grundmeßnetzes 52 l\/eßstellen untersucht. 1 996 waren es

bereits 98 N/eßstellen.

B esc h affenheit

Anthropogen unbeeinflußtes Grundwasser kann in Sachsen

kaum noch nachgewiesen werden ln den vergangenen

Jahren wurde insbesondere neben der Routinebeobacn-

tung die Grundwasserbelastung durch Nitrat und

Pflanzenschutzmittel (PSM) untersucht und bewertet.

N itratbel astung

Die Nitratbelastung wird anhand der Untersuchungser-

gebnisse des Grundmeßnetzes und der Ergebnisse von

Meßstellen der Wasserversorgungsunternehmen bewertet

Nitratbelastetes Grundwasser ist in Sachsen noch weit

verbreitet, die Situation hat sich seit 1992 noch nicht

grundlegend verändert, Besonders hohe Konzentrationen

treten in Abhängigkeit von der Art und lntensität der Flä-

chennutzung sowie in Abhängigkeit von den hydrogeologi-

schen Verhältnissen wie z. B der Bedecktheit des Grund-

wasserleiters und der Flurnähe des Grundwasserstandes

und den wasserwirtschaftlichen Bedingungen auf.

Bei 1 1,5 % der Meßstellen aus dem Beobachtungsnetz der

Wasserversorgungsunternehmen wurde ein Nitratgehalt

im Rohwasser über dem Grenzwert der Trinkwasserverord-

nung (50 mg/l) gemessen, wobei 0,8 % der Meßstellen

Spitzenwerte über 90 mg/l N0, aufweisen (vgl. Tab. 3.2.8).

lm Zeitraum von 1993-1996 war eine Uberschreitung des

Nitratgrenzwertes der Trinkwasserverordnung von 50 mg/l

1993 bei1,5o/o,1994 beig,1 %,1995 bei11,2 % und 1996

bei '10,6 % der ausgewählten Meßstellen festzustellen,

wobei 0,8 % der N/eßstellen Spitzenwerte über 90 mg/l

Nitrat aufwiesen (vgl. Tab 3 2.7). Diese Werte beruhen auf

IVessungen an 33 Meßstellen des Freistaates und 385

Meßstellen der Wasserversorgungsunternehmen, die fort-

laufend über den gesamten Berichtszeitraum ausgeweftet

wurden.
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WASSERWIRTSCHAFT

Tab.32.7: Nitratbelastung im Grundwasser an den Meßstellen der Wasserversorgungsunternehmen

(kreisweise Aufschlüsselung für I 995)

Chemnitz

Dresden

Annaberg

Aue-Schwarzenberg

Chemnitzer Land

Freiberg

IV ittlerer Erzgebirgskreis

Mittweida

Plauen-Stadt

Stollberg

Vogtlandkre is

Zwickauer Land

Bautzen

Dresden-Stadt

Görlitz-Stadt

Hoyerswerda

Kamenz

Löbau-Zittau

Meißen

Niederschlesischer 0berlausitzkreis

Riesa-Großenhain

Sächsische Schweiz

Weißeritzkreis

Deliusch

Döbeln

Leipzig-Stadt/Land

Muldentalkreis

Torgau-0schatz

[eipzig

Belastung mit Pflanzenschutzmitteln (PSM)

Eine Auswertung der Untersuchungsergebnisse liegt für die

Meßstellen des Grundmeßnetzes für den Zeitraum

1990-1997 und f ür die lVeßstellen der Wasserversor-

gungsunternehmen aus den Begierungsbezirken Dresden

und Leipzig für das Jahr 1993 vor. Eine flächendeckenoe

Aussage zur Belastung mit PSM ist derzeit noch nicht mög-

lich, da das Meßnetz noch im Aufbau ist und die Bewertung

auf der Grundlage von Einzeluntersuchungsergebnissen

erfolgt.

Als Schwerpunktgebiete für die Belastung des Grund-

wassers mit PSIV zeichnen sich im Regierungsbezirk

Dresden die Kreise lVeißen, Kamenz sowie Biesa-

Großenhain und im Regierungsbezirk Leipzig der Mulden-

talkÍeis ab. Eine flächendeckende Bewertung der Situation

für den Begierungsbezirk Chemnitz ist auf Grundlage der

bisher vorliegenden Daten nicht möglich.
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Wie sich dìe einzelnen PSM-Befunde insgesamt auf die

Meßstellen des Grundmeßnetzes verteilen, zeigt die

Abb. 3.2.14 Maßgebend für die Gruppenzuordnung einer

Meßstelle ist der jeweils höchste gemessene Wert eines

Einzelwirkstoff es

Betrachtet man die PSM-Gehalte aller untersuchten

I\4eßstellen, so ist erkennbal daß die Klassen,,ohne

PSIV-Nachweis" und ,,< 0,1 t,g/t" mit insgesamt 95,6 %

vertrelen sind. An insgesamt 44 Meßstellen (4,4 %)wurde

im Rohwasser der Grenzwert der Trinkwasserverordnung

von 0,1 p/l überschritten Auf der Grundlage der bisher vor-

liegenden Untersuchungen kann allgemein eingeschätzt

werden, daß PSIVi-Gehalte im Grundwasser mit über

1,0 t,g/t in Sachsen nur von lokaler Bedeutung sind An den

Meßstellen des Grundmeßnetzes wurden bisher keine der-

artig hohen Werte ermittelt,

53

29

18

15

62

B

0

12

56

4

25

1

2

16

40

10

't3

12

61

1

12

23

9

B

Anzahl der Meßstellen

> 25 mg/l bis > 50 mg/l bis > 90 mg/l bis

5 so ms/t Í go ms/l Í rso ms/l
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wertüberschreitungen gegenüber den Vorgaben der Trink-

wasserverordnung wurden bisher jedoch nicht festgestellt

An den Meßstellen des Grundmeßnetzes wurden 1997 nur

in Einzelfällen für den Wirkstoff Terbutyn Postivbefunde

erm¡ttelt

Abb. 3.2.14: Häufigkeitsverteilung der PSM - Befunde

an den 258 Meßstellen des Grundmeßnetzes (1997)

Die Auswertung der PSM-Einzelsubstanzen zeigt, daß

Triazine die Problemstoffgruppe Nummer eins sind Bei Ein-

beziehung der Untersuchungsergebnisse der Wasserver-

s0rgungsunternehmen zeigt sich ein ähnlìches Bild. Auch

hier stehen die Wirkstoffe Simazin und Atrazin bei den

Grenzwerttiberschreitungen an erster Stelle. Eine Zusam-

menstellung der Wirkstoffe, die auch für kÜnftige Unter-

suchungen besonders relevant srnd, zeigt die Tab. 3 2 B

Neben den in der Tab 3.2.8 aufgefÜhrten Wirkstoffen sind

aber auch Diuron, Linuron, Terbutryn, Heptachlorepoxid

sowie ò-HCH für weitere Untersuchungen von besonderem

lnteresse Diese Parameter wurden bis 1995 ausschließlich

nur von den Wasserversorgungsunternehmen untersucht

Bei mehr als 90 % der Untersuchungen zu den jeweilìgen

Parametern wurden zwar Positivbefunde ermittelt - Grenz-

Ta b. 3.2.8: G renzwe rtü bersch reitu n gen bei PSM-W| rkstoffen

(Meßstellen des Landesmeßnetzes und der wasserversorgungsunternehmen)

I relative Häuf igkeit der lVeßstellen in %

Simazin

Atrazin

Metribuzin

Desethylatrazin

Metoxu ron

op'DDD

Terbutylazi n

Metazachlor

Prometryn

Cyanazin

Desethylterbutylazi n

Propazin

il'."ffiîlîï 0bertächensewässer - Bescharren 3I
Grundlage für die Ermittlung der qualitativen hydrologi-

schen Daten der Fließgewässer und deren Entwicklung ist

das lVìeßprogramm 0berflächenwasser - Beschaffenheit

des Freistaates Das Basismeßnetz umfaßt insgesamt 625

Meßstellen, darunter 190 Hauptmeßstellen von internatl0-

naler und besonderer nationaler Bedeutung Das

Meßprogramm 0berflächenwasser - Beschaffenheit

gewährleìstet eine flächendeckende chemisch-physikali-

sche und biologische GewässergüteÜberwachung Es wer-

den 4.225 km Gewässerstrecke erfaßt, die die

Wasserbeschaffenheit im Freistaat repräsentativ wider-

spiegeln

Die Untersuchungshäufigkeit Iiegt bei 13 bis 26 jährlichen

Beprobungen bzw bei 13 Beprobungen in einem Zeitraum

von drei Jahren An allen Meßstellen wird ein Grund-

programm von 20 Kenngrößen analysiert, das je nach

Erfordernis durch spezifische Zusatzprogramme von bis zu

weiteren 180 Kenngrößen ergänzt wird Saprobiologische

Untersuchungen werden flächendeckend mit geringerer

und variierender Häufigkeit durchgeführt. Ergänzende bto-

logische und bakteriologische Untersuchungen erfolgen bei

Bedarf an ausgewählten IVleßstel len

Das gewässerkundliche Meßnetz beinhaltet die Anfor-

derungen, die im Fahmen der EU, der Flußgebiets-

gemeinschaften IKSE, lKS0, ARGE Elbe, der LAWA, der

630

633

236

521

110

368

443

207

408

JJU

352

500

\T

ohne PSM- I o,t
Nachweis

> 0,1 -: 1,0 >1,0 ps/l

4,1

3,5

2,5

'l,0

0,9

O,B

0,6

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

Anzahl der Meßstellen

(1es0-19971
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WASSERWIRTSCHAFT

Abb. 3.2.16: Automatische Beschaffenheitsmeßstation

(AMB)

Grenzgewässerabkommen mit der Tschechischen Republik

und der Republik Polen sowie nationaler Programme wie

dem Versauerungspr0gramm abgestimmt wurden

An den besonders wichtigen Meßstellen wie an der Elbe in

Schmilka, Zehren und Dommitzsch, an der Vereinigten

Mulde in Bad Düben und der Lausitzer Neiße in Deutsch-

0ssig werden automatische Beschaffenheitsmeßstationen

(AMB)betrieben (vgl. Abb 3.2 16) Sie dìenen der Übenna-

chung chemischer Kenngrößen. Außerdem sind sie mit

eìnem Überwachungssystem fÜr Schadstoffwirkungen auf

der Grundlage eines Biomonitorings ausgerÜstet, das

gleichzeitig als Frühwarnsystem und als Langzeit-

monitoring dient

B esc h affenheit

Die Entwicklung der Wasserbeschaffenheit der sächsi-

schen Hauptfließgewässer ist in der Tab 3 2.9 und in der

Gewässergütekarte (Abb. 3 2.17) mit Stand von 1997 dar-

gestellt.

Die Gewässergüteklassifizierung wird auf der Basis des

Saprobienindex vorgenommen und indiziert im wesentli-

chen die Belastung der Fließgewässer mit abbaubaren 0r-

ganischen Stoffen Andere Kenngrößen wìe schwerabbau-

bare Stoffe, lVetalle und Salze werden damit nicht erfaßt

Auch die Belastung mit Nährstoffen wird nur indirekt durch

ihren Einfluß auf die organische Belastung erfaßt. Die

Güteeinstufung erfolgt auf der Basis von 7 GÜteklassen,

von unbelastet bis übermäßig verschmutzt

lnsgesamt hat sich die Wasserbeschaffenheit im Berichts-

zeitraum weiter verbessert. Das ist insbesondere auf den

Neubau und der Rekonstruktion von kommunalen Abwas-

serbeseiligungsanlagen und dem RÜckgang der Abwasser-

einleitungen aus der lndustrie zurÜckzufÜhren. Mußten

1991 noch 50 % der Hauptfließgewässer als stark, sehr

stark oder übermäßig verschrnutzt der Giiteklasse lll, lll-lv

oder lV zugeordnet werden, lag dieser Anteil 1 997 nur noch

bei6 %, wobeidie Klassen lll-lV und lV als schlechteste

Klassen nicht mehr festgestellt werden konnten. Um das

im Landesentwìcklungsplan ausgewiesene schrittweise

anzustrebende GewässergÜteziel - GÜteklasse ll - zu errei-

chen, sind in den nächsten Jahren noch weitere An-

strengungen erforderlich, denn 73 % Gewässerstrecke der

Hauptfließgewässer entsprechen noch nicht diesen

Anforderungen

El be

Die Elbe ist bereits an der Staatsgrenze zur Tschechischen

Republik in Schmìlka kritisch belastet. Die hohe Vorbela-

stung mit Nährstoffen, vor allem mit Stickstoff und

Phosphol sowie Abwassereinleitungen der Städte Pirna,

Dresden, Meißen und Biesa bewirken in den Sommer-

monaten zeitweise erhöhte Planktonentwicklungen, wo-

durch Sauerstoffübersättigung und ein Anstieg des

pH-Wertes auftreten Durch Bealisierung der im Sofort-

programm der ,,lnternationalen Kommission zum Schutz der

Elbe" (IKSE) festgelegten Sanierungsmaßnahmen hat sich

die Wasserbeschaffenheit seit 1991 um eine, bzw. Über

längere Stromabschnitte sogar um zwei GÜteklassen ver-

bessert. Die Erfolge werden ledoch nur langsam sichtbal

da u. a die im Sediment aus früheren Jahren abgelagerten

Schadstoffe al lmählich remobilisiert werden und zeitweise

wieder zu Belastungserhöhungen führen. Der sächsische

Elbeabschnitt verbleibt weiterhin kritisch belastet

(Güteklasse ll-lll). Verbesserungen um eine GÜteklasse auf

Güteklasse ll (mäßig belastet) sind ìm Vergleich der

Zeiträume 1g92l}4 und 1995/97 nur an einigen einlei-

tungsfreien Flußabschnitten nachzuweisen. lm Rahmen des

Probefischens im sächsischem Elbabschnitt durch dìe

ABGE Elbe wurden im September 1997 bis zu 40 Fischarten

in zum Teil beachtlichen lVengen und Größen gefangen

Damit scheint die Artenvielfalt des Fischbestandes in der

Elbe wieder zuzunehmen Bis 1994 waren weniger Arten

festgestellt worden.

Weiße Elster

Die Weiße Elster ist im oberen sächsischen Abschnitt

(Staatsgrenze Tschechische Republik bis Landesgrenze

Thüringen) durch kommunale Abwassereinleitungen sowie

diffuse landwirtschaftliche Einträge beeinflußt. Unterhalb

der Abwassereinleitungen der Kläranlagen Adorf, 0elsnitz,

Plauen und Elsterberg lst das Gewässer besonders stark

belastet. lm Vergleichszeitraum 1992/94 und 1995/97 hat

sich die Wasserbeschaffenheit von der GÜteklasse lll zur

Güteklasse ll verbessert. Auf der weiteren Flìeßstrecke ist

3I
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Gewässergütekla6sen:

I unbelastet bis sehr gering belastet (oligosaprob)
I - ll gering belastet (oligosaprob bis beta-mesosaprob)
ll mäßig belastet (beta-mesosaprob)
ll - lll kritisch belastet (beta- bis alpha-mesosaprob)
lll starkverschmutzt(alpha-mesosaprob)
lll - lV sehr ÊtaÌk verschmutzt (alpha-mesosaprob bis polysaprob)
lV übermàßigverschmutá(polysaprob)

zusätzlich deutliche Beeinträchtigung deÊ
Gewàsserökosystems
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WASSERWIRTSCHAFT

Tab. 3.2.9: Hauptfließgewässer im Freistaat Sachsen

(Vergleich der klassifizierten Gewässerstrecken der Jahre 1991, 1994 und 1997)

Gewässer klassifizierte Jahr Güteklasse (km)

Gewässerstrecke I l-ll ll ll-lll lll lll-lv lV

(km gesamt)

I

1 991

1 994

1 997

1 991

1 994

1 997

1 991

1 994

1 997

1 991

1 994

1 997

1 991

1 994

1 997

1 991

1 994

1 997

1 991

1 994

1 997

1 991

'1994

1 997

1991

1994

1997

199t

r994

1997

111

167

21

22

22

41

57

113

.28
14

58

9?

90

67

33
qq

32

?7

43

B6

69

55

107

121

10

JJ

24

41

203-
- 16

12* 14 " 27

23 25 44

-442
-458

26

I

30

26

1l
11
IJ

1B

43 28 105

-2090
12 18 223

4,4Yo 2,go/o t0,8 %

- 2,0% 9,3 %

1,2o/o 1,9o/o 23,0o/o

528-
10

53

Ã2 AOJU

81 15

2-
A-

: _-_

4398
38 15

14

506-
10

122 I
225

3I
Weiße Elster

Zwickauer Mulde

Freiberger Mulde

Vereinigte Mulde

Schwarze Elster

116

166

120

92

62

113

tta

971

Spree

Neiße

Gesamt

Gesamt (in %l

* 
= V0l'SâU0lt

311 354

573 261

100%

641 71

32.0o/o 36,5 % 12,60lo 0,8 %

59,0 % 26,91 % 2,3o/o 0,5 %

66,6 o/o 7,3%

die Gewässerstruktur noch naturnah ausgebildet, so daß

sich die Wasserbeschaffenheìt durch Selbstreinigungs-

pr0zesse verbessert lm unteren sächsischen Abschnitt

{Begierungsbezirk Leipzig) ist der Flußlauf stark ver-

schmutzt (Güteklasse lll)

Zwickauer Mulde

Die Zwickauer [Vulde ist im 0berlauf brs zur Talsperre Ei-

benstock organisch und mit Nährstoffen gering belastet

Allerdings ist der 0berlauf einschließlich der ZuflÜsse durch

geogen und anthropogen bedingte EinflÜsse versauert und

damit ökologisch nachhaltig geschädigt Unterhalb der Tal-

sperre Eibenstock kommt es im Gewässer durch den Einf luß

kommunaler Einleitungen zu erhöhten organischen Be-

lastungen mit Verschlechterung der Sauerstoffverhältnisse

und der Nährstoffsituation. Der weitere Verlauf der Zwik-

kauer Mulde muß deshalb vorwiegend als kritisch belastet

(Güteklasse ll-lll) mit einem Belastungsschwerpunkt un-

terhalb der Stadt Zwickau eingeordnet werden Einige Ge-

wässerabschnitte sind Selbstreinigungsstrecken, so der

landschaftlich wertvolle Abschnitt Wolkenstein/Thier-

bach/Bochsbuig sowie die ca. 10 Kilometer vor dem Zusam-

menfluß mit der Freiberger Mulde gelegene Strecke Der

bisher stark belastete Abschnitt von Lunzenau bis unterhalb

Rochlitz verbesserte sich 1995/97 auf die Güteklasse ll-lll

6ï
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Freiberger Mulde

Die Freiberger N/ulde zeigt von der Landesgrenze zur

Tschechìschen Republik bis zur Meßstelle Berthelsdorf eine

Wasserbeschaffenheit geringer Belastung (Güteklasse

l-ll). lm Raum Freiberg wird durch Abwassereinleitungen

kommunaler und industrieller Herkunft sowie aus

Bückständen des Altbergbaus und der Erzaufbereitung eine

Belastung des Gewässers hervorgerufen. ln den Sommer-

m0naten tritt im Unterlauf teilweise Sauerstoffüber-

sättigung in Verbrndung mit erhöhten pH-Werten auf, die

auf die Entwicklung von Flußplankton zurückzuführen sind.

Die Wasserbeschaffenheit zwischen Nossen und unlerhalo

Döbeln hat sich im Berichtszeitraum nicht verändert

(Güteklasse ll-lll), während der folgende Abschnitt bis zur

Mündung die Güteklasse ll erreicht

Vereinigte Mulde

Die Vereinigte lVulde ist bis unterhalb Eilenburg vor allem

durch Abwassereinleitungen der Städte Grimma, Wurzen

und Eilenburg kritisch belastet (Güteklasse ll-lll) Bis zur

0rtslage Gruna verbesserte sich die Wasserbeschaffenheit

im Berichtszeitraum auf die Güteklasse ll. Bis zur

Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt wird durchgängìg die

Güteklasse ll-lll erreicht. Sauerstoffübersättigungswerte

und pH-Wert-Erhöhungen treten abschnittsweise in den

Sommermonaten auf.

Schwarze Elster

Die Schwarze Elster ist auf sächsischem Gebiet (vom

0berlauf bis Wittichenau) hauptsachlich durch kommunale

Einleitungen einer Vielzahl kleiner und mittlerer 0rt-

schaften sowie diffuse landwirtschaftliche Stoffeinträge

belastet (Güteklasse ll-lll). Durch Selbstreinigung und

Zuflüsse mit geringerer Belastung wird im Gewässer-

abschnitt von der Mündung des Klosterwassers bis zur

Landesgrenze nach Brandenburg die Güteklasse ll erreicht

Soree

Die Wasserbeschaffenheit im 0berlauf der Spree bis zur

Talsperre Bautzen wird durch Zuläufe von Kläranlagen,

Gewässerzuflüsse mit hoher organischer Belastung sowie

teilweise aus Remobilisierungen von Sedimentablage-

rungen früherer industrieller Einleitungen beinträchtigt. In

der Talòperre Bautzen ist bedingt durch die hohe Nähr-

stoffbelastung der Spree und der Talsperre selbst eine

Verbesserung der Beschaffenheit am Ablauf der Talsperre

nicht meßbar. Die Wasserbeschaffenheit der Spree unter-

halb der Talsperre Bautzen wird insbesondere durch den

Zufluß des Löbauer Wassers {Güteklasse lll) nachteilig

beeinträchtigt Der Abschnitt zwischen der Einmündung

des Schwarzen Schöpses und der Landesgrenze Sachsen/

Brandenburg wird durch die Zuflüsse Kleine Spree und

Struga belastet, da hier durch die Einleitungen von

Grubenwasser aus Braunkohlentagebauen vor allem

Eisenverbindungen und Sulfate in erhöhten Konzen-

trationen eingetragen werden. lm Vergleichszeitraum

1992194 und 1995/97 verbesserte sich die Wasser-

beschaffenheit im 0berlauf der Spree von der Ouelle bis zur

0rtslage Sohland von den Güteklassen lll-lV/lll auf die

Güteklasse lll/ll-lll Die nachfolgenden Gewässerab-

schnitte verbleiben auch weiterhin kritisch belasrer

{Güteklasse ll-lll). lm Bereich der Landesgrenze Sach-

sen/Brandenburg wurde im Zeitraum 1995/97 eine stabile

Wasserbeschaffenheit der Güteklasse ll errelcht

Lausitzer Neiße

Die Lausitzer Neiße ist bereits an der Staatsgrenze zur

Tschechischen Republik in Hrádek/Hartau stark belastet

(Güteklasse lll) Die Wasberbeschaffenheit des Neißeao-

schnittes zwischen Hrádek/Hartau und Deschka konnte im

Vergleich zu1992lg4 im Berichtszeitraum 1995/97 verbes-

sert werden auf Güteklasse ll-lll Die ab Hrádek/Hartau

eìnsetzende Selbstreinigung wird immer wieder durch Ab-

wassereinleitungen gestört Belastungsschwerpunkte sind

die Stadte Zittau und Hirschfelde, der Zufluß der Manoau

sowìe die Einleitungen von Grubenwasser und Kraftwerks-

abwässern von deutscher und polnischer Seite und die Ab-

wassereinleitungen der Städte Görlitz und Rothenburg

Zwischen Steinbach und der Landesgrenze Sachsen/Bran-

denburg wird eine Verbesserung der Wasserbeschaffenheit

von Güteklasse ll-lll auf GLlteklasse ll nachgewiesen.

Talsperren und Speicher

Talsperren und Wasserspeicher stellen aus limnologischer

Sicht Standgewässer mit Zu- und Abfluß dar lhre

Wasserbeschaffenheit wird u a von der stofflichen

Belastung des Wasserkörpers, den hydrologisch-meteoro-

logischen Bedingungen und der Entwicklung des

Stauinhalts beeinflußt. Der für die Wasserbeschaffenheit

entscheidende Stoffeintrag erfolgt

I über die Zuflüsse,

I aus der Luft und

I als interner Eintrag aus dem Sediment

Die Ouellen dieses Stoffeintrages sind vor allem:

I punktuelle Einleitungen von kommunalen und gewerb-

lichen Abwässern,

r diffuse Einträge aus der landwirtschaftlichen Flächen-

nuuung,

I geogen bedingte (Grund-) Einträge,

I Niederschlagswasser aus besiedelten Gebieten,

I Sickerwasser von Deponien und Altlasten,
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r Betriebsstörungen, Unfälle und Fahrlässigkeit bei

Transport und Lagerung von wassergefährdenden

Stoffen oder beim Umgang damit.

Die Abwasserbeseitigung hat sich durch Neubau und

Rekonstruktion von Kläranlagen insgesamtverbessert, aber

in den Einzugsgebieten eines Teiles der Talsperren und

Wasserspeicher ist sie noch unzureichend. Der Anteil des

aus Siedlungen stammenden Phosphoretntrags in den

betreffenden Talsperren und Speichern liegt zwischen 30

und 80 %, obwohl er seit 1990 vor allem als Folge des

Einsatzes weitgehend phosphatfreier Waschmittel zurück-

gegangen ist. ln den Talsperren 0uitzdorf, IValter, Bautzen,

Radeburg 1 und 2 sind weiter sinkende Phosphorbelas-

tungen in Folge von Neubau und Rekonstruktion von Klär-

anlagen festzustellen. Abbildung 3.2.18 zeigt als Beispiel

die Entwicklung des Phosphoreintrages der Großen Böder

in den Speicher Badeburg 1:

f _ ¡a¡t¡ e¡o_rÊhqrelnJrqs_ _

* Jahreszufluß

Abb. 3.2.18: Entwicklung des Phosphoreintrages der

Großen Röder in den Speicher Radeburg I

Besonders betroffen von der Eutrophierung sind

r die Trinkwassertalsperren/-speicher Dröda, Radeburg 2

und Saidenbach,

r die Brauchwassertalsperren/-speicher Koberbach, Pirk,

Bautzen, 0uitzdorf, Kauscha, Wallroda, Witznitz,

Schömbach, Rötha und Lobstädt Auch die Talsperren

Pöhl und Maltel die überaus große Bedeutung fÜr die

Erholungsnutzung besitzen, sind eher eutroph als

mesotroPh

lnsbesondere in Brauchwassertalsperren wirkten sich

intensive Algenentwicklungen nachteilig auf die Er-

holungsnutzung (zeitweìliges Badeverbot!) aus lm Ge-

wässer führte es zu Sauerstoffverbrauch in den Tiefen-

bereichen bis hin zu völligem Sauerstoffverlust, während

an der 0berf läche Übersättigungswerte gemessen wurden.

Diese Vorgänge sind mit pH-Wert-Erhöhungen auf Über 10

und geringen Sichttiefen verbunden

Die Nitratbelastung der Trinkwassertalsperren ist nach

einem zeitweiligen Konzentrationsmaximum in den Jahren

1992194 besonders ìn den Talsperren, in denen Nitrat als

trinkwasserrelevantes Kriterium infolge erheblìcher land-

wirtschaftl icher Nutzung im Wasserschutzgebìet Bedeutung

hat, stetig zurückgegangen (vgl Tab. 3.2 10). Es hat sich

gezeigt, daß neben der Bewirtschaftungsform der land-

wirtschaftlichen Nutzflächen das hydrologische Regime den

Nitrataustrag wesentlich beeinf lußt Besonders auffällig ist

der rückläufige Trend in der Talsperre Gottleuba durch stark

verringefte lntensität der landwìrtschaftlichen Nutzung im

tschechischen Teil des Einzugsgebietes.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen hygienisch relevante

lVikroorganismen {pathogene Bakterien, Vìren und einzelli-

ge Parasiten), die durch eine nicht den Anforderungen ent-

sprechende Abwasserentsorgung sowìe durch Einträge von

Exkrementen bei Weidehaltung landwirtschaftlicher Nutz-

tiere in die Gewässer gelangen. Da diese Keime eine Ge-

fahr f ür die Trinkwassergewinnung darstellen (vollständige

Elimination im Wasserwerk ist nicht gesichert), muß eine

Vermìnderung dieser pathogenen Belastung durch eine

zielgerichtete Schutzgebietsarbeit erfolgen. Sachsen ist

hieau mit weiteren Bundesländern an einem gemeinsamen

Forschungsprojekt beteìligt

Die Untersuchung der Trinkwassertalsperren auf Pflanzen-

schutzmittel {PSM) und polycyclische aromatische Kohlen-

wasserstoffe (PAK) ergab in den letzten Jahren mehrfach

Positivbefunde. Während bei ersteren die Landwirtschaft/

Forstwirtschaft als Verursacher in Frage kommt, sind f ür die

PAK biogene als auch deutlich anthropogene EinflÜsse (Be-

lastungen durch Straßenverkehr) verantwortlich zu ma-

chen. Bei den PSM konnten nach den Untersuchungsergeb-

nissen von 1 996 und 1 997 ein allgemeiner Bückgang der An-

zahl der Positivbefunde und eine Abnahme der Wirkstoff-

konzentrationen sowie der Anzahl der Einzelstoffe gegenüber

120

100

Eon

.q
:OU

=
40

Tab.3.2.10: Nitratentwicklung ausgewählterTrinkwassertalsperren (Jahresmittel in mg,zl NO:)

Gottleuba

Saidenbach

Dröda

Lichtenberg

Kl ingenberg

l2
I¿

t0

45

38

22

23

20

24

19

23

26

22

?1

19

24

25

21

11

?3

32

20

15

21

?6

20

19

14
,)?

24

21

1l

63
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3.3

den Vorjahren festgestellt werden. Noch am häufigsten, aber

mit einer rückläufigen Tendenz, wurden nach wie vor Triazine

nachgewiesen. Der Grenzwert A1 der Sächsischen

Trinkwassergewinnungsverordnung (SächsTWGewVO) von

0,1 Ltg/l wurde nur noch in2% der Positivproben überschrit-

ten. Bei den mit PAK belasteten Wasserproben lagen 3 %

über dem Summengrenzwert von 0,2 ¡lg/l der Sächsischen

Trinkwassergewinnungsverordnung.

Ein besonderes Problem stellt die zu beobachtende Ver-

sauerung in Trinkwassertalsperren des Westerzgebirges

und des Vogtlandes mit hohem Waldanteil im Einzugs-

gebiet dar. Sie führt zu hohen Aluminium- und Mangan-

konzentrationen, die im Rohwasser oft weit über dem

Grenzwert der Trinkwasserverordnung liegen. Diese

sowohl geogen als auch emissionsbedinglen (Luftpfad)

Einflüsse sind gegenwärtig praktisch nicht zu ändern.

Die Bewertung der Talsperren und Wasserspeicher

entsprechend der Fichtlinie des Rates vom 16.7.'1975

über die Oualilätsanforderungen an die Oberflächenge-

wässer für die Trinkwassergewinnung in den Mit-

gliedstaaten (75/440/EWG) und der Richrlinie des Rates

vom 8.12.1975 über die Oualität der Badegewässer

(76/160/EWG) führte zu den in Tab. 3.2.11 dargelegten

Ergebn issen

3,3.2 UMGANG MIT WASSERGEFÄH RDEN DEN

STOFFEN

Ziel des anlagenbezogenen Gewässerschutzes ist es, eine

mögliche Gewässerbeeinträchtigung durch den Umgang

mit wassergefährdenden Stoffen in Anlagen zum Lagern,

Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwen-

den nach dem Besorgnisgrundsatz bzw nach dem

Grundsatz des bestmöglichen Schutzes auszuschließen. ln

allen Bereichen des gewerblichen und privaten Lebens

wird zunehmend mit einer Vielzahl von wassergefährden-

den Stoffen umgegangen. Neben der Uberwachung der

unmittelbaren Gewässernutzungen stellt daher die

Erarbeitung von Vorgaben zum anlagenbezogenen Gewäs-

serschutz beìm Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

einen wesentlichen Aspekt im Rahmen des präventiven

Gewässerschutzes dar. Das Hauptziel bei der Erarbeitung

von gesetzlichen Vorgaben und Regelungen für den

Freistaat Sachsen besteht darin, verwaltungsvereinfachen-

de Modalitäten zu finden, die sowohl dem Betreiber für

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen als

auch dem Schutz der Umwelt zum Vorteil dienen

lm Berichtszeitraum wurden insgesamt 50.000 Anzeigen

für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

bearbeitet.

Wassergefährdende Vorfä I le

Die Statistik über Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

ist in Tab. 3.3.1 fortgeschrieben l\/lit der Novellierung des

Umweltstatistikgesetzes des Bundes wurden ab dem Erhe-

bungsjahr 1 996 nicht nur Unfälle bei der Lagerung und dem

Transport, sondern die Unfälle im gesamten Umgangs-

bereich und bei der Beförderung wassergefährdender

Stoffe aufgenommen, deren Auswertung Anhaltspunkte für

die Ableitung vorbeugender Gewässerschutzmaßnahmen

liefern kann. Bei Unfällen sind in allen Jahren überwieqend

Mineralölprodukte zu verzeichnen.

Circa B0 % der ausgetrelenen Mineralölprodukte konnten

wiedergewonnen werden. Menschliches Fehlverhalten ist

die häufigste Unfallursache.

lm Rahmen der Arbeiten innerhalb der ,.lnternationalen Kom-

2

4

4

Trinkwasserta lsperren/-speicher'r

7 Talspenen in Kategorie Al eingestuft

7 Talsperi'en in Kategorie A2 eingestuft

0 ïalsperren in Kategorie A3 eingestuft

Brauchwasserta lsperren/-speicher')

') Bewertung nach SächsischerTrinkwassergewinnungsverordnung von 22 4 1991

4

0

IL

,l

3

6

GEWÄSSERSCHUTZ

3.3.I ALLGEMEINER GEWÄSSERSCHUlZ
Ziel des Gewässerschutzes ist es, jede vermeidbare Be-

einträchtigung der Gewässer zu. unterbinden, um eine

Verunreinigung oder sonstige nachteilige Veränderung der

Eigenschaften der Gewässer zu vermeiden und die

Naturressource Wasser in einem naturnahen Zustand zu

erhalten bzw. diesen wiederherzustellen Die'verschiede-

nen Bereiche, nämlich Kommunen, lndustrie, Gewerbe,

Energiewirtschaft, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft,

Bergbau, Verkeht Altlasten sowie Tourismus, Freizeit- und

Erholungswesen, tragen dabei in unterschiedlichem l\/aße

zur Beeinträchtigung der: Gewässer bei.

t Tab. 3.2.1 I : Stand des Erreichens der Oualitätsziele l.3l.lTab. 3.2.11: Stand des Erreichens der Qualitätsziele (31.12.1997)

Anzahl der Anlagen

Oualitätsziel Oualitätsziel 0ualitätsziel

erreicht bedingt erreicht nicht erreicht

') Bewertung nach nutzungsspezifischen Oualitätszielen, z B gemäß ,,Sächsischer Badegewässer-Verordnung" vom 5 6 1 997 und LTV-internen Zielvorgaben
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mission zum Schutz der Elbe" (IKSE) ist der Freistaat Sachsen

in das Internationale Warn- und Alarmsystem eingebunden.

Der 1995 novellierte,,lnternationale Warn- und Alarmplan

Elbe" bildet die Grundlage für eine wirksame Stödallabwehr

und die rechtzeitige Warnung der Gewässernutzer. Er ist

somit ein unentbehrliches Element der lVaßnahmen zur

Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit im Elbeeln-

zugsgebiet Durch regelmäßige Testung wird der reibungslo-

se Ablauf der Meldewege trainiert sowie das Zusam-

menspiel der Behörden geprobt lnformations- und Warn-

grenzen wurden abgestimmt und verbindlich eingefühtt.

lm Berichtszeitraum wurde von den zuständigen sächst-

schen Stellen sieben mal der ,,lnternationale Warn- und

Alarmplan" ausgelöst Darüber hinaus gingen durch Stör-

fälle auf tschechischem Gebiet insgesamt sechs lnforma-

tions- bzw Warnmeldungen ein.

Prüftäti g keit der Sachverständ i genorga nisationen

lm Rahmen des vorbeugenden Gewässerschutzes erfolgt

durch die Sachverständigenorganisationen für bestimmte

Anlagen in festgelegten Zeitabständen eine technische

Uberprüfung So wurden 1996 von den Sachverständigen-

organisationen insgesamt B 400 Anlagen ÜberprÜft. lm

Mittelpunkt dabei standen die Prüfungen vor lnbetrieb-

nahme für private und vergleichbare gewerbliche Heizöl-

verbraucheranlagen sowie wìederkehrende Prüfungen fúr

Tankstellen. ln der Mehrhert der Fälle wurden geringfügige

Mängel an Anlagen festgestellt (vgl. Abb 3.3.1).

WASSERSCHUTZGEBIETE

Eines der wichtigsten lnstrumentarien des Gewässer-

schutzes im lnteresse der öffentlichen Wasserversorgung

stellt die Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten und

die damit verbundenen Anforderungen zur Einhaltung von

Schutzbestimmunqen dar

Während 1992 im Freistaat Sachsen noch 2 055 Trink-

wasserschutzgebiete (nach den Bestimmungen des Was-

sergesetzes von 1982) festgelegt waren, hat sich deren

Anzahl infolge der Stillegung von Wassergewinnungs-

anlagen auf 1 424 reduziert. Dabei handelt es sich insbe-

sondere um die Aufgabe nicht schüübarer Wasserdarge-

bote. lm Berichtszeitraum 1994 bis '1997 wurden insgesamt

654 Trinkwasserschutzgebiete aufgehoben 23 Trinkwas-

serschutzgebiete wurden neu festgesetzt (vgl Tab 3.3.2

undAbb.332)

Anzahl
100

0" erhebliche gefährliche geringfügige

Mängel Mängel Mängel

I Abb. 3.3.1 : Mängelbewertung bei Überprüfungen vor

lnbetriebnahme von Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen (1996)

3.4

3I

3.3.3
GEWASSERBEWI RTSCHAFTU NG

Gewässerbewirtschaftung ist dre Gesamtheit aller geziel-

ten direkten oder indirekten menschlichen Einflußnahmen

auf die oberirdischen Gewässer sowie das Grundwasser.

Das Zìel der Gewässerbewirtschaftung ist darauf gerichtet,

Tab. 3.3.1 : Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

1994 1995 1996 1997

t

Unfälle insgesamt

Unfälle beim Lagern / Umgang

Unfälle beim Transport / Befördern

131

111

20

120

112

I

119

48

11

122

44

7B

Tab. 3.3.2: Trinkwasserschutzgebiete im Freistaat Sachsen (Stand 03/19971

Trinkwasserschutzgebiete RB Chemnitz RB Dresden BB leipzig Freistaat Sachsen

I

Anzahl

Fläche der TWSG

- davon Fläche Zone I

- davon Fläche Zone ll

- davon Fläche Zone lll

Flächenanteil am Territorium

(ha)

(ha)

(hal

(ha)

(%l

822

105.760

6 BBO

20.280

78 600

11,3

492

36.370

1.880

9.070

25.420

4,6

110

80.050

860

5.600

73 590

18,3

1.424

222j80

I 620

34.950

111.610

12,1

6s
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I Abb. 3.3,2: Trinkwasserschutzgebiete im Freistaat Sachsen, Stand 1998
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unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen von Grund-

und 0berf lächenwasser:

I Gewässernutzungen zu gewährleìsten,

r Beeinträchtigungen des natÜrlichen Wasserdargebotes

weitestgehend zu minimieren und die Anforderungen

des Gewässerschutzes zu erfÜllen,

r die ökologische Funktion der Gewässer sowie einen

ausgeglichenen Wasserhaushalt zu erhalten bzw. wie-

derherzustellen und

r einen ausreichenden Hochwasserschutz sicherzustel-

ten

Insgesamt kann die Nutzung von Wasserdargeboten im

Freistaat Sachsen wie folgt dargestellt werden:

3.4.I BEWIRTSCHAFTUNG DES

GRUNDWASSERS

Unter Grundwasserbewirtschaftung werden alle fVaß-

nahmen verstanden, die direkt oder indirekt mit der Grund-

wasserentnahme und dem Schutz des Grundwassers vor

quantitativen und qualitativen Beeinträchtigungen in Zu-

sammenhang stehen. Zahlreiche Bandbedingungen, wÌe

z B. Bergbau und lndustrie, Anforderungen des Natur-

schutzes, Kontaminatìonen durch Altlasten aber auch die

regionale hydrogeologische Situation selbst können dazu

führen, daß vom vorhandenen Grundwasserdargebot nur

eine geringere Menge tatsächlich nutzbar ist Dieses ,,nutz-

bare Grundwasserdargebot" ist in seiner Summe für den

Freistaat Sachsen derzeit nicht bekannt. Es ist nur durch

gezielte umfangreiche Untersuchungsarbeiten zu ermitteln

Erste Schritte dazu wurden am Beispiel der ,,Dargebots-

prognose" für den Fegierungsbezirk Leipzig 1996 erarbei-

tet. Da das erkundete Grundwasserdargebot in Sachsen

beträchtlich über der derzeitigen Nutzung liegt (vgl. Tab.

3.4.1), ist die Nolwendigkeit fÜr weitere Untersuchungen

nur für ausgewählte Gebiete gegeben

3,4.2 BEWI RTSCHAFTUNG OBERI RDISCH ER

GEWÄSSER

Unter Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer werden al le

Maßnahmen verstanden, die dìrekt oder indirekt mit der

Nutzung und dem Schutz des Oberflächenwasserdarge-

botes vor quantitativen und qualitatìven Beeinträchti-

gungen in Zusammenhang stehen Neben Wassermenge

und Wasserbeschaffenheit ist der Gewässerstruktur im

Hinblick auf Hochwasserabfluß und Gewässerökologìe

eine zunehmende Bedeutung beizumessen. Als lnstru-

mentarium zur Lösung dieser Probleme können nach

56 SächsWG Bewirtschaftungspläne für oberrrdische

Gewässer erstellt werden Beispielhafte Bearbeitungen

wurden im Berichtszeitraum für die Gewässereinzugs-

gebiete Schwarzer Schöps, Große Böder und Zwickauer

Mulde begonnen Spezielle Schwerpunkte der Bewirtschaf-

tung oberirdischer Gewässer im Freistaat Sachsen sind:

Wasserbewirtschaftung in den vom Braunkohlen-

bergbau beeinflußten Flußgebieten

Durch den über Jahøehnte hinweg aktiven Braunkohlen-

bergbau ìst der Wasserhaushalt in den Flußgebieten Spree,

Schwarze Elster und Neiße im Lausitzer Revier sowie

Vereinigte Mulde, Weiße Elster und Saale im Mittel-

deutschen Bevier langanhaltend gestört {vgl Abb. 3.4.1

und 3.4.2).

lm Lausitzer Fevier sind auf ca 2100 km'?{Vergleich: Fläche

des Saarlandes 2.567 km'?) über I Mrd m3statische Grund-

wasservorräte durch Sümpfung abgepumpt Hinzu kommen

weitere rund 4 l\/lrd m3, die slch aus dem lVassendefizit

{Kohle, Abraum) ergeben Zur Wiederauffüllung der stati-

schen Grundwasservorräte und Restlöcher werden somit

über 13 Mrd, m3 Wasser benötigt. lm Mitteldeutschen

Bevier werden zur Wiederauffüllung der statischen

Grundwasservorräte ca. 5,5 N/rd m3 und zur Füllung der

Restlöcher etwa 2,5 Mrd. m3 Wasser benötigt. Diese

B l\/rd m3 Wasser sind vergleichsweise soviel wie der mitt-

lere Abfluß der Elbe in Dresden an 280 Taqen

62,8

46,8

BB,5

0,7

63,8

1 13,9

34,5

36,9

102,8

288,1

31,2

53,2

11,5

99,3

36,2

306,3

64,9

321,?

103,5

795,9

3I

Tab. 3.4.1 : Wassereigengewinnung im Freistaat Sachsen (Stand 1995)

ff entl iche Was se rversorg un g

Verarbeitendes Gewerbe

Bergbau

Wärmekraftwerke für die

öffentliche Versorgung

Summe

Ouelle: Stalistisches Jahrbuch Sachsen, 1997

192,4

30,4

284,3

0,7

507,8

Wassernutzer Grundwasser Oberflächenwasser Gesamt

einschließlichOuellwasser tluß-undSeewasser

Uferfiltrat und GWA

Mio. m'/a olo Mio. m'/a lo Mio' m,/a
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Neben diesen Wassermengenproblemen sind wesentliche

qualitative Veränderungen des Grundwassers berm

Wiederanstieg zu erwarten, Es besteht die Gefahr oer

Versauerung und im N/itteldeutschen Bevier zusätzlich die

der Versalzung. Weiterhin ist den Gefahren der Mobili-

sierung von Schadstoffen aus Altlaslen, insbesondere von

Chemiestandorten, zu begegnen

Die gegenwärtige und zukünftige Wasserbewirtschaftung in

diesen Flußgebieten wird deshalb dadurch bestimmt, daß

úber die Gewährleistung ökologischer Mindestabflüsse und

über die Absicherung bestehender Wasserrechte hinaus ver-

fügbare Wasserdargebote vorrangig zur Sanierung des

Wasserhaushalts und zur Erreichung der vorgesehenen

Nutzungsziele in den Tagebaurestseen eingesetzt werden

müssen {vgl Abb 3 4 3). Mit einem von der Umweltminisrer-

konferenz 1994 gebilligten IVlaßnahmenkatalog zur Wieder-

herstellung eines ausgeglichenen Wasserhaushalts in den

vom Braunkohlenbergbau beeinträchtigten Flußgebieten wer-

den rnsgesamt etwa 250 wasserwlrtschaftliche Einzel-

maßnahmen ausgewiesen Davon entfallen auf den Freistaat

Sachsen im Lausitzer Gebiet rund 60 lVaßnahmen, wobei die

Errichtung des Speicherbeckens Lohsa ll mit einem Spei-

chernulzraum von ca 58 Mio m3 eine Schlüsselrolle spielt

{vgl. Abb 3.4 'l) lm sächsischen Teil des N/itteldeurschen Fe-

vieres sind etwa B0 Einzelmaßnahmen durchzuführen. Als

Grundlage für die umfangreichen wasserhaushaltlichen Sa-

nierungsmaßnahmen wurden u a, folgende wichtigen wis-

senschaftlich{echnischen Leistunqen bearbeitet:

Jþ¡ ^a-

Abb' 3.4.1: Flutung des ehemaligen Tagebaurestloches zur Errichtung des Wasserspeichers Lohsa ll (Lausitzer Braunkohlenrevier)

tf, tt t

Abb. 3.4.2: Aufsteigendes Grundwasser im stillgelegten Tagebau Scheibe
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r Erarbeitung von Langfristbewirtschaftungsmodellen fÜr

die FIußeinzugsgebiete Spree, Schwarze Elster und

l\/ulde, auf deren Grundlage Entscheidungen zu

Flutungskonzeptionen für die Tagebaurestlöcher getrof-

fen werden können,

r Erarbeitung von hydrologischen Großraummodellen fÜr

die Berechnung der Grundwasserströmung und des

zeitlichen Grundwasseranstiegs zur Entscheidungs-

findung von Maßnahmen der Altlastensanierung und

Bösch u ngss icherung,

I Prognose der Grundwassergüteentwicklung während

und nach dem Grundwasserwiederanstieg.

Sicherung ökologisch begründeter Mindestab-

flüsse in Fließgewässern

lm Zusammenhang mit dem Betrieb von Wasserkraftanla-

gen sowie sonstigen nutzungsbedìngten Oberflächenwas-

serentnahmen aus FIießgewässern, Talsperren und Spei-

chern (z B. Flutungswasser fÜr Braunkohlenbergbau, Trink-

wasserbereitstellung aus Talsperren, Betriebs- und Kühl-

wasser für lndustrie, Gewerbe und Energiewirtschaft, Be-

regnungswasser für Landwirtschaft, Wasser fÜr Fischtei-

che) ist eine stärkere Einbindung gewässerökologischer As-

pekte bei der Festlegung und Sicherung von Mindestab-

flüssen in Fließgewässern erforderlich

Für zahlreiche stark nutzungsbeanspruchte Fließgewässer-

abschnitte im Freistaat Sachsen existierten bisher entwe-

der noch keine Mindestabf lußfestlegungen oder diese wur-

den in der Vergangenheit vorrangig einseitig unter Nu-

tzungsaspekten festgelegt. Aus diesem Grund wurde in den

letzten Jahren mit der schrittweisen Neufestlegung v0n

Mindestabflüssen begonnen. So liegen nunmehr Mindest-

abflußregelungen fÜr Gewässerabschnitte unterhalb von

Trinkwassertalsperren und -speichern sowie f Ür zahlreiche

Ausleitunqsstrecken von Wasserkraftanlagen v0r.

Reduzierung der Gewässerbelastung aus diffusen

Stoffei ntragsq uel len

Während in den letzten Jahren mit dem Neubau und der

Rekonstruktion von Abwasseranlagen fÜr Kommunen,

lndustrie, Gewerbe und Landwirtschaft in zunehmendem

Maße eine Beduzierung der punktuellen Stoffeinträge tn

die Gewässer erfolgte, konnte bei den Stoffeinträgen aus

diffusen 0uellen bisher noch keine wesentliche Verrin-

gerung erreicht werden. Die diffusen Stoffeinträge sind

überwiegend Stickstoff- und Phosphorverbindungen,

Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel. Da zu dem nut-

zungs- und naturraumbezogenen WirkungsgefÜge diffuser

Stoffeinträge noch umfangreicher Untersuchungsbedarf

besteht, erfolgte im Berichtszeitraum beispielhaft ftir die

Flußgebiete Große Böder und Schwarzer Schöps eine

schwerpunktmäßige Erfassung und Bewertung der Ouellen

des diffusen Stoffeintrages im Bahmen eines Umweltfor-

schungsprojektes {vgl Abb 3.4 4) Als Ergebnisse liegen im

LfUG verallgemeinerungsfähige Methoden und Handlungs-

grundlagen zur Ermittlung und Reduzierung von Nährstoff-

einträgen (Stickstoff und Phosphor sowie von PSM-

E¡nträgen) aus der Flächennutzung ìn Gewässern vor'

Erhalt und Verbesserung der ökomorphologischen

Struktur von Fließgewässern

Die GewässerstrukturgÜtekartierung wurde im Berichtszeit-

raum als ergänzendes neues lnstrument zur ök0logischen

Bewertung von Fließgewässern im Freistaat Sachsen einge-

führt. Sie soll strukturelle Defizite der Fließgewässer hand-

lungsorientiert darstellen.

Die Gewässerstrukturgütekarte bildet eine wesentliche

Grundlage für die Erarbeitung von Gewässerpflege- und

-entw¡cklungsplänen zur Umsetzung von Maßnahmen mit

Abb. 3.4.4: Untersuchungen zur Ermittlung diffuser Stoff-

einträge im Flußgebiet der Großen Röder (Meßwehr

Lichtenberg, Repräsentativgebiet Kleine Röder I )

3I
I Abb. 3.4.3: Feuchtbiotop am Tagebaurand Reichwalde
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Abb. 3'4'5: Natuinaher Gewässerabschnitt am Schwarzen Schöps bei Niederseifersdorf (Niederschlesischer Oberlausitzkreis)
als Referenzstrecke für den Sollzustand der Gewässerstrukturgüte

3.5

dem Ziel, die Biotop- und Landschaftsfunktionen oer

Gewässer langfristig zu sichern und wiederherzustellen.

Gewässerstrukturgütekartierungen wurden bisher an Fließ-

gewässerabschnitten der Weißen Elstel der Zwickauer

Mulde, des Schwarzen Schöpses (s Abb. 3 4.5) und des

Weißen Schöpses durchgeführt. Mit der Erarbeitung von

Gewässerpflege- und -entwicklungsplänen wurde an ausge-

wählten Gewässerabschnitten der Zwickauer [\/ulde begon-

nen. ln den nächsten Jahren wird es das Ziel sein, die mit

diesen Arbeiten aufgezeigten l\/aßnahmen umzusetzen.

r die Stillegung nicht sanierbarer und unwirtschaftlicher

Wasserverso rg un g sa n la ge n,

r die Aufwendungen für Sanierung, Rekonstruktion uno

Neubau von Anlagen,

die Vorhaltung und Auslastung vorhandener Ka-

paz¡täten,

die Gebühren und Preise für die Trinkwasserver-

s0rgung.

Aufgabenträger

Die Aufgaben der öffentlichen Wasserversorgung werden

im Freistaat Sachsen von 37 Zweckverbänden, 1 1 Stadt-

werken und 85 Einzelgemeinden (davon 34 in 2 Teilzweck-

verbänden) wahrgenommen

Wasserdargebote

Die für die Trinkwasserversorgung genutzten Wasserdar-

gebote sind aufgrund der sehr unterschiedlichen hydrologi-

schen und hydrogeologischen Verhältnisse in den einzelnen

Regionen stark differenziert. Während im Regierungsbezirk

Chemnitz Trinkwassertalsperren und -speicher ca J0 ok

und Grundwasserdargebote ca.30 % des Wasserbedarfes

abdecken, werden im Regierungsbezirk Dresden ca. ZS ok

aus Trinkwassertalspenen und -speichern und ca. 75 % aus

Grundwasserdargeboten und irir Begierungsbezirk Leipzrg

100 % des Wasserbedarfes aus dem Grundwasser abge-

deckt. lnsgesamt erfolgt die Trinkwasserversorgung antei-

lig aus den in Tab. 3.5.1 aufgefúhrten Wasserdargeboten.

OFFENTTICH E WASSERVERSORGU NG

3,5,1 STAND UND ENTWICKLUNG
Die Versorgung von Bevölkerung und Gewerbe mit Trink-

wasser in ausreichender Menge, mit erforderlicher Oualität

und zu sozialverträglichen Gebühren/Preisen ist nach wie

vor eine der wichtigsten wassenruirtschaftlichen Aufgaben.

Seit der Ubertragung der Pflichtaufgabe der Trinkwasser-

versorgung auf die Gemeinden bzw. andere Körperschaften

öffentlichen Fechts und der damit verbundenen ñeraus-

bildung neuer Strukturen der Aufgabenträger haben sich gra-

vierende Veränderunqen in der öffenllichen Wasserversor-

gung v0ilz0gen.

Zu diesen Veränderungen haben beigetragen:

r der Búckgang des Wasserverbrauches,

r die Anforderungen zur Einhaltung der Grenzwerte der

Trinkwasse rve rordn u no.

7^rtt



WASSERWIRTSCHAFI

Anteil(%)

Tab. 3.5.1 : Wassergewinnung für die Trinkwasser'

Grundwasser

G rundwasser/Uf erf i ltrat

G rundwasser/lnf i ltrat

0berf lächenwasser Talsperren

0berf lächenwasser Fließgewässer

31

16

1

?q

1 3I
Anschlußgrad

Die Ausgangssituation des Anschlußgrades an die öffentli-

che Wasserversorgung im Freistaat Sachsen lag 1992 be-

reits bei 95,5 %. Damit waren noch etwa 210.000 Ern-

wohner nicht an die öffentliche Wasserversorgung ange-

schlossen. Bis 1995 wurde ein Anschlußgrad von 97,6 %

erreicht, womit lediglich noch ca 100 000 Einwohner aus

Hausbrunnen versorgt werden. Der Bundesdurchschnitt lag

im selben Jahr bei 98,6 %. Die überwiegende Zahl dieser

Hausbrunnen hat keine Trinkwasserqualität In den näch-

sten Jahren wird ein Anschlußgrad von Über 99,5 % ange-

strebt (vgl. Abb 3.5.1)

1991 1935

I RB D,.rdrn I ne Lripris

l-l Rs ctìemnitz I surhrrn

Abb. 3.5.1 : Entwicklung des Anschlußgrades der Bevöl-

kerung an die öffentliche Wasserversorgung in den

Regierungsbezirken des Freistaates Sachsen

Wâsserbedarf

Entsprechend der rückläufìgen Trendentwicklung seit 1990

hat die Wasserabgabe für den Freistaat Sachsen im Jahr

1995 mit 847,5 Tm3/d das Minimum erreicht, davon betrug

di.e Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe

(Bevölkerung) 430,2 Tm3/d. Dabei hat sich der spezifìsche

Wasserbedarf, der 1992 iloch bei 145 l/E.d lag, auf

96,5 l/E.d verringefi Der Bundesdurchschnitt wurde im Jahr

1995 mit 132llE.d ermittelt Stand und Entwicklung des

spezifischen Wasserbedarfs sind in Abb. 3 5 2 dargestellt

1 991 1 9S5

I RB Chemnlt¿-Gesamr I t RB Lerpzrg-r:esamt

tr E3f,î-'#fli' r BHT[,1',ï,

I RB Dresden-Gesamt fl Sachsen-Gesamt

r 83,?i l,'ü I33il'*i;.,
Abb. 3.5.2: Entwicklung des spezifischen Wasserbedarfes

in den Regierungsbezirken des Freistaates Sachsen in

Liter pro Einwohner und Tag

Tm3/d

600

0 19BB 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1395 1996 1997

Abb. 3.5.3: Entwicklung der Rohwasserabgaben aus

Trinkwassertalsperren im Freistaat Sachsen für die

öffentl iche Wasserversorg ung in Tmt,/ d

lnfolge des rückläufigen Wasserbedarfes hat sich beispiels-

weise die Rohwasserabgabe aus Trinkwassertalsperren an

die öffentliche Wasserversorgung im Zeìtraum von 19BB bis

1997 um ca 40o/o verringert (s Abb 3 5 3). Vergleichswer-

se dazu hat sich die Wasserbereitstellung aus Grundwas-

serdargeboten um ca.50 % reduziert.

Wasserverluste

Die Wasserverluste betrugen im Jahr 1995 im Landes-

durchschnitt 29 % und schwankten in den einzelnen Ver-

sorgungsgebieten zwischen 2 ok und 40 %. Infolge des

Rückganges des Wasserbedarfes ist bei etwa gleichgeblie-
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1 991

I RB D,,urd.n

1 995

I na Lripris

chen Wasserversorgung in den Regierungsbezirken des

Freistaates Sachsen

benen absoluten Wasserverlusten ein relativer prozentua-

ler Anstieg zu verzeichnen lm Bundesdurchschnitt wurde

1995 eine Wasserverlustrate von etwa'1 2 % ausgewiesen

{vgl. Abb. 3.5 4)

Wasserbedarfsdeckung und Trinkwasserbeschaf-

fenheit

Der Wasserbedad wurde mit den vorhandenen örtlichen Ver

sorgungskapazitäten in Verbindung mit den Zuleitungen aus

Fernwasservers0rgungssystemen bedarfsgerecht gesichert

Die landesweite durchschnittliche Auslastung der Wasser-

gewinnungs- und -aufbereitungskapazitäten lag lgg5 zwi-

schen 58-64%.

Bei umfangreichen Stillegungen von Wassergewinnungs-

und -aufbereitungsanlagen wurde durch Ersatz sowie durch

Sanierung und Rekonstruktion von Anlagen eine deutliche

Verbesserung der Trinkwasserqualität erreicht, Dennoch

werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung in

eìnigen Bereichen noch nicht eingehalten Trotz des syste-

matischen Rückganges der bakteriologischen Beanstan-

dungen mußte 1996 noch eine durclischnittliche Beanstan-

dungsquote von 8,2 % der an die öffentliche Wasserver-

sorgung angeschlossenen Einwohner festgestellt werden

Von den Grenzwerten für chemische Stoffe der Anlage 2 der

Trinkwasserverordnung ist das Nitrat/Nitrit in seiner Be-

deutung weiter zurúckgegangen. Von überschreitungen des

Grenzwertes bei Nitrat waren noch 1,2 % der Bevölkerung

betroffen. Die im Jahr '1996 festzustellende erhöhte

Beanstandungsquote durch Arsen (1 % der Bevölkerung be-

troffen) hängt ausschließlich mit dem lnkrafttreten des

neuen Grenzwertes (0,01 mg/l As)zusammen, Relevant sind

7-'tz,

weiterhin d je Parameter pH-Wert, Eisen, Mangan,

Aluminium und THM mit unterschiedlich geringen Anteilen

von 5-10 % der jeweils versorgten Einwohner Alle anderen

Parameter der Trinkwasserverordnung sind von der Anzahl

der Grenzwertüberschreitungen ohne wesentliche Bedeu-

tung Kritisch einzuschätzen ist nach wie vor die Situation

von Einzelwasserversorgungen aus Hausbrunnen, da hier

hohe Beanstandungsraten festzustellen sind

3.5,2 FINANZIELLE FöRDERUNG DER
WASSERVERSORGUNG

Insgesamt wurden im Zeitraum 1gg4 bis 1997 6b2 lVio. DM

Fördermittel für die Verbesserung der Trinkwasserver-

s0rgung ausgezahlt (davon SMU 84 %, SÍVIWA 14 %, SML

2 o/o) und damit lVaßnahmen mit einem lnveslitionsvolu-

men von 1 060 Mio DIV unterstützt. 0hne Förderung wur-

den schätzungsweise weitere 330 N/io. DM investiert

Schwerpunkt der Förderung im gesamten Betrachrungszerr-

raum bildeten Maßnahmen zur Einhaltung der Trinkwasser-

verordnung. Dazu gehören insbesondere:

r Neubau/Sanierung Wasserwerke bzw. Trinkwasser-

aufbereitung,

r Bau von Uberleitungen und 0rtsverbindungsrerrungen

zur Ablösung von Hausbrunnen oder nicht sanierungs-

würdiger Anlagen

Zur Entlastung der Abgabepflichtigen wurden aber auch ln-

vestitionen im Verteilernetz gefördert (Neubau/Erneuerung

von Bohrleitungen, Behältern, Pumpwerken)

Als Beispiele für besonders bedeutsame Maßnahmen sind

zu nennen:

im Begierungsbezirk Chemnitz: Fördermittel in Mio. DM

- Rekonstruktion

Wasserwerk Stollberg mit 6,40

- Uberleitung

Burgstädt-Rochlitz mit

im Regierungsbezirk Dresden:

- Neubau Wasserwerk Altenberg

(Abb.355)mit

- Uberleitung

Lipsa-Lomnitz mit

im Regierungsbezirk Leipzig'

- Fernwasseranschluß

Südraum Leipzig

- Trinkwassererschließung

Neue Messe

15,50

24,20

1 8,70

7,58

9,17
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I Abb. 3.5.5: Wasserwerk Altenberg

3,6
ABWASSERBESEITIGUNG

3.6.I KOMMUNALE ABWASSERBESEITIGUNG

Beim Aufbau der kommunalen abwassertechnischen Infra-

struktur waren und'sind im wesentlichen folgende Ziele

und Randbedingungen für die Erreichung eines bundes-

deutschen Standards zu beachten:

Der Landesentwicklungsplan in Sachsen, verkündet im

Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt vom 59.1994,

legt ftir die kommunale Abwasserbeseitigung folgendes

fest:

r 0berflächengewässer mit einer Beschaffenheìt

schlechter als Güteklasse ll, deren Wasserbeschaffen-

heit nicht den dafÜr bestimmten Nutzungsanforde-

rungen entspricht, sollen schrittweise saniert werden,

r Abwasser soll unter Beachtung ökologischer und öko-

nomischer Gesichtspunkte zu sozial verträglichen

Preisen abgeleitet, behandelt und dem natÜrlichen

Wasserkreislauf auf möglichst kurzem Wege wìeder

zugeführt werden,

r bauliche Eigenentwicklungen in Gemeinden (in zentra-

len 0rten/Siedlungsentwicklung) sollen sichergestellt

werden.

Aus der Fichtlinie 91l2711EWG vom 21.5.1991 Über dre

Behandlung von kommunalem Abwasser, sogenannte

EG-Richtlinie Kommunalabwassel sind fÜr die Behandlung

von Kommunalabwasser Termine abzuleiten (vgl. Tab. 3 6 1).

Tab. 3.6.1 : Termine und Maßnahmen, die die Richtlin¡e

91/271/î tC des Rates vom 21.5.1991 über die Behandlung

von kommunalem Abwasser (ABl. EG Nr. L 135/40) vorgibt

31 1 2.1 998 Kanaltechnische Erschließung ein-

schließlich weitergehender Abwas-

serbehandlung (mit Nährstoffelìmi-

nierung) von Verdichtungsgebieten

> 10 000 EW, die Abwasser in emP-

f indliche Gebiete ableiten

Kanaltechnische Erschließung

einschl ießlich biologischer Abwasser-

behandlung (ohne Nährstoffelimi-

nierung! von Verdichtungsgebieten

> 15.000 EW

Kanaltechnische Erschließung und

biologìsche Abwasserbehandlung von

Verdichtungsgebieten > 2 000 EW

31.12.2000

31 1?2005

Da eine Umsetzung der Richtlinie in nationales (sächsi-

sches) Recht zwingend erforderlich war, lag das Haupt-

augenmerk bei der Erarbeìtung einer sächsischen Verord-

nung zur Umsetzung der Bichtlinie 911?111EWG Über die

Behandlung von kommunalem Abwasser (V0komAbw) dar-

auf, den Anforderungen der EG-Richtlinie Kommunalab-

wasser zu genügen und diese in den stufenweisen Ausbau

einer bezahlbaren, flächendeckenden und ordnungsge-

mäßen abwassertechnischen lnfrastruktur unter wasser-

wirtschaftlichen Prioiltäten zu integrìeren.

Ausgehend von den Vereinbarungen der ,,lnternationalen

Kommission zum Schutz der Elbe" (IKSE) gelten im Ein-

zugsgebiet der Elbe die folgenden Zielstellungen:

r Die Nutzung, vor allem die Gewinnung von Trinkwasser

aus Uferf iltrat und die landwirtschaftliche Verwendung

des Wassers und der Sedimente zu ermöglichen.

I Ein möglichst naturnahes 0kosystem mit einer gesun-

den Artenvielfalt zu erreichen.

r Die Belastung der Nordsee aus dem Einzugsgebiet

nachhaltig zu verringern.

Wie im Abschnitt 3 2.3 dargestellt, ist die deutliche Ver-

besserung der Wasserbeschaffenheit der FIießgewässer

vor allem auf den Ausbau der kommunalen Abwasserbe-

seitigung zurückzuführen Der Anschlußgrad der Bevölke-

rung an eine öffentliche Kanalisation hat sìch von 74 % im

Jahr 1992 auf ca B0 % (3,65 Mio Einwohner) ìm Jahre

1996 erhöht Der Durchschnitt des Jahres 1995 lag bei

92 oio. Der Anschlußgrad an öffentliche Kläranlagen hat

sich seit 1992 von etwa 60 % auf derzeit etwa 70 % ent-

wickelt Der Bundesdurchschnitt fÜr das Jahr 1995 betrug

hier 89 %. Anfang 1997 waren in Sachsen insgesamt 654

3I
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Tab. 3.6.2: Kläranlagen im Freistaat Sachsen, SLand 3/1997

Größenklasse

Einwohnerwefie (EW in Tsd.l

1

<1

2

1-5

5

> 100

34

5-10 t0-100

Anzahl KA

gesamt

T

Anzahl Kläranlagen (KA)

- davon vor 1990 enichtet und noch nicht saniert

- davon 1 990 bis 1 997 neu errichtet bzw. saniert

- davon seit 1994 neu errichtet bzw. saniert

399

195

204

114

38

1l

21

11

10

7

3

¿

654

311

343

218

144

57

87

62

63

35

28

23 3t
Tab. 3.6.3: Aufgabenträger der Abwasserbqseitigung im Freistaat Sachsen, Stand 3/1997

RB Chemnitz RB Dresden RB Lei

Gemeinden

Vollverbände

Tei lverbände

Summe

kommunale KIäranlagen mit einer Anschlußkapazität von

mehr als 100 Einwohnerwerten (EW) in Betrieb (vgl Abb

3 6 1) Davon sind im Zeitraum von 1994-1996 insgesamt

218 Anlagen neu errichtet bzw rekonstruiertworden 60 %

der bestehenden Kläranlagen haben einen Anschlußwert

von weniger als 1.000 EW ln 82 % der Anlagen wird das

Abwasser mechanisch und biologisch behandelt, 7 ok ver-

' fügen über eìne weitergehende Abwasserreinigung zur

Nährstoffelimrnation, und lediglich noch 11 ok der

Kläranlagen besitzen nur eine mechanische Reinigung

Die Tabelle 3.6 2 macht deutlich, daß in der Vergangenheit

von den neuen bzw. sanierten 343 Kläranlagen ein

überwiegender Anteil mit einer Anschlußkapazität bis

5 000 EW (einschließlich dazugehörigen Kanalnetze für ins-

gesamt ca 300.000 EW) realisiert wurde. Diese dienen ìn

der Regel besonders dringlichen wasserwirtschaftlichen

Zielen, wie z. B der geordneten Abwasserbeseitigung in

Wasserschutzgebieten.

Die verschiedenen 0rganisationsformen derAufgabenträger

kommunaler Abwasserbeseitigung verdeutlicht Tab 3.6.3.

3.6,2 INDUSTRIELLE

ABWASSERDI REKTEI N LEITU NG EN

Ende 1996 wurden in Sachsen 385 industrielle Ab-

wasserdirekteinleìtungen in die Gewässer erfaßt und über-

wacht Sie erfolgen aus insgesamt 31 Anwendungs-

bereichen und von verschiedenen Sondereinleitern. Die

metallbe- und -verarbeitende lndustrie gehört nach wie vor

zu den zahlenmäßig am häufigsten vertretenen Anwen-

dungsbereichen, gefolgt von einem h0hen Anteil aus dem

Bereich Bergbau/Steine, Erden (s. Abb. 3.6 2) Die zahlen-

mäßige Entwicklung der industriellen Abwasserdirektein-

leitungen ist im Vergleich zu 1990 insgesamt leicht rück-

läufig. Ursachen für den Bückgang sind die Umstruk-

turierung in der Wirtschaft sowie in zunehmendem lVaße

der Anschluß der Betriebe an öffentliche Kläranlagen.

Zusätzliche Einleitungen kommen insbesondere aus dem

Anwendungsbereich,,Steine und Erden".

25

40

71

B5

42

12

139

I
28

2

39

3%

I Sonstrse I llålälin"'n''
fl chem¡sche und Pharma-lndustrie I I text¡l¡ndusrrie

';ï:ï'"papierindustrie r 
våi4ÈüJ#-''

Glas und Keramik

t Abb. 3.6.2: Abwasserdirekteinleitungen im Freistaat

Sachsen, Stand 1996

3.6.3 FINANZIELLE FöRDERUNG DER

ABWASSERBESEITIGUNG

Der immense Nachholbedarf und dìe daraus resultierenden

hohen Kosten für die Schaffung geordneter Verhältnisse

bei der Abwasserbeseitigung erforderten Zuwendungen

von Land, Bund und Europäischer Union, um die Gebühren-

belastung der Bürger zu begrenzen. Besondere Dring-

lichkeit bei der Förderung haben solche Vorhaben, die der

Umsetzung internationaler und nationaler Vereinbarungen

und Vorgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer

sowie der flächendeckenden abwassertechnischen Grund-

versorgung dienen. Aus Mitteln der Europäischen Union,

des Bundes und des Freistaates Sachsen wurden seit 1 991

in Sachsen Fördermittel in Höhe uon 4228,3 Mio DM für

den Bau von Kanalisationssvstemen und Abwasserbehand-
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Als Beispiele für besonders bedeutsame l\/aßnahmen sind

zu nennen:

im Regierungsbezirk Chemnitz: Fördermittel in Mio. DM

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

I Fördermittelin Mio. Dtv

Abb. 3.6.3: Ausgezahlte Fördermittel für die Abwasser-

beseitigung in Sachsen in Mio. DM

lungsanlagen ausgezahlt {davon SMU 55 %, SMWA 38 %,

SIVLT %), davon im Zeitraum 1994-1997 2.855,2 Mio D|\/

{davon SMU 59 %, SIVWA 37 %, SML 4 %). Seit 1994 wur-

den damìt Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von

4.540,0 Mio. DIV umgesetzt (davon SN/U 59 %, SMWA

37 %, SML 4 %). lm Bahmen eines Darlehensprogrammes

wurden darüber hinaus zinsverbilligte Darlehen im Umfang

von rund 300,0 Mio. DM für die Finanzierung von Abwas-

seranlagen bereitgestellt. Die Abb. 3.6 3 gibt einen Über-

blick über die ausgezahlten Fördermittel für die Abwasser-

beseitigung im Freistaat Sachsen. Abb 3.6.4 zeigt eine

Kläranlaoe.

- Neubau

Kläranlage Freiberg

- Bekonstruktion

Kläranlage Plauen

im Regierungsbezirk Dresden:

- Neubau

Kläranlage Görlitz

- Neubau

Kläranlage Zittau

im Regierungsbezirk Leipzig:

- Neubau Kläranlage

. 
^7U 

,,Weiße Elster"

- Neubau Kläranlage Roßwein

3.7

34,811

36,411

20,119

31,783

8,500

4,500

GEWASSERUNTERHATTUNG

3.7.1 ENTWICKLUNG DES

U NTE RHALTU N GSZU STAN D ES

Die Aufgaben der Unterhaltung und des Ausbaus der Ge-

wässer l. Ordnung wurden zum 1.1.94 von den Staatlichen

Umweltfachämtern auf die Landestalsperrenverwaltung

des Freistaates Sachsen (LTV) übertragen.

Bei der Vorbereitung und Ausführung von Ausbau- und

Unterhaltungsmaßnahmen werden zunehmend ökologische

Aspekte und naturnahe Bauweisen berücksichtiqt. Zwei

Abb. 3.6.4: Kläranlage des Abwasserzweckverbandes ,,Wilde Sau"
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Maßnahmen sollen die Vorgehensweise veranschaulichen.

IVehrere Hochwässer zerstörten große Teile von Ufer-

bereichen der Wesenitz. Dabei wurden Bäume freigespült,

und es kam zu einer starken Gefährdung von Steilufern.

Das ausgespülte Material landete in unteren Flußab-

schnitten wieder an und engte dort das Abflußprofil ein.

Dieses angelandete lVaterìal wurde zur Herstellung von

Drahtschotterwalzen benutzt, die der Böschungsfuß-

sicherung in den abgebrochenen Uferbereichen dienten.

Der weìtere Böschungsaufbau erfolgte mit Vegetati-

onsfaschinen, die mit Böhricht und verschiedenen

Einzelpflanzen besetzt wurden Die Abb. 3 7.1 zeigt die

Faschinen unmittelbar nach dem Einbau. Bereits zwei

Jahre später ist von dem menschlichen Eingriff nichts mehr

zu sehen (s. Abb 3 7.2)

Eine ähnlìche Vorgehensweise wurde für die Ufertn-

standsetzung des Weißen Schöps bei Kunnersdorf ge-

wählt. Hier führten die starken Auskolkungen zur

Unterspülung der im Uferbereich stehenden Bäume Der

Böschungsfuß wurde hier durch die Verlegung einer

Böhrichtwalze, die einer bereits bepflanzten Faschine ent-

spricht, gesichert Die Befestigung der Walze erfolgte mit

Holzpfählen, wie in Abb. 3.7.3 gut zu sehen ist. Das

Durchwurzeln der Walze sorgt dann für eine endgÜltige

Stabilìsierung. An einigen Abschnitten wurde der an der

Böschung aufgebrachte Mutterboden noch durch Kokos-

gewebe gesichert. Dieses Gewebe verrottet im Laufe der

Zert, und seine Funktlon wird dann durch das Wurzel-

gef lecht der Pf lanzen wahrgenommen.

Abb. 3.7.3: Einbau von Röhrichtwalzen am

Schöos 1995

Abb. 3.7.4: Zerstörter Bewuchs der Vegetati o nsfaschi nen

an der Wesenitz 1995

3t

Abb. 3.7.1: Einbau von Vegetationsfaschinen

Wesenitz in Pirna 1994

an oer

Abb. 3.7.2: Vegetationsfaschinen an der Wesenitz in

Pirna zwei Jahre nach dem Einbau 1996
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Abb. 3.7.5: Beseitigung von Wildschäden am Deich der

Zwickauer Mulde 1995

ln den ersten Jahren ist eine kontinuierliche Uberwachung

der befestigten Abschnitte notwendig, da erhöhte Was-

serstände oder Begehen der Faschinen durch Touristen und

Anwohner zur Zerstörung des noch unbefestigten Be-

wuchses führen. Werden die Kontrollen vernachlässigt, enl
stehen schnell Schäden, wie sie in Abb 3.7.4 zu sehen sind

Bei der Unterhaltung der Gewässer ist das lVähen des

Rasens und die Pflege der Deiche, Flutmulden und

Uferbereiche sehr wichtig Diese Arbeiten werden oftmals

als ,,Schönheitsmaßnahmen" betrachtet und in ihrer Nol
wendigkeit unterschätzt Die 0berfläche in diesen Be-

reichen ist durch Hochwassel Wellenschlag, Treibgut und

Eisgang starken Erosionsangriffen ausgesetzt, gegen die

eine feste, kräftige Grasnarbe den besten Schutz bietet. In

der Praxis ist festzustellen, daß sich bei Verwilderung sehr

schnell wühlende Säugetiere wie Bisam und Nutria ansie-

deln. Die Gänge dieser Tiere stellen bei steigendem

Wasserspiegel bevorzugte Sickerwege dal die etwa bei

Deichen bis zur Zerstörung des Bauwerkes mit den dann

eintretenden katastrophalen Folgen des zu schützenden

Hinterlandes führen können. Die aufwendige Beseitigung

der entstandenen Schäden illustriert Abb. 3.7 5

Mit der lVahd werden Schäden frühzeitig erkenn- und

bekämpfbar. Auch die nattjrlichen Feinde der Wtthltiere, die

Greifvögel, erhalten die IVöglichkeit, bestandsreduzierend zu

wirken Die Mahd hat noch eine zweite wichtige Funktion:

sie verhindert das Ansiedeln von Pflanzenarten, die elne

geschlossene Grasnarbe gefährden. Abbildung 3.7.6 zeigt

die Beseitigung des Japanischen Staudenknöterichs an oer

wasserseitigen Deichböschung der Zwickauer Mulde. Wird

einem solchen Bewuchs nicht entgegengewirkt, so ist die

Standsicherheit nicht mehr gewährleistet, und es sind

umfangreiche Baumaßnahmen notwendig

Abb. 3.7.6: Beseitigung des Japanischen Staudenknöterichs

am Deich der Zwickauer Mulde 1995

3.7.2 HOCHWASSERSCHUTZ UND
H OCHWASSERSCHADENSBESEITI G U NC
Auf Grund anhaltender und extrem intensiver Niederschläge

im Juni 1995 überschritten zahlreiche Fließgewässer der

Lausitz und des 0sterzgebirges die Hochwasseralarm-

stufen. Besonders betroffen waren die Flußgebiete der

Spree und der Neiße (vgl Abb. 3.7 7 und Abb 3.7.8). Durch

gezielte Betriebsführung der vorhandenen Talsperren und

Hochwasserrückhaltebecken konnten insgesamt 7 lVio, m3

Wasser zurückgehalten werden Die,,Kappung" der

Hochwasserwelle um mehr als ein Drittel verhinderte oder

verminderte Schäden an den Unterläufen. Nur 3,5 % aller

Schadensfälle befanden sich an Unterläufen, die von etner

Hochwasserschutzanlage beeinflußt werden. Etwa 20 %

der Schäden wurden noch im gleichen Jahr teilweise durch

Eigenleistung und teilweise durch Vergabe der Bauleistung

an Fremdbetriebe behoben Bis auf drei Schadenserwei-

terungen, die im Rahmen langfristig geplanler Vorhaben

behoben,werden, wurden die Schäden in den Jahren 1g96

und 1997 beseitigt

Den gesamten Schadensumfang der Hochwasserereig-

nisse 1995 zeigt die Tab. 3.7.1

Die Lausitzer Neiße bei Deutsch-Ossig trat wiederholt bei

Wasserständen ab Mittelwasserbereich über die Ufer. Das

führte zum Ausspülen der Böschungsoberkante. Bei den

erhöhten Wasserständen Anfang Mai 1996 kam es zum

Durchbruch der Neiße auf ca. 20 m. Auf Grund der örtlichen

Gegebenheiten entstanden tiefe Erosionsrinnen, un0 0as

Gewässer verlagerte sein Flußbett direkt an den

Böschungsfuß des Deiches. Die Standsicherheit des

Deiches, der zum Schutz der Bundesstraße gg, der

Reichsbahnstrecke Görlitz - Zrttau und des Tagebaus Berz-

dorf errichtet wurde, war qefährdet. Die Notmaßnahmen
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3I

Abb.3.7.7: Durchbruchstelle der Lausitzer Neiße bei

Deutsch-Ossio 1996

zum Schutz des Deiches und die Wiederherstellung der

ursprünglichen Abflußverhältnisse erforderten Unterhal-

tungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 520 TDM

3.7.3 FINANZIELLE FöRDERUNG VON

GEWASSERU NTERHALTUNGS- U N D

WASSERBAUVORHABEN

Ziel des Sächsischen Flreßgewässerprogrammes ist es, ein

repräsentatives, zusammenhängendes sowie möglichst

durchgängiges und naturnahes Netz von Fließgewässern

zur Sicherung von ökologischen l\/indestfunktionen wie

r Abfluß und Retentionsvermögen,

I Selbstreinigung,

r Entwicklung der naturraum- und gewässertypischen

Flora und Fauna

I Revitalisierungsmöglichkeiten bei Störungen

langfristig zu entwickeln und zu schützen. Gleichzeitig soll

das Sächsische Fließgewässerpr0gramm als Entschei-

t Tab. 3.7.1: Anzahl und Kostenumfanq der Hochwassersc

Abb. 3.7.8:Verlagertes Flußbett des Schweißgrabens mit

Erosionsrinnen 
.l996

dungshilfe für Förderungen und Finanzzuweisungen dienen

Seit 1994wurden 14,1 km Gewässer I und ll 0rdnung öko-

logisch wesentlich verbessert. Weitere 15,2 km Fließ-

gewässer wurden standortgerecht bepflanzt Für die Folge-

jahre bis 1998 sind gegenwärtrg Planungsleistungen für

44,3 km vorgesehen. Nicht enthalten in diesen Angaben

sind eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen, die über

Förderung des Sl\/L als auch des Bereiches Naturschutz des

SMU realisiert wurden oder noch werden {vgl. Tab. 3.7 2)

Der Freistaat Sachsen investiert erhebliche Haushalts-

mittel für den Hochwasserschutz. Für die Unterhaltungs-

und Instandsetzungsmaßnahmen an den rund 3 100 Kilo

metern Gewässer I Ordnung und Grenzgewässern sowie

für 650 km Hochwasserschutzdeiche in Verantwortlichkeit

des Freistaates wurden im Zeitraum von 1994-1997

ca. 67,5 Mio DM aufgewendet,

Der LTV werden im Bahmen des sächsischen Wasser-

bauprogrammes finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt,

Juni 1995

Aug./Sept.1995

Gesamt 1995

Ausbau und Wiederherstel lung

Unterhaltung

Gesamt

14 395

4.385

18.780

B 817

5.727

14.544

6 861

BB12

15,673

2601

1.51?

4.119

I 547

B 961

18.508

7g

59

15

134

12

39

51

Tab.3.7.2: Finanzielle Aufwendungen des Freistaates Sachsen für Ausbau/Unterhaltung von Cewässern l. Ordnung, Deichen

und sonstigen wasserbaulichen Anlagen

Tab. 3.7.1: Anzahl und Kostenumfang der Hochwasserschäden von 1995

Gesamtanzahl der

Hochwasserschäden

Anzahl der Schadensbesei-

tigungen in Eigenleistung

Kosten in

Mio. DM

Finanzielle Aufwendungen für Bauvorhaben in Mio. DM

1994 1995 1996 1997
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Tab. 3.7.3: Bereitgestellte Fördermittel für Wasserbauvorhaben an Gewässern ll. Ordnung

RP Chemnitz

Mio. DM

RP Dresden

Mio. DM

Förderung durch

SMI gesamt

Mio. DM

RP [eipzig Förderung durch

SMU gesamt

Mio. DM Mio. DM

t

die auf Grund der angespannten finanziellen Situation im

Staatshaushalt nur für die dringendsten Maßnahmen der

Vorflutsicherung und des Hochwasserschutzes eingesetzt

werden können. Dem durchschnittlich erforderlichen

Unterhaltungsaufwand steht seit 1994 ein jährliches Defizit

zwischen 4-13 Mio. DM gegenüber, das zu einem Instand-

setzungsstau geführt hat. ln einer Studie wurde der Zu-

stand der Anlagen und die von ihnen ausgehenden

Gefahren für Menschen, Wohnanlagen, lndustrie und ähn-

liches eingeschätzt und eine Priorisierung der anstehenden

Aufgaben zur lnstandsetzung der Anlagen und Gewässer-

strecken vorgenommen

Auf der Grundlage der Fördenichtlinien Wasserwirtschaft

werden an den insgesamt 12240kn Gewässern ll. Ordnung

und an wasserwirtschaftlichen Anlagen Baumaßnahmen

gefördert, die dem Hochwasserschutz sowie zur Besei-

tigung von Schäden durch außergewöhnliche Hochwässer

oder Unwetter dienen, soweit dies nicht durch Vernach-

lässigung der Unterhaltungspflicht begünstigt wurde

Zuwendungsempfänger können Gebietskörperschaften oder

Körperschaften des öffentlichen Rechts als Träger der Un-

terhaltungslast von Gewässern und wasserwirtschaftllchen

Anlagen sein. Die Tab 3 7 3 enthält eine Ubersicht über

ausgezahlte Fördermittel des SMU f ür Wasserbau-

maßnahmen.

Durch die Amter für Ländliche Neuordnung wurden um-

fangreiche flankierende Maßnahmen im Wasserschutzge-

biet und zum Hochwasserschutz sowie zur Benalurierung

von begradigten und kanalisierten Gewässern durch

erosionshemmende Begleitpflanzung und durch die Anlage

und Ausweisung geeigneter Rückhaltemaßnahmen und

Stauräume vorgenommen

3.7.4 BAUZUSTANDS- UND
SICHERHEITSBEWERTUNG

Der Zustand der von der LTV betriebenen Talsperren,

Wasserspeicher und Hochwasserrückhaltebecken ein-

schließlich ihrer Betriebseinrichtungen wird durch ein

umfangreiches System so überwacht, daß die Stand-,

Funktions- und Betriebssicherheit dieser Stauanlaqen stän-

dio oewährleistet ist.

1,75

0,63

2,48

Die Ubenruachung der Stauanlagen dient neben der Eln-

lertung von entsprechenden Instandsetzungsmaßnahmen an

Bauwerken und Ausrüstungen auch der Planung und

Ausführung von grundhaften Sanierungen ganzer Anlagen.

Seit'1996/97 werden grundhafte Sanierungen der Bruch-

steinmauern der Trinkwassertals0erren Neunzehnhain

und Carlsfeld durchgeführt (Abb. 3.7.9). An der Talsperre

0uitzdorf mußte außerplanmäßig und kurzfristig die rm

Winter 1995/96 durch Eisdruck zerstörte wasserseitiqe

Schutzschicht wiederhergestel lt werden.

lm Rahmen des ordnungsgemäßen Betriebes und der

Unterhaltung von Talsperren und Speichern sind langfristig

in zunehmendem Maße auch Sedimentberäumungen erfor-

derlìch. Die Finanzierung der Unterhaltung und Rekon-

struktion der landeseigenen Talsperren, Wasserspeicher

und Rückhaltebecken erfolgt aus Einnahmen der LTV aus

der Rohwasserbereitstellung für die Trinkwasservers0r-

gung und der Berertstellung von Zuschüssen des Frei-

staates Sachsen {vgl. Tab 3.7.4).

Abb. 3.7.9: Sanierung der Bruchsteinmauer der Talsperre

Neunzehnhain ll

1 994

1 995

1 996

1 997

0,40

2,80

)q

2,90

1,21

3,36

1,91

1,61

7,91

q 1Ã

7,15

0,63

1,43

A q'l

3,10



WASSERWIRTSCHAFT

Tab. 3.7.4: Mittelaufwendungen für die Unterhaltung, Rekonstruktion und lnvestitionen von landeseigenen Talsperren,

Wasserspeichern u nd Rückhaltebecken

1 994

1 995

1 996

1 997 TI
3,8

248,2

248,2

129,4

0

0

329,2

205,1

58,0

123,5

123,5

0

0

0

0

0

8l

gesamte auf gewandte Mittel

Mio. DM

Zuschüsse des Freistaates Sachsen

Mio. DM

G RENZG EW¡ISS ERB EWI RTSCHAFTU N G

- FIUSSGEBI ETSGEMEI NSCHAFTEN

Wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit an den

Grenzgewässern

Der sächsisch{schechische Grenzabschnitt wird auf elner

Länge von 187,4 km, d h. ca 41 %, durch Grenzwasser-

läufe gebildet. lnsgesamt sind Über 250 grenzbildende und

grenzkreuzende Gewässerstrecken für diesen Grenzab-

schnitt im gemeinsamen deutsch-tschechlschen Grenz-

wasserlaufverzeichnis angef Ührt

Der sächsisch-polnische Grenzabschnitt wird auf der

gesamten Länge von 123,5 km vom Grenzwasserlauf

Lausitzer Neiße gebìldet {vgl. Tab 3 8.1).

Diese Grenzwasserläufe unterliegen bilateralen Verpflich-

tungen und -regelungen zur Gewässerpflege und -unterhal-

tung, zur Kontrolle und Uberwachung von Wassermenge

und Wassergüte, zu Maßnahmen, Nutzung und dem Schutz

der Gewässer sowie zur Planung und Bilanzierung der

G ewässerbewirtschaftung.

Eine besondere und iiber den engeren Grenzbereich hin-

ausgehende wasserwirtschaftliche Bedeutung ergibt sich

aus den hydrographischen Bedingungen, daß bìs auf sehr

wenige Ausnahmen diese Gewässer ihre Fließrichtung

nach Sachsen hin haben.

Die Zusammenarbeit bei der Untersuchung, Uberwachung

und Bewirtschaftung grenzüberschreitender Grundwasser-

dargebote konzentriert sich vor allem mit der Tschechi-

schen Republik auf das Gebìet im vogtländischen Raum, im

Elbsandsteingebirge und im Zittauer Gebirge bzw. mit

Polen auf das Gebiet um Zittau-Hirschfelde sowie Görlitz.

Bundesgrenze gesamt

davon zur Tschechischèn RePublik,

darunter grenzbildende Gewässerstrecke

davon zu Polen

darunter qrenzbildende Gewässerstrecke

511,4

453,9

187,4

123,5

123,5

Tab.3.8.l: Grenzen der Bundesrepublik Deutschland im Freistaat Sachsen (Angaben in km)

64,2

55,8

67,9

14,6

26,3

23,1

26,1

18,5

Vertragliche Grundlagen dieser wassen¡rirtschaftlichen

Zusammenarbeit sind:

r der Deutsch-Tschechische Grenzgewässervertrag vom

12.1?.1995, der gegenüber dem zuvor geltenden Grenz-

gewässerabkommen vom Februar 1974 die lnhalte der

Zusammenarbeit erweitert und deren 0rganisation neu

bestimmt hat,

I der Deutsch-Polnische Grenzgewässervertrag v0m

19.5 1992.

Der Vollzug dieser Grenzgewässerverträge fÜr die Bundes-

republik Deutschland obliegt im sächsischen Grenzbereich

der Obersten Wasserbehörde des Freistaates Sachsen in

Bundesauftragsverwaltung (gemäß Artikel B5 Grund-

gesetz) ln die Lösung der Aufgaben sind nachgeordnete

sächsische Fach- und Verwaltungsbehörden einbezogen.

lm Berichtszeitraum 1994-1997 konzentrierte sich die

grenzüberschreitende wasserwirtschaftliche Zusammen-

arbeit auf folgende ausgewählte Grenzgewässer:

r Neißegebiet: Lausitzer Neiße, Mandau, Lausur;

r Elbegebiet: Elbe (3,6 km grenzbildende Ge-

wasserstrecke), Kirnitzsch, Gott-

leuba, Mordgrundbach, MÜglitz;

I Muldegebiet: Freiberger Mulde, Flöha, Schwei-

nitz, Natzschung, Schwarze Pockau,

I Egergebiet:

r Weiße

Elster-Gebiet:

Preßnitz, Pöhlbach;

Zwota, Scheidebach;

Weiße Elster sowie Gewässer mit

Perlmuschelvorkommen im,,Dreilän-

dereck" Böhmen-Bayern- Sachsen.

Die Einzelergebnisse sind in gesonderten zur Einsicht-

nahme verfilgbaren Dokumentationen der Grenzgewässer-

kommission erfaßt und bewertet

treistaat Sachsen davon davon davon

gesamt RB Chemnitz RB Dresden RB Lei
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Abb. 3.8.1 : Ökologische Probleme im Zusammenhang

mit Wasserkraftnutzung am Grenzgewässer

Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe

(ARGE Elbe)

Bei der Wahrnehmung wasserwirtschaftlicher Aufgaben in

und an der Elbe arbeiten die Länder Brandenburg, Freie und

Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen, Sachsen-Anhalt, Freistaat Sachsen und Schres-

wig-Holstein, insbesondere .in Fragen des Gewässer-

schutzes und der Wasserökologie, in der ,,Arbeitsgemein-

schaft für.die Reinhaltung der Elbe" (ARGE Elbe) auf der

Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zusammen

Mit dem Beitritt der neuen Bundesländer am 1.71gg3 er-

folgte dadurch eine Erweiterung der seit 1 977 bestehenden

Drei-Länder-Arbeitsgemeinschaft von Hamburg, Nieder-

sachsen und Schleswig-Holstein.

lm Rahmen der ARGE Elbe stimmen die Länder wassenruift-

schaftliche Maßnahmen und wassenruirtschaftliche Ent-

scheidungen von grundsätzlicher Bedeutung insbesonoere

zur Reinhaltung der Elbe untereinander ab. Zum Zwecke die-

ser Abstimmung verpflichten sich die Ländet besonders bei

wassenruirtschaftlich bedeutsamen, den Gütezustand der

Elbe beinflussenden Nutzungen rechtzeitig die ARGE Elbe zu

unterrichten

Uber die ARGE Elbe wird die Zusammenarbeit mit dem Bund

zur Erfüllung internationaler und supranationaler Aufgaben

der Bundesrepublik Deutschland koordiniert, soweit Belanqe

der ARG E-N/itglieder berührt werden.

Zur Aufgabenerfüllung wurden bei der Umweltbehörde oer

Freien und Hansestadt Hamburg die Wassergütestelle Èlne

eingerichtet und Ausschüsse der ABGE Elbe gebildet. Die

AFGE Elbe legt mit den Jahresberichten ,,Wassergütedaten

der Elbe" regelmäßig die Ergebnisse der gemeinsam im Rah-

men des ABGE Elbe-Meßprogrammes durchgeführten Was-

sergüteuntersuchungen vor und gibt Sonderberichte zu re-

levanten Sachverhalten des Gewässerschutzes und der

Gewässerökologie heraus Der Vorsitz in der ARGE Elbe rregr

jeweils für drei Jahre bei einem Land. Das Vorsitzland vertritt

auch die ARGE Elbe in der ,,lnternationalen Kommission zum

Schutz der Elbe" {IKSE).

lm Zeitraum von 1998 bis 2000 wird der Vorsitz von Sachsen

wahrgenommen. lm Regelfall werden zwei ARGE-Sitzungen

im Jahr und eine N/inisterkonferenz der Elbeanliegerländer

im Vorsitzzeitraum durchgeführt. Die erste Sitzung unter

sächsischem Vorsitz fand am 14.5.1998 in Dresden statt.

Dabeiwurde vor allem die 1i. Ministerkonferenz der Elbe-

Anliegerländer vorbereitet, die am 16.7 lgg8 in Geesthacht

durchgeführt wurde

lnternationale Kommission zum Schutz der Elbe

(rKsE)

Mit der Vereinbarung über die ,,lnternationale Kommissron

zum Schutz der Elbe" (IKSE) zwischen der Bundesrepublik

Deutschland, der Tschechischen Republik und der Europa-

ischen Wirtschaftsgemeinschaft vom B 10.1g90 wurden die

Grundlage für die internationale Zusammenarbeit sowle

länderübergreifende Sanierungsziele und -maßnahmen für

die Verbesseerung der Wasserqualität im Einzugsgebiet

der Elbe geschaffen

Haupziele der internationalen Zusammenarbeit auf oem

Gebiet des Gewässerschutzes an der Elbe sind:

r Nutzungen, um vor allem die Gewinnung von Trink-

wasser aus Uferfiltrat und die landwirtschaftliche

Verwendung des Wassers und der Sedimente zu

ermöglichen,

f ein möglichst naturnahes 0kosystem mit einer gesun-

den Artenvielfalt zu erreichen und

r die Belastung der Nordsee aus dem Elbeqebiet nach-

haltig zu verringern

Die fachliche Arbeit auf den verschiedensten Sachgebieten

wird im Bahmen internationaler Arbeitsgruppen durchge-

führt, während die Umsetzung der aus der Vereinbarung

resultierenden Aufgaben in Sitzungen der Delegationsleiter

vorbereitet und in der Vollversammlung beschlossen wird

Die Mitarbeit sächsischer Vertreter in der IKSE selbst, ln

ihren Arbeitsgruppen und Unterarbeitsgruppen gewährlei-

stet die Berücksichtigung sächsischer Belange u. a. bei der

Auswahl von prioritären Maßnahmen zur Verbesserung der

Wasserbeschaffenheit der Elbe

Anläßlich der 10. Tagung der IKSE an Zj.lZZ 101997 rn

Hamburg wurden u a. folgende Themen behandelt:

I Alarm- und Gefahrenabwehrplanung für Anlagen mit

wassergefährdenden Stoffen,
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Zielvorgaben der IKSE als 0rientìerungswerte fÜr den

anzustrebenden GewässergÜtezustand der Elbe,

Forschungsaktivìtäten zur Schadstoffbelastung und zur

Elbe-0kolog ie

lnternationale Kommission zum Schutz der Oder

vor Verunreinigungen (l KSO)

Am 1 1 4.1996 wurde in Breslau der Vertrag Über die

lnternationale Kommission zum Schutz der 0der (lKSO) von

den Vertragspartnern Deutschland, Polen, Tschechische

Republik und der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnet

und gleichzeitig die Tätigkeit der Kommission mit drei nach-

geordneten internationalen Arbeitsgruppen auf interimisti-

scher Basis aufgenommen, Der Vertrag wird nach der

Batifizierung voraussichtlich noch 1 998 in Kraft treten.

Als vordringliche Aufgabe wird von eìner Arbeitsgruppe ein

Aktionsprogramm zur Reduzierung der Nähr- und Schad-

stofffracht der Oder und ihrer Nebenflüsse, insbesondere der

Lausitzer Neiße begonnen. ln Auswertung und unter dem

Eindruck des Katastrophenhochwassers vom Juli 1997 an

der 0der vereinbarten die Umweltminister der Ver-

tragsparteien am 4.8.1997, das Mandat der lKSO auf die

Belange des Hochwasserschutzes zu en¡veitern. S¡e richteten

hierfür eine 4 Arbeitsgruppe ein, die den Auftrag zur bald-

möglichen Erarbeitung eines Aktionsplanes zum Hoch-

wasserschutz für das Oder-Einzugsgebiet erhielt ln der deut-

.schen Delegation zur lKSO und ihren Arbeitsgruppen arbei-

ten jeweils Vertreter der Obersten Wasserbehörde des

Freistaates Sachsen bzw ihrer nachgeordneten Behörden

mit Vertretern der Bundesregierung sowie der Länder

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zusammen.

3l
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4.1
RECHTTICHE GRUNDIAGEN

Die Abfallwirtschaft wird wesentlich bestimmt durch:

das am 7.10.1996 in Kraft getretene Kreislaufwirt-

schafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) vom 27.9 1994

(BcBt. I S 2705),

das untergesetzliche Regelwerk zum KrW-/AbfG, ins-

besondere die Rechtsverordnungen zur Ubenruachung

der Ents0rgung besonders überwachungspflichtiger

Abfälle und zur Produktverantwortung sowie die

Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und

sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen vom

14 5 1993 (TA Siedlungsabfall - TASi),

das Erste Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum

Bodenschutz im Freistaat Sachsen (EGAB) vom

12.81991 sowie

internationale Rechtsvorschriften, insbesondere die

Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union

mil abfallrechtlichem Bezuq

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz hat für eine

grundlegende Neuorientierung beim Umgang mit Abfällen

ges0rgt Zielstellungen des Gesetzes sind sowohl die

Schonung natürlicher Ressourcen durch die Förderung der

Kreislaufwirtschaft als auch die Sicherstellung einer

umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Mit dem

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz wurde im Sinne des

Verursacherprinzips die Produktverantwortung der Her-

steller und Vertreiber von Erzeugnissen gesetzlich veran-

kert. Für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Be-

reichen als Haushahungen, also insbesondere aus lndustrie

und Gewerbe, sind seit lnkrafttreten des Geseues ole

Abfallerzeuger und Abfallbesitzer grundsätzlich selbst

verantwortlich Bei den Abfällen aus Haushaltungen und

denen zur Beseitigung aus anderen Bereichen bleiben die

öffentlich-rechllichen Entsorgungsträger (0BE) weiterhin in

der Entsorgungspflicht. Dies sind in Sachsen die Landkreise

und Kreisfreien Städte sowie die Abfallverbände. Die Ver-

wertung von Abfällen hat ordnungsgemäß und schadlos zu

erfolgen.

Die TASi gibt den zuständigen Abfallbehörden auf, De-

poniezulassungen auf Abfälle zu beschränken, die nicht

verwertet werden können und die bestimmten stofflichen

Anforderungen, die in der TASi festgeschrieben sind, ent-

sprechen: es dürfen nur noch sehr reaktionsträqe Abfälle

abgelagert werden. Das bedeutet letztlich, daß Abfälle,

die nicht den Anforderungen genügen, spätestens ab

1 6.2005 vor ihrer Ablagerung thermisch behandelt werden

MUSSEN.

4.2
GRUNDSÄTZE Orn
ABFATLWIRTSCHAFT

Die erfolgreiche Entwicklung des Freistaates Sachsen zu

einem modernen lndustriestandort erfordert eine zukunfts-

weisende Abfallwirtschaft, die gleichzeitig auf Ressour-

censchonung, Umweltverträglichkeit und Sicherheit der

Entsorgung abzielt und dabei bezahlbar bleibt

Die Sicherstellung einer in jeder Hinsicht umweltschonen-

den Entsorgung von Siedlungs- und Industrieabfällen, um

damit nachfolgende Generationen vor unabsehbaren ökolo-

gischen und ökonomischen Problemen zu bewahren, stellt

die Akteure allerdings vor große Herausforderungen

Erste Priorität hat die Vermeidung von Abfällen Dazu

zählen alle Maßnahmen, die die Abfallentstehung vollstän-

dig oder teilweise verhindern oder Schadstoffgehalte von

Abfällen verringern. Die Bürger können durch ihr Konsum-

verhalten (2. B Verzicht auf aufwendig verpackte Produkte,

Bevorzugung langlebiger Produkte, Kauf von Mehrwegver-

packungen) und durch Eigenkompostierung dazu beitragen,

daß Abfälle vermieden werden ln Gewerbe und lndustrie

helfen folgende Maßnahmen, Abfälle zu vermeioen:

verstärkter Einsatz schadstoffarmer Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe,

Kreislaufführung von Produkti0nsresten und Hilfs-

stOffen,

Seku ndä rrohstoffe i n satz,

Produktoptimierung {Lebensdauel Mehrwegfähigkeit,

Verwertbarkeit),

Errichtung von Rücknahme- und Verwertungssystemen

lm Rahmen der Produktverantwortung tragen die Hersteller

und Vertreiber nicht nur für den Produktions- und Ver-

triebsprozeß, sondern für den gesamten Lebensweg ihrer

Produkte eine Verantwortung. Sie müssen ihre produkte so

gestalten, daß das Entstehen von Abfälien vermindert und

die umweltgerechte Entsorgung entstehender Abfälle

sichergestellt wird Die Umgestaltung der Wegwerfgesell-

schaft in eine Kreislaufwirtschaftsgesellschaft erfordert

die Mitwirkung sowohl der Produzenten und Vertreiber als

auch der Konsumenten.

Nicht vermeidbare Abfälle sind vorrangig zu verwerten und

dazu am Anfallsort möglichst getrennt zu halten. AIs

Venruertung gelten:



die Gewinnung von Sekundärrohstoffen aus Abfällen

und deren Einsatz anstelle von Bohsloffen sowie die

Nutzung stofflicher Eigenschaften von Abfällen (stoffli-

che Verwertung),

der Einsatz als Ersatzbrennstoff (energetische Ver-

wertung),

die Nutzung zur Herstellung von neuen Erzeugnissen

(stoff I iche Verwertun g).

Die Pflicht zur Verwertung von Abfällen ist einzuhalten,

soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar

ist und wann die Beseitigung nicht die umweltverträgliche-

re Lösung darstellt. Eine Ablagerung unbehandelter Rest-

abfälle ist im Hinblick auf zukünftige Generationen nicht

länger vertretbar. Deshalb sind Restabfälle vor ihrer Ab-

lagerung so zu behandeln, daß von ihnen auch zukünftig

keine Gefährdungen fLir die Umwelt ausgehen. Um diese

Forderung zu erfüllen, sind ausreichende Behandlungs-

kapazitäten zu schaffen und entsprechender Deponieraum,

der den Anforderungen der TASi entsprìcht, vorzuhalten

Hierzu haben sich die Landkreise und Kreisfreien Städte in

Sachsen auf der Grundlage von 5 4 EGAB zu B Abfall-

verbänden zusammengeschlossen. Verbandsfrei blieben

nur der Landkreis Delitzsch und die Kreisfreie Stadt

Hoyerswerda Abb 4 2.1 zeigt die Zugehörìgkeit der

Landkreise und Kreisfreien Städte zu den Abfallverbänden

Die Abfallverbände haben außerdem die Aufgabe, für ihr

Verbandsgebiet Abfallwirtschaftskonzepte und Abfall-

bilanzen zu erstellen. Jährliche Bestandsaufnahmen zu Art,

Menge, Herkunft und Verbleib von Abfällen aus dem ge-

samten Abfallsektor sind die Grundlage, um die

Vermeidungs-, Verwertungs- und Beseitigungsstrategien

weiterzuentwickeln und den Erfolg von Maßnahmen zur

Abfallvermeidung und -verwertung bewerten zu können.

4.3
AB FALTWI RTSCHAFTSKO N ZEPT FU R
DEN FREISTAAT SACHSEN

Das Abfallwirtschaftskonzept (AWlK0) für den Freistaat

Sachsen wurde Ende 1995 fertiggestellt. Es liefert Grund-

lagen für die Strategien in der sächsischen Abfallwittschaft

Neben demographisch und winschaftlich wichtigen Basis-

daten enthält es Prognosen für den Zeitraum bis 2003 Für

Siedlungsabfälle stellt das AWIK0 die damalige Ent-

sorgungssituation dar und entwickelt diese bis in das

Prognosejahr 2003 Den öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträgern gibt es Grundlagen und Vergleichswerte für

eigene Abfallwirtschaftskonzepte an die Hand

Für Altreifen, Autowracks, Elektronikschrott und Abfälle aus

industriellen Verbrennunqsabfällen enthält das AWIK0 ab-

fallspezifische Konzepte und zeigt die vorhandenen sowie

erforderlìchen Entsorgungsstrukturen auf Für besonders

überwachungqbedürftige Abfälle enthält es eine differen-

zierle Abfallprognose und zeigt alternative Entsorgungs-

wege auf. Die im Bahmen des AWIK0 entwickelten abfall-

wirtschaftlichen Branchenprofile für ausgesuchte Wirt-

schaftszweige zeigen Möglichkeiten für Produktions-

umstellungen und betriebsinterne Verwertungsmaßnah-

men Darüber hinaus weisen sie auf betriebsübergreifende

Verwertungs- und Beseitigungsstrukturen mit besonderer

Bedeutung für zukünftige abfallwirtschaftliche Planungen

im Freistaat Sachsen hin.

Bis Ende 1999 wird gemäß 5 29 KrW-/AbfG durch die

Staatsreg ierung ein Abfal lwirtschaftsplan f ür den Freistaat

Sachsen erstellt Dazu wird u. a. die Prognose aus dem

AWIK0 fortgeschrieben.

4.4
örr¡rurlrcH KErrsARBErr DER
örr¡urlrcH-REcHTucH EN
ENTSORGUNGSTRAGER

Eine durchdachte Offentlichkeitsarbeit trägt maßgeblich

zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen bei Neben

lnformationen gegenüber einer breiten 0ffentlichkeit durch

Broschüren, Handzettel, Abfallkalendel Pressemittei-

lungen, lnformationsstände etc. sollte ebenfalls eine ge-

zielte individuelle Abfallberatung durchgeführt werden.

Beratungen erfolgen durch Hausbesuche, über Bürger-/

Umwelttelephone oder im Rahmen von spezìellen Veran-

staltungen. Bei der Gewerbeabfallberatung wird die Zu-

sammenarbeit mit den Handwerkskammern und den

lndustrie- und Handelskammern gesucht. Daneben existie-

ren vielfältige andere Aktìvitäten wie Umweltwettbe-

werbe, Wanderausstellungen, Tage der offenen Tür usw.

Wichtig ist auch, bereits den Kindern Wissen zur Ver-

meidung und Sortierung von Abfällen zu vermitteln. Die

lntensität, mit der Landkreise, Kreisfreìe Städte und

Abfallverbände Öffentlichkeitsarbeit betreiben, ìst recht

unlerschiedlich. Für 0ffentlichkeitsarbeit wurden im
' 

Landesdurchschnitt seit 1994 die ìn Tab 44.1 aufgeführ-

ten personellen und finanziellen Bessourcen eingesetzt

4,5
AUFKOMMEN UND VERWERTUNG
VON SIEDTUNGSABFATTEN

Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger haben den ge-

setzlichen Auftrag, jährlich Bilanzen über Art, Menge und

Verbleib von Siedlungsabfällen zu erstellen Nachfolgend

werden die Werte für die Jahre 1994-1997 darqestellt
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ÂbfallvcrbËinde im f reist¿rat Sachsen

1 EntsorgungwerbandVogtlend (E\Â/)
2 Zuæckveñand Abfallwirtsctraft Zwickau (ZAZ)
3 Zweckverband Abfrallwirtscùaft Súd¡veSsachsen (ZAS)
4 AbfallwirtschaffwerbandChemniÞ (AWVC)
5 Znæclwerband Abfallwifscùan Westsachsên (ZAW)
6 Abfallverband l.lordsachsen (AVN)
7 Znæcla¿erband Abfallwirtscfiafr Oberes Elbtal (ZAOE)
I Regionaler Abfallverband OberlausíÞ-Niederschlesien (RAVON)
9 verbandsfrei: Landkeis DeliÞsch

10 verbandsffÞ¡: kreisfreie Stadt Hoyer*verda
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I\4ittel für Offentlichkeitsarbeil

Mittel pro Einwohner

Die N/aßnahmen zur Abfallverwertung beinhalten in erster

Linie die Getrenntsammlung von Altstoffen und Bioabfällen

(vgl Kap 4 5.1) Die Aussortierung und Aufbereitung ver-

wertbarer Abfallfraktionen {z B sperriger Abfälle)- außer

bei Bauabfällen (vgl Kap 4.5.3)-erfolgt bisher in Sachsen

nur in Einzelfällen. Hier bestehen noch erhebliche Verwer-

tungspotentiale, die in den folgenden Jahren zu nutzen

sr nd

4.5.I FESTE SIEDLUNGSABFÄLLE

Wie prognostiziert, geht das Aufkommen an festen Sied-

lungsabfällen seit 1 993 ständig zurück, Dabei verringerten

sich sowohl das Restabfallaufkommen als auch das

Aufkommen an sperrigen Abfällen. Erwartungsgemäß stie-

gen die Mengen getrennt gesammelter Altstoffe und Bio-

abfälle an Abb. 4 5 1 zeigt das Abfall- und Altstoffauf-

kommen der Jahre 1994-1997 im Vergleich zu den Prog-

nosewerten des AWlK0.

Restabfälle aus Haushalten und Gewerbe

Die Sicherheit der N/engenangaben hat sich mit der zuneh-

menden Nachrüstung abfalltechnischer Anlagen mit

Wiegeeinrichtungen, die mittlerweile vollständig abge-

schlossen ist, gegenüber dem Umweltbericht 1 994 verbes-

sert Dadurch sind mit Unslcherheiten behaftete Umrech-

nungen überf lüssig geworden

lkg/(E a)l

boo t-

Nicht möglich ist allerdings nach wie vor die landesweite

getrennte Ausweisung der Restabfallmengen aus dem

Gewerbe, da diese nicht überall getrennt erfaßt und bilan-

ziert werden. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den ein-

zelnen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu er-

möglichen, wird jeweìls die Gesamtmenge der Restabfälle

aus Haushalten und Gewerbe betrachtet Die 1994-1997

angefallenen N/engen sind in Tab 4.5,'1 zusammengefaßt

Zwischen 1994 und 1997 verringerten sich die Festab-

fallmengen um insgesamt 37 % Damit liegt das einwoh-

nerspezifische Aufkommen bereits 64 kg/E.a unter dem

Prognosewert des AWIK0 für 1998 Gegenüber den Vor-

jahren hat die Schwankungsbreite zwischen den einzelnen

Landkreisen und Kreisfreien Städten abgenommen Das

dürfte insbesondere darauf zurückzuführen sein, daß in den

Landkreisen und Kreisfreien Städten mit besonders hohen

Aufkommenswerten bei Restabfällen Vermeidungs- und

Verwertungsstrategien erfolgreich umgesetzt wurden.

Allerdings sind weiterhin recht unterschiedliche spezìfi-

sche Bestabfallmengen aus Haushalten zu verzeichnen.

Ursache dafür ist insbesondere die Nutzung verschiedener

Heizenergieträger Zudem ist die Energieträgerumstellung

regional unterschiedlich weit fortgeschritten, was die

Aschenanteile im Restabfall spürbar beeinflußt

Anzahl

DM

DM/E

54

507 251

0,40

63

I 895 614

0,51

52 51

2.141 ?01 1 906.417

0,47 0,42

l-_-l Resrabfälle und sperrige fl Altglas, Altpapier, fl Altmetalle, Alttextilien, f_-] Getrennt gesammelte biologisch

I I nntalleausHaushaltenundGewerbe I I Leichtverpackunqen | | Altholzu.ä I I abbaubareorqanischeAbfälle
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i,
AnOerung gegenuDer vorJanr

Sperrige Abfälle aus Haushalten und Gewerbe

Bei den sperrigen Abfällen erfolgt durch die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger in der Begel ebenfalls kelne

eindeutige Zuordnung nach ihrer Herkunft (Haushalte,

Gewerbe), was verbesserungsbedürftig ist. Deshalb wird

für die abfallw¡rtschaftliche .Betrachtung das Gesamt-

aufkommen herangezogen. Die Entwicklung seit 1gg4 ist in

Iab 4.5.2 dargestellt. Nahm dìe Menge bis 1995 nur lang-

sam ab, so reduzierte sie sich im Jahr danach erstmals

deutlich 1997 setzte sich der Vorjahrestrend fort Damit

fielen 1997 30 % weniger sperrige Abfälle an als 1994

Altstoffe aus Haushalten

Bei der getrennten Erfassung von Papier/Pappe/Karton

(PPK), Altglas, Leichtverpackungen (LVP) und sonstigen

Altstoffen (Altmetalle, Altholz, Alttextilien etc ) wurden rm

Freistaat Sachsen die in Tab 4.5.3 angegebenen l\/engen

gesammelt Bezogen auf die Summe der Altstofffraktionen

Altglas, PPK und LVP stieg das einwohnerspezifische

Aufkommen von 106 kg/(E.a) im Jahr '1994 auf 133 kg/(E a)

im Jahr 1997. Das entspricht einer Zunahme uon 25 %
Zusätzlrch wurden im Rahmen von gewerblichen und can-

tativen Sammlungen, in Sonderaktionen und durch

Selbstanlieferer sowie über gesondert bereitgestellte

Container Altmetalle, Alttextilien und Altholz abgeschöpft

Allerdings ist die Menge der gesammelten sonstigen

Altstoffe seit 1 994 rückläufig Dies beruht zum Teil darauf,

Ha usha lte/G ewe rbe

Anderung gegenüber Vorjahr

1 ?28136 1.041 434

269 231

-12 14

daß das Aufkommen von Altmetallen und Altholz starken

Schwankungen unterworfen ist

Mit Biick auf die PrOgnosewerte für 1998 nahmen die ern-

gesammelten Altglas- und LVP-Mengen seit 1994 zwar

kontinuierlich zu, blieben aber insgesamt unter den

Erwartungen. Dagegen liegen die Ergebnisse der Altpapier-

sammlung deutlich über der Prognose. Mit 70 kg/(E a) lag

das Aufkommen 1997 um a kg/(E.a) über dem Prognose-

wert f ür 1998

Getrennt gesammelte kompostierbare Abfälle
Die Ergebnisse der Bioabfallerfassung aus Haushalten und

dem gewerblichen Bereich über die Biotonne sind ln

Tab. 4 5 4 wiedergegeben Die Tabelle enthält auch An-

gaben zur getrennten Erfassung von Grünabfällen aus

Haushalten (Strauch-, Baum-, Basenschnitt, Laub) und

Garten- und Parkabfällen von öffentlichen Flächen.

Seit 1994 stieg die pro Eìnwohner und Jahr abgeschöpfte

Menge an biologisch abbaubaren organischen Abfällen im

Freistaat Sachsen kontlnuierlich an Bereits 1gg6 über-

schritt sie mit 41 kg/(E a) den für '1998 prognosrizierten

Wert um 3 kg/(E.a). 1997 lag die Menge bei 4b kg/(E a) Zu

dieser Entwicklung hat vor allem die forcierte Einführung

der Biotonne in einigen Landkreisen und Kreisfreien Städten

beigetragen, Die einwohnerspezif ische Gesamtmenge aller

Bioabfallfraktionen gibt Auskunft über den Anschlußgrad

der Bevölkerung an die Biotonne und sonstige Aktivitäten

ttl 1.668 855

tkg/(E a)l 363

t%l 2

1 395.818

305

-16

Glas

Pa pl erlPa ppe/Ka rton

Leichtverpackungen

Sonstige

lrl

lks/(E a)l

t%l

trl

tkg/(E a)l

lrl

lkg/(E a)l

trl

lkg/(E a)l

trl

lkg/{E a)l

452.404

99

2

143.116

31

270.190

59

12 566

16

141.200

32

424 565

93

6

149.140

33

275.874

60

91 491

20

87.334

19

348 41 5

76

-18

314.816

69

-9

1 63 043

36

319713

10

1 20.1 53

26

52.648

12

159.681

35

296.681

65

108.713

24

67.579

15



Bioabfälle aus Haushalten

Bioabfälle aus Gewerbe

G rünabfäl le

Garten- und Parkabfälle

Sonstige

k A =keineAngaben

zur getrennten Erfassung 1997 hatten von 29 Landkreisen

und Kreisfreien Städten 22 die Bioabfallsammlung teil-

weise oder flächendeckend eingeführt Damit wurden ca.

42 olo der Bevölkerung bzw rd. '1,9 lVio Einwohner erfaßt

Aussagen zum Stand der Eigenkompost¡erung machten

'1997 16 Landkreise und Kreisfreie Städte Danach verwer-

teten ca 20 olo der Bevölkerung bzw rd. 925.000 Ein-

wohner ihre Bio- und GrÜnabfälle auf eigenem GrundstÜck

Der Vergleich der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger

untereinander ergibt allerdings gravìerende Unterschiede

bei den über die Biotonne eingesammelten Mengen aus

Haushalten und den eìngesammelten GrÜnabfallmengen.

Gründe hierfür sind insbesondere voneinander abweichen-

de Regelungen in den Abfallwirtschaftssatzungen: Teil-

weise wird auch die Sammlung von Altpapier und GrÜn-

abfällen in der Biotonne sowie das gemeinsame Einsam-

meln von Bioabfällen aus Haushalten und Gewerbe

während eìner Abholtour vom gleichen Fahrzeug, ohne

Zuordnung der lVengen zur jeweiligen 0uelle, zugelassen

Zudem wird die Biotonne - dort wo sie eingefÜhrt ist -
nicht überall in gebÜhrendem Maße genutzt ln ländlichen

Regionen spielt die Eigenkompostierung in der Regel eine

größere Folle als in den Städten.

4.5,2 ABFÄLLE AUS WASSERWI RTSCHAFI-LI-

cHEN MASSNAHMEN (KLÄRSCHLAMM)

Die Bilanz dieser Abfälle beruht insbesondere auf dem

Bericht,,Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung ìm

Freistaat Sachsen" der Sächsischen Landesanstalt für

Landwirtschaft und den Abfallbilanzen der 0RE Klär-

schlammengen und Entsorgungspfade sind fÜr den Be-

richtszeitraum in Tab 4 5.5 ausgewiesen.

Durch den weiter fortschreitenden Aus- und Neubau von

Kläranlagen, durch Kanalbaumaßnahmen und den zuneh-

menden Anschluß der Haushalte an die Abwasserentsor-

ouno wächst das Klärschlammaufkommen stetig an

68 6i2 12.249

15 16

k. A 5755

kA. 1

12.384 46 953

3 10

48.982 21 131

11 6

KA kA
k.A k A.

94 539 1 15 513

21 25

958 8.656

<l ¿

44.693 5?115

10 '11

26.278 16118

64
20152 12.536

43

Während 1991 ca 66.000 t TS Klärschlamm anfielen, ist

das Aufkommen bis 1997 auf ca.90 215 t TS gestiegen

Die allgemeine Entsorgungssituation ist gekennzeichnet

durch den Rückgang der Klärschlammbeseitigung auf De-

ponien zugunsten anderer Entsorgungspfade, Klärschlamm

wird insbesondere zu Rekultivierungs- und Landschafts-

baumaßnahmen (Haldenrekultivierung des ehemaligen

Uranerzbergbaus, Abdeckung ehemaliger Rohstoffabbau-

stätten und Deponien nach deren Verfüllung, Gelände-

modellierung etc.) verwendet.

Die verwerteten Klärschlämme mÜssen zumindestens die

Grenzwerte der Klärschlammverordnung einhalten, unter-

schreiten diese aber weit (vgl. Tab 4.5 6) Dennoch ist der

Einsatz von Klärschlamm in der landwirtschaftlìchen Klär-

schlammverwertung rückläufig Bundesweit wurden 1996

nach lnformation der Abwassertechnischen Vereìnigung

(ATV) rd 33 % des Klärschlammaufkommens landwirt-

schaftlich verwertet lm Freistaat Sachsen wurden '1996

rd 0,2? % der Ackerflächen mit sächsischen Klärschläm-

men gedüngt Dabei könnten mit der Gabe von 5 t TS/ha

Klärschlamm alle 3 Jahre beìspielsweise die Über lVineral-

dünger zugeführten pflanzenverfÜgbaren Stickstoff- und

Phosphorgaben im ersten Jahr um ca. 14,5 kg N/ha bzw

21,1 kg P/ha verringert werden. lnformationen zu wertge-

benden Eigenschaften im Klärschlamm in Form von

Nährstoffen enthähTab 4 5 7. Um dem Klärschlammeinsatz

in der Landwirtschaft entgegenstehende Hemmnisse abzu-

bauen, wurde die Studie,,Stoffliche Venruertungsmöglich-

keiten von hochwefiigem Klärschlamm" erstellt Ziel des

Vorhabens war die Erarbeitung ökologischer Lösungsan-

sätze, die unter Berücksìchtigung der spezifischen Be-

dingungen des Freistaates Sachsen die landwirlschaftliche

Venvertung von Klärschlamm fördern sollen Ziel ist, erhöh-

te Akzeptanz durch Verbesserung des Klärschlammimages

über Oualitälssicherungssysteme und durch Verwertung mit

regionalem Bezug zu schaffen.

tr1

tkg/(E a)l

trl

Ikg/(E a)]

trl

¡ç/(E a)l

trl

tkg/{E a)l

trl

tkg/(E a)l
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Tab.4,5.5: Klärschlammaufkommen und Entsorgungspfade im Freistaat Sachsen 
.¡994-lg97

9344

12.89s

13.891

294

1 5.488

7.211

0

25.1 16

84.739

4.'

13

27

<t

13

10

0

25

100

Tab. 4.5.6: ZusammenseÞung der landwirtschaftlich verwerteten sächsischen

(Quelle: LUFA Leipzig)

Klärschlämme und Klärschlanlmkomooste

107,30

1,80

44,70

200,80

25,60

1,07

881,00

141,00

0,14

15

Tab' 4.5.7: Zusammensetzung sächsischer Klàrschlämme undXlärschlamm-Kornposte 1996 (Quelle: tUFA Leipzig)
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Tab.4.5,8: Aufkom¡'nen, Verwertung und Beseitigung von Bauabfällen im Freistaat Sachsen seit 1994

t%1

davon Verwertung ¡n aufbereiteter Fom

davon Verwertung ¡n unaufbere¡teter Form

[1 03 t/a]

t%l

[1trt/a]

t%l

[1 03 r/a]

t%l
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mentfirmen und Börsen ihre Beratung an, Zu den Service-

leistungen gehört neben den lViaklerdienstleistunqen auch

die Hilfe bei behördlichen Formalitäten

Strategisches Ziel der Bauabfallwirtschaft des Freislaates

Sachsen ist der Ausbau der vorhandenen Baustoffkreis-

läufe zu einer qualitativ geordneten Krelslaufwirtschaft,

4,6
ENTSORGUNGSANTAGEN

Anlagen für getrennt gesammelte Bioabfälle

lm Freistaat Sachsen wurden 1997 insgesamt 71 Kom-

postierungsanlagen mit einer Gesamtkapazität von

710.000 t/a belrieben. lm Vergleich zu 1994 bedeutet dies

einen KapazitQtszuwachs von '102 %. Für den Zeitraum

1994-1997 zeigt Abb 4.6 1 die Enrwicklung der Gesamr-

kapazität von Kompostierungsanlagen und deren Aus-

lastung durch die von den 0RE getrennt erfaßten Bio-

abfälle. ln den Anlagen werden neben Bio- und Grünab-

fällen aus Haushalten und Gewerbe, Garten- und Park-

abfällen von öffentlichen Flächen und Marktabfällen, auch

organische Abfälle aus der Nahrungs- und Genußmittel-

industrie kompostiert. Einige Anlagen nehmen auch kom-

munale l(lärschlämme zur Kompostierung an Die lVehrzahl

der Kompostierungsanlagen werden als offene Mieten-

kompostierung und der Rest in geschlossener Bauweìse

(Container, Botteboxen oder anderweitig gekapselte

Anlagen) betrieben Das RAL-Gütezeichen fûr Kompo-

stierungsanlagen, das die Fremdüberwachung der Erzeug-

nisse durch die Bundesgütegemeinschaft Kompost e V

und damit hohe 0ualitätsstandards dokumentiert, wurde

bisher 15 mal vergeben Weitere B Anlagenbetreiber

haben das BAL-Gütezeichen 1997 beantragt Neben den

Kompostierungsanlagen existiert eine Biogasanlage zur

Behandlung organischer Abfälle mit einer Kapazität von

40 000 t/a.

Baua bfallbehandlu ngsanlagen

Die Bauabfallbilanz des Freistaates Sachsen für 1gg7 ergab,

daß von 7,5 Mio. t Bauschutt 61 % und von 1,3 Mio t
Straßenaufbruch 1 4 olo auf 142 immissionsschutzrechtlich

genehmigten Recyclingplätzen im Freistaat Sachsen aufbe-

reitet wurden. Diese Plätze bilden mit ihren regional verfüg-

baren Kapazitäten ein flächendeckendes Netz, Recycelt

wurde aber auch in mobilen Anlagen, die ohne immissions-

schutzrechtliche Genehmigung weniger als 12 Monate am

selben Standort betrieben werden dürfen. Zusätzlich stan-

den 4 immissionsschutzrechtlich genehmigte Plätze zur

Behandlung von nicht kontaminiertem Bodenaushub zur

Verfügung und bereiteten 1 1 % des Aufkommens auf ln

Umsetzung der TASi dürfen in Sachsen Bodenaushub,

ofJ¿.

1 994 1 SSs 1 936 1 997

¡-t Auslastung durch r-¡ Gesamt-
| | Bioabtalle der ÖBE I I kapazirät

Bauschutt und Straßenaufbruch auf Siedlungsabfall-

deponien nur noch dann abgelagert werden, wenn sie nicht

verwertet werden können. 1997 gab es im Freistaat

Sachsen 32 Sortierplätze für Baumischabfall. Dort erfolgt

eine Abtrennung der nichtmineralischen Fraktionen (Horz,

Papier/Pappe, Kunststoffe, Metalle) vom Bauschutt. Der

mineralische Anteil wird in einem zweiten Schritt in

Recycl ingan lagen zu Recycl i ngbaustoff en weiterverarbeiret,

Wegen der hohen Aufbereitungskosten von Baumischabfall

(Sortieren, Brechen, Klassieren) ist die Wirtschaftlichkeit

dieser Anlagen meist nur bei einem hohen regionalen Auf-

kommen mit kurzen Transportwegen gewährleistet Daher

f inden sich Sortierplätze vor allem in Ballungsgebieten und

in der Nähe von bzw in Kombination mit Recyclinganlagen,

Anlagen für getrennt gesammelte Altstoffe aus

Haushalten

1997 sortierten im Freistaat Sachsen 22 Sortieranlagen

insgesaml 85 650 t Papier, Pappe und Kartonagen sowie

1 58.953 t DSD-Leichtverpackungen aus Haushalten - dar-

unter48.79B I(20 "k) aus anderen Bundesländern 3.251 t

lca 2 o/ol wurden in andere Bundesländer verbracht lm

Vergleich zu 1994 verringerte sich die Anlagenzahl um

6 Anlagen Die Verwertung von Papier, Pappe und

Kartonagen erfolgte 1997 in 7 und die von Altglas in zwei

sächsischen Anlagen. Für die Aufbereitung und Verwertung

von Kunststoffabfällen standen 1997 7 Anlaqen zur Ver-

f ligung.



Sortieranlagen für sperrige Abfälle und Gewerbe-

a bfä lle

lm Freistaat Sachsen bestanden 1997 5 Anlagen mit einer

Gesamtkapazität von 'l 35 125 Ila ur Sortierung von sperrl-

gen Abfällen und Gewerbeabfällen.

Sied lungsabfa lldepon ien

Zu Beginn des Jahres 1998 wurden im Freistaat Sachsen

noch 34 Siedlungsabfalldeponien betrieben Das sìnd 24

weniger als 1994 Die technische Ausstattung der Depo-

nien hal sich in den letzten Jahren deutlich verbessert

(vgl. Abb. 4 6 2) So wurden 16 Deponien mit Gas-

fassungen, 13 Deponien auf neuen Abschnitten mit Basis-

abdichtungen und '19 Deponien mit Sickerwasserfassungen

n achge rüstet

Dìe Deponieprognose weist für den Freistaat Sachsen 1 998

ein verfügbares Restvolumen von rd.'1 1,2 Mio mr aus

Hinzu kommt ein genehmigtes, aber noch nicht verfÜgbah-

res Bestvolumen von rd 12,6 Mio. m3 (vgl Abb. 4 6 3). Dies

läßt die Einschätzung zu, daß bis zum Jahr 2005 nur regio-

nal geringfügige Erweìterungen vorhandener Deponien

erforderlrch sind. Darüber hinaus besteht fÜr die Abfall-

verbände und die verbandsfreien Körperschaften die

Möglichkeit der Kooperation bei der Ablagerung innerhalb

Sachsens. Bis spätestens 2005 müssen die abzulagernden

Abfälle so vorbehandelt werden, daß sie die Zuordnungs-

kriterien in Anhang B der TASi einhalten Bis zu diesem

Zeitounkt müssen im Freistaat Sachsen thermische Rest-

abfallbehandlungsanlagen errichtet werden, um die nötige

Ablagerungsqualität zu garantieren Mit Aufnahme der

Abfallbehandlung werden die zu deponierenden Abfall-

mengen sehr stark zurückgehen Es ist anzunehmen, daß

zumindest ein Teil der dann anfallenden Schlacken nach

entsprechender Aufbereitung noch verwertet werden kann

Mo m3

25

4.7
SONDERABFATTE

4.7,1 AUFKOMMEN
Als Sonderabfälle werden die Abfälle betrachtet, die in der

Verordnung zur Bestimmung von besonders Überwachungs-

bedürftìgen Abfällen aufgeführt sind. Bei deren Entsorgung

ist ein Nachweis über den Weg und Verbleib des Abfalls

durch einen Begleitschein zu führen. Die folgenden Zahlen

basieren auf einer Auswertung der Begleitscheine von

1994-1996 Zusätzllch wurden, um realistische Mengen an-

geben zu können, Abfallerzeuger bei der Begleitschein-

auswertung zu ihrer betriebsinternen Entsorgungspraxis be-

fragt Die Gesamtauswertung ergab, daß 1996 im Frelstaat

Sachsen 625 340 t Sonderabfälle erzeugl wurden {vgl

Iab 411). Davon entfällt die Überwiegende N/enge auf

1 994 1 998

-Sickerwasser- 
¡_-1Basisabdichtungs-I lGasfassunq I lfassung I lsyslem

19gB 1S99 2000 2001 2002 7003 2004 2005

,---1 genehmigtes ¡--1 verfÜgbares

I lDeponievolumen I lDeponìevolumen

Abfälle aus Baumaßnahmen (Boden und Bauschutt mit

schädlichen chemischen Verunreìnigungen) Von diesem

Gesamtaufkommen wurde der überwiegende Teil im Frel-

staat Sachsen entsorgt, Lediglich 19 % wurden über die

Landesgrenze verbracht

Die Tab. 4.7 ?zeigt die regionale Herkunft bzw Verteilung

der lnput- und 0utput-Ströme von Sonderabfällen aus dem

Freistaat Sachsen im Jahr 1996

4.7.2 VERMEIDUNG UND VERWERTUNG

Das Abfallwirtschaftskonzept für den Freistaat Sachsen

dìent auch den gebildeten Branchenarbeitskreisen, deren

Aufgabe es ist, spezifische Strategien, Vereinbarungen und
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konkrete Ziele zur industrielien Abfallwirtschaft als wichti-

ge Arbeitsgrundlage zu erarbeiten. Zu den IVlitgliedern dre-

ser Arbeitskreise gehören Vertreter aus lndustrie,

Forschungseinrichtungen und dem SMU Die lndustne-

abfall-Koordinierungsstelle Sachsen (lKS) moderiert und

leitet diese Branchenarbeitskreise

Ziel der abfallwirtschaftlichen Branchenarbeit ist es, aufzu-

zeigen, welche Abfallmengen zukünftig

stofflich verwertet,

chemisch-physikalisch behandelt,

thermisch behandelt,

auf einer ober- bzw. untertägigen Deponie beseitigt

werden sollten Darüber hinaus werden die aus Sicht der

Branchen für die Sonderabfallentsorgung benötigten

Anlagenkapazitäten ermittelt 0berstes Prinzip bei diesen

Planungen ist der Grundsatz, für nicht vermeidbare Son-

derabfälle die Verwertungsbemühungen zu verstärken, um

dadurch wertvolle Rohstoffe dem Wirtschaftskreislauf

erneut zuzuführen Zudem schont die verstärkte Verwer-

tung v0n Sonderabfällen die nur begrenzt vorhandenen

Ablagerungskapazitäten.

4.7.3 ENTSORGUNGSAN LAGEN

lm Freistaat Sachsen wurden 1996 insgesamt BBg.Sb4 t
Sonderabfälle verwertet oder beseitigt Davon stammten

ca 41 % aus anderen Bundesländern Setzt man den säch-

sonstige feste mineralische Abfäl le

Minera lölschlämme

Emulsionen/Gemische von Mineralölprodukten

Mineralöle/synthetische 0le

Shredderrückstände

Metallurgische Schlacken, Krätzen und Stäube

Holzabfälle aus der Be- und Verarbeìtung

Fette und Wachse aus Mineralöl

Depon ies ickerwässer

Vorgemischte Abfälle für Abfallentsorgungsanlagen

Mineralische Schlämme

Ofenausbrüche, Hütten- und Gießereischutt

Summe der 12 Abfallgruppen

Rest (158 Abfallarten)

Gesamt

Sch leswig-Holstein

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Bremen

N iedersachsen

Berlin

Brandenburg

Sachsen-Anha lt

Nordrhein-Westfa len

Hessen

Freistaat Thüringen

R h e in la nd-Pfa lz

Saarland

Baden-Württemberg

Freistaat Bayern

nicht zugeordnet

gesamt

314

541

544

541

578

312

112

542

953

596

316

311

31.423,31 .424,31.441

54.101,54.102,

54.402,54 408

54.112

57 801

31.203

17.213

54.209

95 301

59.603

31 621

31 .1 08

2221

2578

18.152

963

2209

351

4.518

41 942

5.162

481

25 504

105

313

1 606

9.1 67

0

121.212

385.243

28.179

44.908

11.309

32 845

25.430

7.133

/t otrt

7.113

6.784

5 590

5.690

565.296

60 044

625,340

346

24.815

B 928

108

17 551

12 868

60 333

58.231

15 070

16322

63.055

19 874

284

22.134

33 766

248

353.937

-1 875

?2.241

-9 224

855

15.342

12.511

55815

10.289

I 908

15.84',]

37.55 1

1 9.769

-29

20528

24 599

248

232.665



sischen 0utput-Strom von 121.212 t dagegen, wird deut-

lich, daß der Freistaat Sachsen weiterhin ein lmportland für

Sonderabfälle lst Dles wurde auch dadurch verursacht,

daß im Freistaat Sachsen aufgrund wirtschaÍtlicher Ak-

tivitäten eine starke Nachfrage nach Entsorgungslei-

stungen zum Aufbau von Entsorgungskapazitäten geführt

hat (z B. für Bodenreinigungsanlagen) und in den zurÜcklie-

genden Jahren in umfangreichem Maße ehemalige In-

dustrieanlagen nach eìner Nachrüstung auf den Stand der

Technik für die Entsorgung von Abfällen genutzt werden

konnten (z B SVZ Schwarze Pumpe, Verbrennungsanlage

Böhlen) Desweiteren bestehen in Sachsen keine An-

dienungs- und Uberlassungspflichten, die sich reglementie-

rend auswirken würden Seit Jahren hat sich im Freistaat

Sachsen diese rein private 0rganisationsstruktur der

Sonderabfallwirtschaft, die von einer effizienten staatli-

chen Uberwachung begleitet werden muß, bewährt

Abb 4 7 1 stellt die aus der Begleitscheinauswertung

ermittelten Sonderabfallströme den derzeit zur VerfÜgung

stehenden und nach Entsorgungswegen differenzierten

Entsorgungskapazitäten gegenüber

4.8
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das Aufkommen von Bestabfall ist seit 1994 kontinuierlich

gesunken Dennoch kann es insbesondere durch eine noch

konsequentere Bioabfallsammlung und durch die Einführung

verursachergerechter Erfassungs- und Abrechnungssysteme

in Großwohnanlagen weiter verringert werden Die Entwick-

lung der Mengen f ür sperrige Abfälle entspricht tendenziell

[i 03 r]

1 000

800
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400

200

0
Bodenbehand lung

der der Bestabfälle Für die getrennte Sammlung von Altglas,

LVP und sonstigen Altstofffraktionen erfüllten sich die

Erwartungen des AWIK0 nicht ganz lnsbesondere die sper-

rigen Abfälle und die Gewerbeabfälle bieten noch ein bis-

lang teilweise unerschlossenes Abfallveruertungspolential

Dagegen übertraf die Menge des gesammelten Altpapiers

bereits 1996 bei wertem die Prognose für 1998. Die

Abschöpfungsrate der Bioabfälle entspricht ebenfalls den

Erwaftungen, Um ìm Jahr2003 ca 55 % des Bioabfallsver-

werten zu können, sind aber weitere Anstrengungen nötig:

Auf dem Land rst die Eigenkompostierung bzw die Kom-

postierung auf gemeindlichen Plätzen, in Städten die be

darfsgerechte/-orientiefte Ernführung der Biotonne zu för-

dern Durch Aus- und Neubau von Kläranlagen, Kanalisatìon

und Anschluß der Haushalte an die Abwasserentsorgung

wächst das Klärschlammaufkommen stetig an. Mehrjährige

Verträge zwischen den Betreibern der Kläranlagen und den

Venryertern gewährleisten die Entsorgung kurz- und mittelfri

stig. Der größte Teil des Klärschlamms wird verwertet Nicht

verwertbare Klärschlämme werden zukúnftig nicht mehr un-

behandelt deponierl werden können, sondern thermisch zu

behandeln sein, Seit 1994 entwickelte sich ein flächendek-

kendes Netz immissionsschutzrechtlich genehmigter Recyc-

lingplätze für Bauabfälle Dennoch sind Anstrengungen not-

wendig, um vorhandene Baustoffkreisläufe zu einer qualìta-

tiv geordneten Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickel n.

Mit Einführung der thermischen Bestabfal lbehandlung wer-

den die zu deponierenden Mengen so stark zurückgehen,

daß ftir ganz Sachsen die Summe aus vorhandener und

bereits genehmigter Deponiekapazität für eine lange Zeit

ausreichend erscheint

Thermi sche

Behandlung

Zwischenlager Sonstige Behandlung

f l Antasenkapazitat f-lsächsischeAbfälle I Abfälle aus anderen Bundesländern
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ATTLASTEN

5.1
RECHTTICHE GRUNDTAGEN

Die Altlastenbehandlung in Sachsen f indet ihre rechtliche

Grundlage bislang in Regelungen des ,,Ersten Gesetzes zur

Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz (EGAB) vom

20.8.1991 (55 9, 12) Das neue Bundesbodenschutzgesetz

(,,Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen

und zur Sanierung von Altlasten") vom 17.3.1 998 regelt die

Altlastenbehandlung ab 1.3.1999 bundesweit einheitlich.

Es legt u. a. fest:

r die Pf lichten zur Gefahrenabwehr,

r die lnformation der Betroffenen über bevorstehende

Sanierungsmaßnahmen und

r die behördlichen Befugnisse zur Durchführung von

Sanierungsuntersuchungen und Sanierungsplanungen

Zur Ausführung des Gesetzes wird die Bundesregierung

ermächtigt, Vorschriften über die Untersuchung, Bewertung

und Sanierung von Altlasten und Verdachtsflächen zu

' erlassen, vorausgesetzt der Bundesrat stimmt zu. Die Re-

gelungen des EGAB werden daher zukünftig nur noch weni-

ge landesspezifische Ergänzungen aufweisen

Dazu gehört die bislang in 5 10 Abs 6 EGAB geschaffene

Freistellungsregelung. Durch sie können Grundstücks-

eigentümer vor finanziellen Folgen der Altlastenbehand-

lung bewahrt werden, wenn sie vor dem 171990 keine

Gewalt über ihr Grundstück hatten und damals Alllasten

entstanden sind.

Eine weitere Möglichkeit zur sogenannten Altlasten-

freistellung bietet für lnvestoren das,,Umweltrahmenge-

setz". Die Antragstellung war befristet bis 1992 Daher

kommen heute Investoren, die damals keinen Antrag

gestellt hatten, nur noch dann zu einer Freistellung, wenn

sie Flächen übernehmon, deren Vorbesitzer diese Regelung

oenutzt hatte.

5.2
ARBEITSMITTEL TÜN O¡¡
ATTTASTENBEHANDTUNG

5,2.I METHODISCHE GRUNDLAGEN
Das LÍUG entwickelte auf der Grundlage des baden-würt-

tembergischen Verfahrens die Sächsische Altlastenme-

thodik (SALM) Die SALM regelt die

I stufenweise Behandlung von Altlasten,

I Inhalte und Ziele der Stufen,

r Ableitung des weiteren Handlungsbedarfes und

I die Nutzung DV{echnischer und formaler Arbeits-

mtttel.

Für die Behörden bildet die SALM bei der 0bjektarbeit eine

wesentliche Grundlage für;

I schnelle und klare Entscheidungsfindung im täglichen

Umweltvollzug,

I Prioritäten bei der Vergabe von Fördermitteln und

r Gleichbehandlung, Berechenbarkeit und fachliche Be-

gründung der Handlungen.

Die SALM wird im ,,Handbuch zur Altlastenbehandlung in

Sachsen" zusammengefaßt. Das Handbuch baut auf den

einzelnen Schritten der SALN/ auf. Die fachlichen Begeln

für die Behandlung von Altlasten sind darin zusammen-

gestellt Einzelprobleme der Altlastenbehandlung (2. B.

Erkundungs- und Sanierungsverfahren, PC-Programme),

úbertragbare Erfahrungen auf Einzelvo,rhaben {Modell-

standorte, Forschungsvorhaben) und Beiträge von Fachta-

gungen werden in den ,,Materialien zur Altlastenbehand-

lung" veröffentlicht.

Weiterhìn wurden 1994 erstmals,,Branchenbezogene

Merkblätter" erarbeitet Diese enthalten für spezielle

Branchen eine Bewertung der typischen Schadstoffe aus

den historisch gebräuchlichen technologischen Abläufen.

Es werden Hinweise zu Ausbreitung, Abbau und Toxizität

der Schadstoffe gegeben und geeignete Sanierungs-

verfahren vorgeschlagen. Bisher liegen die Merkblätter für

Gaswerke, Tankstellen, Kokereien sowle Friedhöfe vor Die

IVerkblätter zu Gießereien und Holzimprägnierstandorten

sind in Vorbereitung

In regelmäßigen Abständen informiert das LfUG die für die

Altlastenbehandlung zuständigen Behörden und die mit der

Sanierung befaßten lngenieurbüros über aktuelle Themen

mit dem Informationsblatt,,Altiasten-Aktuell"

5.2.2 FACH I N FORMATI ON SSYSTEM

Ein wesentlicher Teil der Arbeitsinstrumente, die auf der

Basis der methodischen Grundlagen erarbeitet werden, ist

das Fachinformationssystem (FlS) Altlasten. Es umfaßt die
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DV-technìschen Arbeitsmittel, die der Erfassung, Speiche-

rung und lnterpretation von Daten dieses Fachgebietes fÜr

behördliche Aufgaben dienen Der Aufbau und die Daten-

organisation des FIS gehören zu den Hauptaufgaben des

LfUG. Das FIS Altlasten ist Bestandteìl des Umweltinforma-

tionssystems (UIS), welches als Übergeordnetes System

die Daten verschiedener FIS nutzt.

Das Programm Sächsisches Altlastenkataster (SALKA) als

Kern des FIS Altlasten ist eine Datenbank zur Venrualtung

aller relevanten Daten, die bei der Erfassung, Erkundung,

Bewertung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und

altlastenverdächtìgen Flächen anfallen Eingesetzt wird

SALKA in den Behörden, die mit der Bearbeitung von

Altlasten befaßt sind.

Mit dem Altlastenkataster sollen flächendeckend und

übersichtlich die Altlastensituation in Sachsen und das von

Altlasten und altlastenverdächtìgen Flächen ausgehende

Gefährdungspotential dargestellt werden SALKA ist für

behördliche Tätigkeiten u. a. erforderlich:

r für die Ableìtung umweltpolitischer Entscheidungen

wie Fördermittelplanung und -einsatz sowie fÜr die

Vol lzugsorgan isation,

I für statistische Auswertunqen in der Umweltbericht-

erstattung u. a.,

r zur Kontrolle für dìe Einhaltung des stufenweisen

U nte rs uch u ngsvorge hens,

I als Voraussetzung für Prioritätenlisten auf den ver-

schiedenen Beweisniveaus und

I als Entscheidungsgrundlage zur Beurteilung der Alt-

lastensituation im Rahmen von Bauanträgen, Umwelt-

verträglichkeitsunlersuchungen, Gefahrenabwehr, Be

gionalplanung u ä.

35 000

30 000

25 000

20 000

'15 000

10 000

5 000

0

Das LfUG koordiniert und aktualisiert das landesweite

Altlastenkataster. Eingespeist werden die Daten maß-

geblìch von Landkreisen und Kreisfreien Städten als Untere

Vollzugsbehörden Weitere Daten kommen aus Erhebungen

bestìmmter Wirtschaftsbereiche wie der Deutschen Bahn

AG oder dem Bergbau. Daten, die im Auftrag des Bundes

oder des Freìstaates Sachsen durch die 0berfinanzdirektion

Chemnitz überwiegend zu militärischen Standorten erho-

ben werden, gehen ebenfalls in das Altlastenkataster ein.

In der leweils zuständigen Behörde stehen die Daten fÜr

ihren Aufgabenbereich zur Verfügung.

Für die verschiedenen Untersuchungsstufen werden vom

LfUG PC-Programme entwickelt, um fallkonkrete Daten zu

erheben, zu bewerten, entsprechende Handlungsempfeh-

lungen abzuleiten und Daten für die Ablage in SALKA zu

erstellen. Derzeit liegt hierfür das Programm Gefähr-

dungsabschätzung von Altlasten (GEFA) vor. GEFA realisiert

die Eingabe und die Konsistenzprüfung der Daten fÜr die

Historische und 0rientierende Erkundung und bewertet die

verschiedenen Schadstoffpfade und Schutzgüter. FÜr die

Schutzgüter Grundwasser und Boden ist das Programm der-

zeit anwendbar. Genutzt wìrd GEFA von den zur Alt-

lastenerkundung beauftragten lngenieurbüros. Damit wer-

den die Daten an der Stelle rechentechnisch erfaß1, wo sìe

auch erhoben werden.

Weiterhin wird zusammen mit der Landesanstalt für Um-

welt Baden-Württemberg das PC-Programm XUMA-

Analysenplan erarbeitet und vertrieben. Es erstellt auf der

Grundlage vorgegebener Branchen den Analysenplan fÜr

Untersuchungen im Rahmen der Technischen Erkundung.

I crr.rt lVlilitärischeu Rüstungsaltlasten IAltstandorte f-lo,,uO,unrr,rnn.n

Abb. 5.3.1 : Entwicklung der Verdachtsfallerhebung 1991 -1997
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Altstandorte

Abb. 5.3.2: Art der erfaßten altlastenverdächtigen Flächen in den Landkreisen Sachsens, Stand 3/98

c LfuG/01.08 1s96

vorrangig Formale Erstbewertungen von Altablagerungen

und Altstandorten sowie Historische Erkundungen von

Altablagerungen durchgeführt. Entsprechend den ermittel-

ten Prioritäten werden zunehmend höhere Erkundungs-

stufen bearbeitet, während unkritische Fälle zurückgestellt

oder aus dem Gefahrenverdacht beqründet entlassen wer-

den können.

Anhand der Bewertungsergebnisse wird auf jeder Stufe der

Altlastenbehandlung der weitere Handlungsbedarf festge-

legt. Die Abb. 5 3 4 gibt Aufschluß über den Handlungsbe-

darf nach der Formalen Erstbewertung, der Historischen

und der 0rientierenden Erkundung.

Der Handlungsbedarf wird an Hand eines Bewertungser-

gebnisses ermittelt, das für jede Erkundungsstufe durch

einen speziellen Algorithmus berechnet wird Handlungs-

bedarf ,,1. Dringlichkeit" bzw,,,dringendster Handlungsbe-

darf" heißt, daß von dieser Altlast die höchste Gefährdung

zu erwarten ist Zu den Stufen Detailerkundung, Sanie-

rungsuntersuchung und Sanierung liegen dem LfUG noch

keine gesicherten, statistisch auswertbaren Daten vor

Aus den Bewertungsergebnissen kann abgeschätzt wer
den, daß nur bei einem Anteil von ca. 10 ok der altlasten-

verdächtigen Flächen ein dringender Handlungsbedarf

besteht Ein großer Teil der altlastenverdächtigen Flächen

muß zwar für weitere Erkundungen im Auge behalten wer-

den, kann jedoch ohne besondere zeitliche Dringlichkeit

behandelt werden, wie z B. im Zuqe von Baumaßnahmen.

5.3
ATTTASTENSITUATION

5.3,I ERFASSUNG, ERKUNDUNG, BEWERTUNG
Seit 1991 wurden in Sachsen mehr als 32.000 altlast

verdächtige Flächen im Altlastenkataster registrierl

{vsl. Abb. 5 3.1).

Die bis Frühjahr 1998 erfaßten 32.297 alrlastenverdächri-

gen Flächen lassen sich in die in Tab 5.3.i dargestellten

Verdachtsfallgruppen unterteilen Während bei Altablage-

rungen kaum noch neue altlastenverdächtige Flächen ge-

funden werden, ist bei Altstandorten noch mit einem Zu-

wachs von etwa '10 % zu rechnen. lm bundesweiten Ver-

gleich hat Sachsen einen sehr hohen Erfassungsgrad

erretcnt.

Wie sich die Altlastenverdachtsfälle in den Landkreisen und

Kreisfreien Städten aufgliedern, kann der Abb. b 3.2

entn0mmen werden. Die Zahl der altlastenverdächtigen Flä-

chen schwankt zwischen den verschiedenen Landkreisen so

stark, weil die Einwohnerzahl, die Größe und vor allem der

Grad der Industrialisierung unterschiedlich sind. Allgemein

kann festgestellt werden, daß in dichtbesiedelten lndustrie-

gebieten die Altstandorte überwiegen, während es im länd-

lichen Raum mehr Altablagerungen gibt

Der Bearbeitungsstand der einzelnen Verdachtsfallarten ist

sehr unterschiedlich (vgl Abb. 5 3 3). ln den letzten ¡anren

wurden bei der flächendeckenden Altlastenbearbeitunq
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lab. 5,3.1: Verteilung der Verdachtsfallgruppen in Sachsen, Stand 3/98

Anzahl der erfaßten Fälle

Altablagerung

Altstandort

Mil itärische und Rüstungsaltlast

I 382

22.197

718

5.3.3 MILITÄRISCHE UND
RÜSTUNGSALTLASTEN

Die militärischen und Rüstungsaltlasten wurden haupt-

sächlich mit UntersuchungsprOgrammen des Bundes bear-

beitet Die Zahl der in Sachsen erfaßten Verdachtsflächen

und ihr Bearbeitungsstand sind im Kap 5.3.1 dargestellt.

Rüstungsaltlasten sind Altlasten, die durch Erforschung,

Herstellung, Lagerung, Verwendung und Beseitigung von

Kriegsmitteln entstanden sind Sie wurden im Auftrag des

Umweltbundesamtes für das gesamte Bundesgebiet erho-

ben. Dabei wurden im Freistaat Sachsen 278 Rüstungs-

altlasten von bundesweit 3.240 Fällen ermittelt Der Anteil

der wichtigsten Nutzungsgruppen altlastenrelevanter

Büstungsbranchen ist in Tab 5.3 4 festgehalten, wobei

Mehrfachnennungen möglich sind (Umweltbundesamt,

Texte 25l96:,,Bestandsaufnahme von Rüstungsaltlasten-

verdachtsstandorten in der Bundesrepublik Deutschland").

Die weitere Bearbeitung der Büstungsaltlasten erfolgt wie

bei den konventionellen Altlasten nach SALM

Die militärischen Altlasten umfassen die Liegenschaften

der Bundeswehr bzw der ehemaligen NVA und die ehema-

ligen Liegenschaften der Westgruppe der Teilstreitkräfte

(WGT) der Sowjetunion. Die dauergenutzten Liegenschaf-

ten der Bundeswehr untersucht die Wehrbereìchs-

verwaltung in eigener Verantwortung.

Die vom Freistaat übernommenen und noch nichl weiter-

veräußerten WGT-L|egenschaften werden im Auftrag des

Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen {StVlF} von der

0berfinanzdirektion Chemnitz einer Altlastenbehandlung

unterzogen. Dìe Ergebnisse der orientierenden Erkundung

sind in Abb. 5.3.5 darqestellt

5.3.4 SCHWERPUN KTVORHABEN

Ausgewählte Altlastenschwerpunkte werden mit gezrelter

Förderung aus dem Sächsischen Altlastenfonds (SAF0) als

Altlasten-lVlodellstandorte {1\i0ST) bearbertet. Mit dem

M0ST-Programm sol len typisch ostdeutsche Altlastenfä | le

von hoher Priorität nach SALN/ bearbeitet und die gesam-

melten methodischen und technischen Erfahrungen umfas-

send für gleichartìge Praxisfälle nutzbar gemacht werden.

Diese Ziele sollen erreicht werden durch:

r Erproben bekannter und neuer Verfahren, Geräte,

Techniken und Konzepte auf ìhre Praxistauglichkeit,

29

69

2

Anzahl
25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Verdachtsfä I I e

I rorrrl. Erstbewertung

I Abb.5.3.3: Stand der Altlastenbearbeitung im

Freistaat Sachsen, Stand 3/98

Aussagen zu eventuellen Sanierungen können erst nach

einer aufwendigen Detailerkundung getroffen werden Auf

Grund derzeit vorliegender Bewertungsergebnisse wird an-

gen0mmen, daß nur etwa ein Viertel der bekannten Ver-

dachtsf lächen saniert werden muß

Die systematische Altlastenbehandlung wird mit Mitteln

aus dem sächsìschen Landeshaushalt und aus dem Bun-

deshaushalt gefördert. lm Zeitraum 1991-1997 wurden

11 4,2 Mio. DM eìngesetzt.

5.3.2 ALTLASTENSAN I ERU NG

Es wurden zahlreiche lVaßnahmen zur Sanierungsuntersu-

chung und Sanierung durchgeführt. ln der Tab 5 3 2 sind

die Herkunft und Höhe der eingesetzten Fördermittel aus

dem Sächsischen Altlastenfonds dargestellt

Die Angaben der Tab. 5 3 2 umfassen nicht die Gesamt-

kosten der Sanierungen, da die Kommunen einen Eigen-

anteil an der Sanierung zu tragen haben.

Bei den Altlastenfällen aus dem Regelungsbereich des Venrual-

tungsabkommensAltlastenfinanzierung (s Kap 5.4) handeltes

sich hauptsächlich um Altstand0rte. Die zu deren Sanierung

eingesetzten Verfahren sind in Tab 5 3.3 ersichtlich

Altablagerungen Altstandorte
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l-l voilaufig kein Handlungsbedarf

spätere Bearbeitung möglich

I H.nOtrngrbedarf 2. Dringlichkeir

Handlungsbedarf 1. Dringlichkeit

T
T
tr
F
It

Ausscheiden/Belassen

Belassen

spätere Bearbeitung

Erkundungsbedaf

dringender Erkundungsbedarf

dringendster Handlungsbedaf

Formale Erkundung von 26.034 Flächen

Historische Erkundung von 9.190 Flächen

Orientierende Erkundung von 1.78'l Flächen

Abb. 5'3.4: Handlungsbedarf nach der Formalen Erstbewertung der Historischen und der Orientierenden Erkundung

Ta b. 5.3.2 : Altlastensa n ieru n gen, Stand 12/ 97

Sächsischer Altlastenfonds (SAF0)

(kommunal und privat)

Altablagerungen

Jahr Anzahl DM

1 994

1 995

1 996

1 997

28

14

13

45

4.547.658

694.008

634.630

3.076. r 00

4.138.071

BBO.B43

1.488.373

1.806.100

17.265.783

dringender F--'l Belassen
Handlungsbedarf I I imKataster
dringender F-l Ausscheiden/
Erkundungsbedarf I I Belassen

E E,kundungrbedar E ÈortJ.ltirunn

Abb. 5.3.5: Ergebnisse der Orientierenden Erkundung

der WGT-Liegenschaften, Stand 3/ 98

20

10

I
IJ

152

Altstandorte

Jahr Anzahl DM
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Tab. 5.3.3: Erfaßte 5an ieru ngsverfahren an Altstandorten

Mikrobiologische Bodensanierung

Bodenwäsche

Thermische Bodenbehandlung

Boden I uftabsaug ung

Grundwassersan ierung

Deponierung

Sicherungsverfahren

Tab. 5.3.4: Nutzungsgruppen der in Sachsen erfaßten Rüstungsaltlasten

IJ

0

11

16

11

24

25

Herstellung von Explosiv- und Kampfstoffen (einschließlich Vorprodukte)

Fabriken zur Herstellung von Muniti0n, Zündern und ZÜndmitteln

Füllstellen für Explosiv- und Kampfstoffe

Munitionsanstalten und Lager für Kampfstoffe und Kampfmittel

Delaborierungsplätze (einschließlich Brand- und Sprengplätze)

Flugplätze

Übungsplätze (Truppenübungsplätze, Schießanlagen usw.)

Erprobungsstellen, -gelände

I Einschätzen der Effektivität unterschiedlìcher Bear-

beitungsmögl ichkeiten,

r Erarbeiten von Handlungsrichtlìnien fÜr die Planung

und Durchführung der Altlastenbehandlung und

r Venivirklichung von M0ST-bezogenen FuE-Vorhaben ìm

Bereich der Erkundung, Sanierung, Ubenruachung und

Erfolgskontrol le.

lnsbesondere sollen fachliche Richtlinien zur Vorgehens-

weise bei der integralen Altlastenbehandlung großräumìger

urbaner Ballungszentren, von radioaktiven Mischaltlasten,

mehrfach überlagerten Militäraltlasten und Ablagerungen

in Tagebaurestlöchern entwickelt werden. Gegenwärtig

werden die nachfolgenden Modellstandorte bearbeitet:

I MOST lndustriestandort Gröditz

Der Altlasten-Modellstandort Gröditz ist ein Beispiel fÜr

eine,,lndustriebrachenf lächenrevitalisierung".

Eine beschleunigte integrale Altlastenbearbeitung der

Flächen des seit 1856 produzierenden und jetzt stillgeleg-

ten Zellstoffwerkes sowie des seit 1779 betriebenen

Stahlwerkes ist prì0ritäre Aufgabe

I MOST Zwickau

Der Altlasten-Modellstandort Zwìckau betrifft ein im Fest-

gesteinsbereich liegendes urbanes Ballungszentrum, wel-

ches stark von den komplexen Folgen des Steinkohlenberg-

baus beeinflußt ist Hauptaufgabe ist eine komplexe inte-

grale Behandlung verschiedenster ökologisch konfliktträch-

tiger lndustrie- und Gewerbealtlasten. Das Arbeitspro-

gramm umfaßt u a. den Aufbau eines Grundwassermont-

toringsystems sowie eine geohydraulische Modellìerung.

r MOST WASAG Elsnig

Der Altlastenstandort WASAG Elsnig, der sich im Landkreis

Torgau-0schatz befindet, ist die größte RÜstungsaltlast

Sachsens

Schwerpunkte bei der Altlastenbehandlung sind die ab-

schließende Klärung der Gefahren durch sprengstofftypi-

sche Verbindungen aus den Standorten WASAG Elsnig und

MUNA Suptitz, die Klärung der komplexen Altlasten-

situatìon und die Entwicklung von Sanierungstechnologien.

r MOST Göda-Buscheritz

Die Altablagerung Göda-Buscheritz wurde als Altlasten-

modellstandort,,Altablagerung im Festgestein" ausge-

wählt.

I MOST Saugrund

Das umfangreiche Schadstoffinventar aus radioaktiv-kon-

ventionellen Mischaltlasten ist charakteristisch für die

Standortsituation Des weiteren befindet sich auf diesem

Gebiet die noch betriebene Deponie ,,Saugrund".

ln den Jahren 1gS1-19S7 wurden die Modellstandorte mrt

insgesamt rd. 10,5 Mio DM gefördert, davon kamen

8,6 Mio DIV aus dem Sächsischen Altlastenfonds

11
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1

40

11

31

120

1
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ALTLASTEN

5.4
VOTLZUG DER
ATTTASTEN FREI STEttu NG

Eine Freistellung kommt dann in Betracht, wenn vorhandene

Altlasten lnvestitionshemmnisse darstellen, d. h. die Voraus-

setzung für die Altlaslenfreistellung sind (geplante)

Investitionen. Durch die Freistellung werden die Kosten für

notwendige Gefahrenabwehrmaßnahmen und Untersu-

chungsmaßnahmen durch den Freistaat Sachsen anrel¡-

mäßig übernommen.

lm Bereich der durch die Treuhandanstalt (THA) bzw. deren

Nachfolgerin, der Bundesanstalt f ür vereinigungsbedingte

Sonderaufgaben (BvS), veräußerten Grundstücke teilen

sich der Bund, vertreten durch die BvS, und das jeweilige

Land die Kosten infolge der Freistellung auf Grund eines

entsprechenden Verwaltungsabkommens (VA-Altlasten-

finanzierung) im Verhältnis 60 : 40 bzw 75 : 25 Leureres lm

Bereich der ökologischen Großprojekte. ln den übrigen Fäl-

len trägt der Freistaat Sachsen das Kostenrisiko allein

(Nicht-THA Fälle). lm Vollzug der Alrlasrenfreisrellung müs-

sen daher mehrere Regelungsbereiche unterschieden wer-

den:

r Bereich der ehemaligen THA-Unternehmen (THA-Fälle)

- Fälle im Bereich der 60 : 40-Regelung {Projekr ALSATH),

- Fälle im tsereich der 75 : 25-Regelung {Großprojekte),

I Bereich der Nicht-THA-Unternehmen (0 : 100-Regelung).

Zusätzlich ist bei den Kosten zur Altlastenbehandlung ein

Eigenanteil der Freigestellten von in der Regel 10 % einzu-

bringen, unabhängig vom Regelungsbereich. Für die vier

sächsischen Großprojekte (Dresden-Coschütz/Gittersee,

SOW Böhlen, SAXONIA Freiberg und Laurawerk) liegen

bestätigte Sanierungsrahmenkonzepte vor Die Erkundung

ist weitestgehend abgeschlossen. Verschiedene Sanie-

60 : 40-Bereich (Projekt ALSATHI

75 : 25-Bereich (Großprojekte)

0 : 100-Bereich (Nicht-THA Fälle)

1.300

¿+

160

Tab. 5.4.2: Finanzmittel im Bereich der Altlasten-
erkundung und -sanierung l992-lgg7

AnteilFreigestellte

Anteil Freistaat Sachsen

Ante¡l Bund

Summe

17.631

51.288

97 033

t65.952

rungen wurden bereits vorgenommen, wie zum Beispiel:

I die Sanierung des ehemaligen Reifenwerks Dresden-

Coschütz/Gittersee durch Umlagerung,

t Abpumpen der flüssigen Produktphase vom Grund-

wasser in Böhlen,

I bautechnische Sicherung der ehemaligen Arsenhütte

in Freiberg und

I Sicherung der Dämme des sogenannten Restlochs

Heide V und die Errichtung einer mobilen Wasserauf-

bereitungsanlage in Lauta

lm Bereich der 60 : 40-Regelung (in Sachsen Projekt ALSATH

= Altlastensanierung der Treuhand-Unternehmen) weroen

gegenwärtig ca 1.300 Altlasten bzw. Verdachtsf lächen

bearbeitet. Den Bearbeitungsstand gemäß Sächsischer Alt
lastenmethodik zeigt Tab 5.4 1

Die Bearbeitung der Nicht-THA-Unternehmen erfolgt paral-

lel dazu (ca 1 60 Altlasten bzw. Verdachtsflächen).

Seit 1993 wurden erhebliche finanzielle Mittel für die

Erkundung und Sanierung eingesetzt Die für den Zeitraum

von 1993 bis Mitte 1997 eingesetzten Finanzmittelsind ln

Tab. 5.4 2 benannt.

Für die kommenden Jahre ist weiterhin ein erheblicher

Mittelbedarf zu erwarten, da dann die Erkundungen wei-

testgehend abgeschlossen sein werden und die erforderji-

chen Sanierungen beginnen

Tab. 5.4.1: Bearbeitungsstand nach sächsischer Altlastenmethodik, Stand l/9g

300 345 185

ro ¿ó àJ

49 50 26

20 986

16 187

3 159

86

I

50

44

22

Kostenträger TDM

Bearbeitungsstände

HE 0E DE SU San Mon gesamt

102
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5.5
AUSBTICK

Altlasten sind ein Erbe unsachgemäßen Umganges mit

Schadstoffen über einen langen Zeitraum. Die Altlasten-

behandlung wird nicht in wenigen Jahren abgeschlossen

werden können. Die gewonnenen Kenntnisse zur Situation

im Freistaat Sachsen und die begrenzten Mittel verlangen

künftig eine noch stärkere Konzentration auf Schwerpunkte.

Das Problem ,,Altlasten" ist durch systematische Aufar-

beitung für Betroffene, Behörden und lnvestoren deutlich

berechenbarer geworden. Die Schwerpunkte der Altlasten-

behandlung sind künftig:

r Verbesserung des gegenwärtigen Erkundungsstandes,

r Beseitigung festgestellter .Gefahren,

r Einordnung in Planungs- und Bauvorhaben,

r Altlastenfreistellung und

I Gebiete mit grundlegender Nutzungsänderung {Braun-

kohlereviere, Uranerzbergbau, innerstädtische ln-

dustri ebrachen).

Dazu sind die juristischen und fachlichen lnstrumente und

die organisatorischen Bedingungen weiter zu verbessern.




